Stadt Wermelskirchen
Der Burgermeister

Beschlussvorlage Drucksache - Nr: RAT/3332/2016
. . Datum: 18.01.2016
offentlich Federfihrendes Amt: Amt fir Stadtentwicklung
Mitwirkendes Amt:

Larmaktionsplan StraBenverkehr (Stufe 2) fir die Stadt
Wermelskirchen

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium Zustandigkeit
foentlich 16.02.2016  Ausschuss fir Umwelt und Bau Vorberatung
Offentlich 29.02.2016  Ausschuss fur Stadtentwicklung und Verkehr Vorberatung
Offentlich 14.03.2016 Rat der Stadt Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die im Rahmen der Offenlage vorgebrachten Stellungnahmen sind in der von der
Verwaltung vorgeschlagenen Art und Weise zu behandeln.

2. Der Larmaktionsplan StralRenverkehr (Stufe 2) fir die Stadt Wermelskirchen wird in der
vorliegenden Fassung beschlossen.
Der Beschluss weiterer MaRnahmen bleibt vorbehalten.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Larmaktionsplan auf Seite 89 dargestellten
Malnahmen (s. Anlage 6) vorzubereiten. Uber die Durchfuhrung und Finanzierung der
MalRnahmen ist jeweils gesondert durch Einzelbeschlliisse zu entscheiden.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, im 1. Halbjahr 2016 eine Larmmessung durchzufihren,
um wirksame MalRnahmen zur Motorradlarmproblematik ableiten zu kénnen.
Die Ergebnisse werden dann in einem der folgenden Ausschiisse prasentiert.

5. Um Planinhalte und deren Umsetzung besser verfolgen zu kénnen, wird die Verwaltung
mindestens einmal im Jahr im Ausschuss Bericht erstatten.
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Sachverhalt:

Verfahrensstand

Ziel der Larmaktionsplanung ist es, bestehende Larmbelastungen aufzuzeigen und
Vorschlage fur Larmminderungsmafnahmen zu erarbeiten. Grundlage dafiir sind die
gesetzlichen Bestimmungen der EU-Umgebungslarmrichtlinie und des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Larmminderungsplanung. Larmaktionsplane sind von der
Kommune aufzustellen, wenn an Hauptverkehrsstralen (mit mehr als 3 Millionen
Kraftfahrzeugen pro Jahr) Auslésewerte Uberschritten werden.

Das ist in Wermelskirchen an der A 1, der B 51 und zum Teil an der L 101 und der L 157 der
Fall. Die Sitzungsvorlage RAT/3056/2015 enthalt weitergehende Informationen zum Thema.

Der Entwurf des Larmaktionsplans Stralenverkehr (Stufe 2) fir die Stadt Wermelskirchen
wurde 2014 erarbeitet und im Marz 2015 in den politischen Gremien beraten (Ausschuss fur
Umwelt und Bau sowie Ausschuss fir Stadtentwicklung und Verkehr).

Schwerpunkt der Mallhahmenempfehlungen des Larmaktionsplans Wermelskirchen, den
das Gutachterbiro LK Argus GmbH aus Kassel im Auftrag der Stadt erstellt hat, ist die
Larmminderung an den Hauptbelastungsachsen/ Larmbrennpunkten der L 157 und B 51.
Es werden MalRnahmen empfohlen, die den Larm bereits an der Quelle bekdmpfen.

Der Larmaktionsplan betrifft nur Bereiche mit mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr (s.0.). Das Thema
Motorradlarm ist insoweit nicht abgebildet. Um aber den Hinweisen aus der Bevodlkerung
Rechnung zu tragen, sind Malknahmenideen fir diese Problematik aufgenommen worden.

Die Offenlage erfolgte vom 24. Juni bis 2. September 2015. In diesem Zeitraum hatten die
Blrgerinnen und Birger der Stadt sowie die Trager offentlicher Belange Gelegenheit, zum
Entwurf Stellung zu nehmen. Der Plan lag 6ffentlich im Rathaus aus und war ebenfalls online
auf der Internetseite der Stadt Wermelskirchen abzurufen.

Die Ergebnisse der Offenlage mit den Vorschlagen der Verwaltung zur Bertcksichtigung sind
in Anlage 1 dargestellt.

Nach Abschluss der Offenlage kann nun die Beschlussfassung durch den Rat der Stadt
erfolgen.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Offenlage

Stellungnahmen Trager o6ffentlicher Belange (T6B)

Sechs der insgesamt 18 beteiligten Trager 6ffentlicher Belange haben eine Stellungnahme
abgegeben, zwei haben schriftlich erklart, dass sie keine Anregungen oder Bedenken haben.

Die eingegangenen Stellungnahmen enthielten im Wesentlichen allgemeine Hinweise oder
Angaben zu gesetzlichen Regelungen, wie Verweise auf Planfeststellungsbeschlisse oder
verkehrsrechtliche Anordnungen. In den Stellungnahmen wurden keine Aspekte vorgebracht,
die eine Anderung oder Anpassung des Larmaktionsplan-Entwurfs erforderlich machen.
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Stellungnahmen der Biirgerinnen und Burger

Es gingen insgesamt 25 schriftliche Anregungen von Bulrgerinnen und Biurgern wahrend der
Offenlage 2015 ein.

Acht Anregungen betrafen die kartierten Straf3en innerhalb der MalRnahmenbereiche des
Larmaktionsplans. Dazu zahlten die Hauptverkehrsstral3en A 1, B 51 und Teile der
Landesstrafl’en L 157 sowie der L 101 mit mehr als 8.200 Kraftfahrzeugen pro 24 Stunden;
(in der Abbildung 1 blau dargestellt).

Die Anregungen bezogen sich auf Larmbelastungen an der A 1 im Bereich Hunger/
Pohlhausen, Belastungen an der L 157 (Ostringhausen/ Hilfringhausener Stral3e) sowie im
Ostlichen Stadtgebiet an der B 51, dort insbesondere durch LKW-Verkehr.

Die Mehrzahl der Anregungen (rund 70 %) befasste sich mit dem Strallenverkehrslarm
auBerhalb der MalRnahmenbereiche des Larmaktionsplans. Inhalt dabei war - wie bei den
beiden vorangegangenen Blrgerbeteiligungen 2014 (Larmforum und online-Beteiligung) -
die hohe subjektive Betroffenheit beim Thema Motorradlarm. 2014 nannten tUber 85 Prozent
der Beitrdge Motorrader als stérende Larmquelle. Dies wurde durch die Offenlage 2015
bestatigt, der ,Problem“-Schwerpunkt befand sich im Eschbachtal an der L 409/ L408
(Preyersmiuhle, siehe Abbildung 2).

Dieser Bereich war nicht Bestandteil der Larmkartierung nach Umgebungslarmrichtlinie, da
die Verkehrsbelastung weniger als 3 Mio. Kraftfahrzeuge pro Jahr betragt.

Offenlage 2015 - Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger
Larmorte (StraBen) und Anzahl der Meldungen
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Abbildung 1 - Offentlichkeitsbeteiligung 2015: Larmorte und Anzahl der Meldungen

Entwurf Larmaktionsplan Wermelskirchen - Offenlage 2015:
Anregungen der Offentlichkeit zum Motorradlarm
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Abbildung 2 - Offentlichkeitsbeteiligung 2015: Verortung der Motorradldrmbetroffenheit
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Dennoch wiesen zahlreiche Bewohner aus dem Ortsteil Preyersmihle in der Offenlage auf
die Verkehrssituation an den Landesstralen L 409 und L 408 hin. Neben der Larmsituation
wurde im Eschbachtal zudem eine besondere Gefahrensituation fir Fullganger/ Schulkinder
beschrieben.

Neu, gegeniber der Offentlichkeitsbeteiligung 2014, wurden die Kreisstrake K 3 sowie
Bereiche im Stadtgebiet von Wermelskirchen (Taubengasse, Viktoriastralle, Berliner Stral3e)
als Larmquelle benannt.

Im Zuge der Offenlage 2015 gaben Blrger zahlreiche Hinweise zur Reduzierung.
Viele Vorschlage betrafen die Reduzierung des Motorradlarms, wurden aber auch fur
Problemabschnitte der Hauptverkehrsstraflten (A 1, B 51 oder L 157) eingereicht.

Zu den am haufigsten genannten Vorschlagen gehérten vermehrte (Verkehrs-) Kontrollen
und Geschwindigkeitsreduzierungen (mittels 30er-Zonen, Bodenwellen, Rittelstreifen,
baulichen Malinahmen), siehe Grafik.

In Abbildung 3 werden beispielhaft die MalRnahmenvorschlage fur die Bereiche
Preyersmuhle und Dhinn dargestellit.

Entwurf Larmaktionsplan Wermelskirchen - Offenlage 2015:
MaRnahmenvorschlige zur Reduzierung des Motorradlarms
in Preyersmiihle und Dhiinn (L 408 und L 409)
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MaRnahmenvorschlige

Abbildung 3: MaRnahmenvorschlage Preyersmihle und Dhinn

Weiteres Vorgehen

Ratsbeschluss

Die Verwaltung hat die eingegangenen Anregungen und Hinweise der Offenlage 2015
einzeln behandelt und gepruft.

Ergebnis: Die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen der Trager offentlicher
Belange sowie der Offentlichkeit machen eine Anderung des vorliegenden Larmaktionsplan-
Entwurfes nicht erforderlich (siehe Anlage 1).

Damit kann der Larmaktionsplan Wermelskirchen in der Fassung von Juni 2015 jetzt vom
Rat der Stadt beschlossen werden. Der Plan enthalt die erforderlichen Datenerhebungen
und -auswertungen, er benennt die Bereiche in Wermelskirchen, in denen Bewohner der
Stadt durch Verkehrslarm belastigt werden und er enthalt ein Mallnahmenprogramm, um die
Belastigungen so weit wie moglich zu vermindern.
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Umsetzung von MaBRnahmen

Wie bereits in den Ausschusssitzungen im Marz 2015 dargestellt, sind die Méglichkeiten zur
Umsetzung von LarmschutzmalRnahmen (u.a. aufgrund von Zustandigkeitsregelungen,
rechtlichen Bestimmungen und Erfassungsmethoden) begrenzt.

Die vorhandenen Larmminderungspotenziale werden jedoch unabhangig davon
ausgeschopft und sind in den Empfehlungen zum ,Larmaktionsplan Wermelskirchen -
MafRnahmenempfehlungen nach MalRnahmenbereichen* (Larmaktionsplan, Seite 89,
Tabelle 21, bzw. Anlage 6) zusammengefasst.

Der Plan gibt einen Uberblick Uber die bereits durchgefiihrten oder geplanten Mafinahmen.
Daruber hinaus werden kurz-, mittel- und langfristige Malinahmenempfehlungen zur
Reduzierung der Larmbelastung gegeben. Die Empfehlungen zielen auf Verbesserungen in
den Bereichen mit der héchsten Larmbetroffenheit ab.

Die MaRnahmenempfehlungen betreffen folgende Bereiche:

1. L 157 Burger StraBe, Bandwirkerstral’e -B 51 Dellmannstralle (371 m):
kurzfristige Empfehlung Larmaktionsplan: Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30

2. L 157 Dabringhauser StraBe, 40 m nordlich Eich — Jahnstralle (148 m):
langfristige MaRRnahmenempfehlung Larmaktionsplan: Verkehrsverstetigung

3. L 157 Dabringhauser/ Hilfringhauser StraBe: 25 m sudlich Danziger Stral’e —
LuisenstralRe (298 m):
kurz- bis mittelfristige Empfehlung Larmaktionsplan: Geschwindigkeitsreduzierung auf
30 km/h, nachts, fiir einen Teilbereich
langfristige Mallnahmen: bauliche Veranderungen des Strallenraums und
Verkehrsverstetigung

4. L 157 Ostringhausen, 50 m westlich Ostringhauser Gasse — Bandwirkerstralie (288 m):
Geplante Malnahme (bis 2018) u. Larmaktionsplanempfehlung: Fahrbahnsanierung,
larmarmer Belag
langfristige MalRnahme: bauliche Veranderungen des Stralenraums

5. L 157 Hiinger, A 1 — Bollinghausen (146 m):
Geplante MaRnahme (bis 2018) u. Larmaktionsplanempfehlung: Fahrbahnsanierung,
larmarmer Belag

6. B 51 Neuenhdhe, Am Kirschbaum - 300 m 6stl. Wastenhof (438 m):
kurz- bis mittelfristige Empfehlung Larmaktionsplan: Geschwindigkeitsreduzierung auf
30 km/h nachts, fir einen Teilbereich
langfristige MaRRnahme: Verkehrsverstetigung

7. A1 Bereich Im Wolfhagen (374 m):
bereits realisiert: Fahrbahnsanierung, |drmarmer Belag
bereits realisiert: aktiver und passiver Schallschutz
Geplante MalRnahme (bis 2018) und Empfehlung Larmaktionsplan: aktiver Schallschutz
(Schallschutzwand) Héllenbachtal

8. B 51 Tente, Hohe Postweg — Bahringhausen (291 m):
bereits realisiert. Fahrbahnsanierung, larmarmer Belag
Geplante MaRnahmen ohne Umsetzungshorizont: Verkehrsverstetigung,
passiver Schallschutz

9. B 51 Neuenhaus, 50 m westlich Kirchweg - Lange Heide (319 m):
Empfehlung Larmaktionsplan langfristige Mal3nahmen: bauliche Veranderungen des
StralRenraums, Verkehrsverstetigung
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10. A 1 Bereich Anschlussstelle Wermelskirchen (274 m):
bereits realisiert: Fahrbahnsanierung, larmarmer Belag
Empfehlung Larmaktionsplan: Aktiver Schallschutz

11. B 51 Tente, Tenter Hof - 100 m norddstlich In den Birgden (450 m):
bereits realisiert: Fahrbahnsanierung, larmarmer Belag
geplant, ohne Umsetzungshorizont: Verkehrsverstetigung, passiver Schallschutz

12. L 157 Dabringhauser StraBe,Jahnstral’e - 25 m sldlich Danziger Stralle (200 m):
Empfehlung Larmaktionsplan langfristig: Verkehrsverstetigung

Voraussetzung fir die Umsetzung der MaRnahmen sind vorherige umfassende
Priifungen. Fir diese gilt:

1. Prufung der Realisierungsmaoglichkeiten und Wirksamkeit - mit den zu beteiligenden
Behorden

Klaren der Zustandigkeiten (MaRnahmentrager)
Ermittlung der Kosten, ggdfls. Férdermittel

Beschluss durch Fachausschuss Wermelskirchen

Motorradlarm

Der Motorradlarm ist wegen der zahlreichen Hinweise der Offentlichkeit in den
Larmaktionsplan Wermelskirchen eingeflossen (S. 83 - 85 Losungsansatze
Motorradlarmproblematik au3erhalb der kartierten MaRnahmenbereiche).

Die Offentlichkeitsbeteiligung hat den Motorradlarm jenseits der kartierten
Hauptverkehrsstralden mit mehr als 8.200 Kraftfahrzeugen pro Tag verdeutlicht.
Insbesondere an Wochenenden ist das Stadtgebiet als Motorradregion beliebt, dies stellt
aber fUr viele Bewohner eine grof3e Larmbelastung dar.

Im 1. Schritt sollen 2016 Verkehrserhebungen / Messungen durchgefiihrt werden, um
wirksame Malinahmen daraus abzuleiten.

Folgende Herangehensweise ist 2016 geplant:

e 2016 exemplarische Larmmessung Motorradlarm (vorgesehen im Mai)
Die Verwaltung pruft zurzeit die geeigneten Messverfahren
Ansatz Haushaltsmittel: 15.000 Euro

e Ende 2016 Bericht Uber die Ergebnisse
¢ anschlielend Einrichtung Arbeitsgruppe Motorradlarm bzw. Runder Tisch

e Prifung zusatzlicher Larmberechnungen aulRerhalb der kartierten StraRen(-bereiche)
im Stadtgebiet, mit Kostenermittlung.

Uberpriifungen

Larmaktionsplanung ist ein fortdauernder Prozess. Alle 5 Jahre sind die Plane zu Uberprufen
und erforderlichenfalls zu Uberarbeiten (§ 47d, Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz).

Die Besonderheit bei der Erstellung des Larmaktionsplans Wermelskirchen ist, dass der Plan
wahrend der mehrjahrigen Bauphase fiir den 6-streifigen Ausbau der A 1 erarbeitet wurde.
Die Bauphase hat dazu gefihrt, dass sich die Datengrundlage fiir die Larmkartierung im
Laufe der Jahre stark verandert hat (z.B. durch den Bau neuer Larmschutzwande und -walle)

Seite: 6/7



Mogliche Auswirkungen werden 2017 mit Beginn der Larmkartierung fur die nachste Stufe
(Stufe 3) der Larmaktionsplanung erfasst.
Abweichungen werden dann in einer Fortschreibung erganzt.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: X [Ja Nein

FINANZIELLE ABSICHERUNG DER AUSGABEN BEI: 014.002.001 5279903

Gesamtkosten der Malinahme Beschaffungs/ | zur Verfiigung stehende Mittel: Ansatz, Veroflichtunasermachtiqun
Herstellungskosten einschl. MWSt.) Ausgaberest P 9 gung

15.000,- EUR (15.000,- EUR EUR
Jahrliche zusatzliche Folgekosten: EUR Keine

Der Betrag steht haushaltsmaRig in voller Hohe zur Verfiigung: (bei Nein: Stellungnahme der Kammerei erforderlich)

X |[Ja Nein

Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept: (bei Ja: Stellungnahme der Kimmerei erforderlich)

Ja X | Nein

Wenn Ja, welche:

Anlage/n:

Anlage 1: Ergebnisse der Offenlage 2015 zum Larmaktionsplan Wermelskirchen

Anlage 2: Schreiben der Trager 6ffentlicher Belange; Anregungen und Stellungnahmen

Anlage 3: Schreiben der Offentlichkeit; Anregungen und Stellungnahmen

Anlage 4: Larmaktionsplan Stralenverkehr (Stufe 2) fiur die Stadt Wermelskirchen in der
Fassung von Juni 2015

Anlage 5: Karten 1 - 9 zu Verkehrsmengen, Schwerverkehrsanteilen, Geschwindigkeiten,
Larmpegeln, Larmbetroffenheit, MaRnahmenbereichen und -empfehlungen,
Gebietskulissen ruhiger Gebiete

Anlage 6: Integriertes Gesamtkonzept Larmaktionsplan (Auszug LAP Wermelskirchen, S. 89)
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Anlage 1
Larmaktionsplan Wermelskirchen — Offenlage 2015

Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange (T6B)

Keine Anregungen:
Stadt Burscheid, Stadtwerke Solingen GmbH (schriftlich mitgeteilt)

Ohne Ruckmeldung:

Bezirksregierung Kdln, Naturschutzverbande, Stadt und Stadtwerke Remscheid, RVK, VRS,
RBN, Handwerkskammer zu KdIn, Rheinischer Einzelhandels- und Dienstleistungsverband,
Einzelhandelsverband Rheinisch-Bergischer Kreis

Eingegangene Anregungen:

3y Art / Umfang der Beriicksichtigung —
l.iStellungnahmeniTos Abwéagungsvorschlag der Verwaltung
1- RHEINISCH-BERGISCHER KREIS

Anlage 2, |

Untere Landschaftsbehérde

Hinweise zu den Malinahmenbereichen Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen
7, 8 und 11 zu geschitzten Arten,
Schutzgebieten bzw. Beteiligungsverfahren
Artenschutz

Der Artenschutz weist auf die Einhaltung Kenntnisnahme
der Rechtsvorschriften hin

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Keine Anderung des Larmaktionsplans
StralRenbaulasttréger

Fehlanzeige Kenntnisnahme

Verkehrslenkung

(Abgabe der Stellungnahme nach Abstimmung mit

Kreispolizei)

Hinweis auf Anwendung der L&rmschutz- Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen
Richtlinien-StV 2007 fur stralRenverkehrs-
rechtliche Anordnungen inklusiv der Be-
rechnungsverfahren und Einzelfallprifung.

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Hinweis der Kreispolizei Rhein-Berg Kenntnisnahme
auf das speziell auf die Motorradfahrer
abgestimmte Informations- und
Offentlichkeitsarbeitskonzept.

In Wermelskirchen hat die Offentlichkeits-
beteiligung der Blrgerinnen und Blirger einen
Handlungsschwerpunkt zum Thema Motorrad-
l&arm ergeben.

Die Stadt wird deshalb Mdéglichkeiten weiter-
gehender Malinahmen prifen

(u.a. 2016 Larmmessung zur Ermittlung von
Belastungsspitzen).



|. Stellungnahmen T6B

2- LANDESBETRIEB Stralenbau NRW

Betriebssitz Gelsenkirchen
Anlage 2, Ilund Il a

Art / Umfang der Bericksichtigung —
Abwagungsvorschlag der Verwaltung

1. Hinweis zu zusatzlichem aktiven Larm-
schutz an der Anschlussstelle
Wermelskirchen / Bereich Hunger:

Der Betriebssitz Strallen NRW verweist
auf den Planfeststellungsbeschluss flr
den 6-streifigen Ausbau der A 1 von
2006, wonach die Wohnbebauung im
Bereich Hiunger aufgrund der Topogra-
fie durch passive Larmschutzmal3nah-
men an den betroffenen Wohngebéau-
den geschitzt wird.

StraRen NRW unterstreicht, dass der
Larmschutz hier abschlielRend geregelt
wurde, entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben der Larmvorsorge.

2. Hinweis auf Anpassung der Darstellung
der aktiven Larmschutzeinrichtungen an
der A 1im Zuge des 6-streifigen Aus-
baus.

3. Erganzende Hinweise zu MaRhahmen-
empfehlungen des Larmaktionsplans,
(B 51 bzw. L157 betreffend): Reduzie-
rung der Fahrbahnbreiten, Querungen,
FuRgangeriiberwege, Schutzstreifen,
Geschwindigkeitsreduzierungen.

4. Hinweis auf Anderung der Aussage auf
Uberschreitung der Auslésewerte fur
Bereich ,Beutelshufe”.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Siehe auch unter II. Stellungnahmen der
Birgerinnen und Birger, Autobahn A 1

Da die Datenerhebung fir diesen Plan
wahrend der mehrjahrigen Ausbauphase der
A 1 erfolgte, haben sich durch den Baufort-
schritt Anderungen beim Larmschutz ergeben,
die in alten Datengrundlagen noch nicht ent-
halten sind. Die Anpassung der Daten erfolgt
bei der Larmaktionsplanung 2017.

Die Hinweise werden zur Kenntnisnahme ge-
nommen und flieRen in die Prifungen zur Um-
setzung der MalRnahmenvorschlage ein.

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Die Mitteilung
auf Uberschreitung erfolgte am 04.07.2012
durch StraRen NRW (RNL Ville-Eifel) selbst:
.bei der [Armtechnischen Untersuchung wur-
den an einigen Objekten Uberschreitungen der
nachtlichen Sanierungsgrenzwerte ermittelt.
Diese lassen sich jedoch durch den Einbau
eines larmmindernden Fahrbahnbelages, mit
einer Larmminderung von -2dB(A), abstellen.”
Dem Betriebssitz lag diese Stellungnahme
vermutlich nicht vor.

Keine Anderung des Larmaktionsplans



|. Stellungnahmen T6B

Regionalniederlassung Rhein Berg

Anlage 2,1l b
Hinweise zu rechtlichen Regelungen und
mdglichen Auswirkungen verkehrsrechtli-
cher Anordnungen und MalRnahmen-
vorschlage aus dem Larmaktionsplan-
Entwurf.
Hinweise zu aktiven / passiven Larm-
schutzmalRnahmen planfestgestellter
Bereiche (6-streifiger Ausbau A 1 und B 51,
s.0. Stellungnahme des Betriebssitzes).

3- WUPPERTALER STADTWERKE (WSW)
Anlage 2, lll

Art / Umfang der Bericksichtigung —
Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen
und flieRen in die Prifungen zur Umsetzung
der Mal3Bnahmenvorschlage ein.

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Die Bergische Trinkwasser Verbund GmbH
weist auf die bestehende Trinkwassertrans-
portleitung an der B 51 und A 1, die bei

BaumafRnahmen eine Abstimmung und die
Freihaltung eines Schutzstreifens erfordert.

4- STADT SOLINGEN
Anlage 2, IV

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Bitte um Prifung, ob die Larmbetroffen-
heitsanalyse auf das Solinger Stadtgebiet
ausgedehnt werden kann.

5- IHK
Anlage 2,V

Absprache mit der Stadt Solingen im Zuge der
Larmaktionsplanung 2017.

Hinweis auf die Bedeutung der Mobilitat fur
die Wirtschaft und Bitte um umfassende
Prufung bei MaRnahmen zur Geschwindig-
keitsreduzierungen und straBenrdumlichen
Mafnahmen (Stichwort: Begegnungsver-
kehr von LKW).

Hinweis auf Bedeutung des Uberdrtlichen
StralRennetzes.

Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
flieBen in die Prifungen zur Umsetzung der
MalRnahmenvorschléage ein.

Keine Anderung des Larmaktionsplans



Il. Anregungen Burgerinnen und Burger
(Larmorte / Straf3en innerhalb des
kartierten Straf3ennetzes)

Autobahn Al
Anlage 3/ Nr. 12 und 16

Art / Umfang der Berticksichtigung —
Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Anregung, fur den Bereich Hunger/
Pohlhausen weitere Mal3hahmen vorzuse-
hen, die Uber die 2006 planfestgestellten
LarmschutzmalRnahmen zum 6-streifiger
Ausbau hinausgehen (wie Flisterasphalt).

StralRen NRW als StralRenbaulasttrager ist
zustandig fur Malinahmen an der A 1.

Forderungen nach weiteren Larmschutzmal3-
nahmen im Bereich Hiinger / Pohlhausen hat
StraRen NRW bislang abgelehnt. Begrindung:

LarmschutzmalRnahmen der A 1 basieren auf
der gesetzlich geregelten larmtechnischen
Berechnung.

Berechnung berticksichtigt die wesentlichen
Einflussfaktoren u.a. Verkehrszunahme,
StraRenoberflache, Steigung, Gefélle der
Strecke.

Basiert auf Prognoseverkehrsaufkommen
flr 2010: 80.000 Kraftfahrzeuge pro Tag.
Verkehrszahlungen 2010: 68.579 Kraftfahr-
zeuge pro Tag (LKW-Anteil 13,3% tags und
31,6 % nachts). Prognostizierte Verkehrsbe-
lastung bisher nicht erreicht.

Ausgeschdpfte, technische Mdglichkeiten
beim aktiven Larmschutz, daher passive
LarmschutzmalRnahmen und Entschadigun-
gen bei restlichen Belastungen.

Alle MaRnahmen sind so planfestgestellt.

Der Larmaktionsplan Wermelskirchen (S. 89,
Tab. 21) beinhaltet dennoch die Empfehlung
(in Nummer 10), aktiven Larmschutz im Be-
reich Hiinger/ Pohlhausen zu prufen. Ziel ist
es, MalRnahmen zur Entlastungen der Anwoh-
ner zu erreichen, die Uber die Larmschutz-
mafinahmen des Planfeststellungsbeschlusses
hinausgehen.

Die Stadt Wermelskirchen wird 2016 darauf
dréngen, dass Stralen NRW nach Abschluss
der Arbeiten an der A 1 die Larmsituation im
genannten Bereich tberpriift, um die noch
ausstehenden Ergebnisse der neuen Ver-
kehrszahlung (2015) und den hohen LKW-
Anteil (nachts Uber 30 %) zu bericksichtigen.

Realistische Chancen fur weitergehende
LarmschutzmalRnahmen sind gering.

Die Stadt Wermelskirchen strebt dennoch
nachdriicklich mittel- bis langfristig eine Ver-
besserung der Larmsituation im Bereich Hun-
ger / Pohlhausen an.

Keine Anderung des Larmaktionsplans



Il. Anregungen Burgerinnen und Burger
(Larmorte / Straf3en innerhalb des
kartierten StraRennetzes)

Es wird darum gebeten, keine weiteren
Waldrodungen im Bereich der A 1 durchzu-
fuhren und Wiederaufforstungen zu veran-
lassen.

B 51
Anlage 3/ Nr. 1

Art / Umfang der Berticksichtigung —

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Die Bewirtschaftung des stadtischen Forstes
erfolgt nach den Prinzipien des naturnahen
Waldbaus und deckt sich mit diesem Wunsch.

Naturnahe Waldbewirtschaftung bedeutet u.a.
Erhohung des Laubholzanteiles, Férderung der
Naturverjungung (nattrlicher Aufwuchs der
nachsten Baumgeneration durch Aufkeimen
der Baumfriichte) und Verzicht auf Kahl-

schlage.
Rodungen infolge von Stiirmen oder Kaferbe-

fall sind auch zukuiinftig nicht auszuschliel3en,
werden aber auf das Allernétigste begrenzt.

Auf den mehr als 1.000 ha Privatforstflache in
Wermelskirchen kann die Stadt die waldbauli-
chen Ziele nicht beeinflussen.

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Aufgrund der steigenden Verkehrsbelastung
- insbesondere durch LKW-Verkehr -

wird angeregt, im Bereich Neuenhthe
Flisterasphalt aufzubringen.

Fur den westlichen Bereich der Stral3e Neuen-
hohe sieht der Larmaktionsplan die

kurz- bis mittelfristige Prufung auf Geschwin-
digkeitsreduzierung auf 30 km/h vor. Zudem
enthalt der Plan hier die Prufung zur Verkehrs-
verstetigung.

Einbauempfehlungen fir larmarmere Fahr-
bahnbelage besagen, dass sie vorrangig auf
Stral3en eingesetzt werden sollten, auf denen
ein Geschwindigkeitsniveau von mindestens
50 km/h besteht und auch zukiinftig vorgese-
hen ist. Bei niedrigen Geschwindigkeiten be-
wirkt Flisterasphalt keine Larmminderung.

Die Anregung ist bei Bearbeitung der Malf3-
nahmenempfehlungen des Larmaktionsplans
zu prufen.

Die MalRnahmendurchfiihrung setzt eine enge
Abstimmung und Zusammenarbeit der zustan-
digen und zu beteiligenden Behdrden voraus
(wie StralRen NRW, Polizei, StralRenverkehrs-
behdrde, Stadt).

Keine Anderung des Larmaktionsplans



Il. Anregungen Burgerinnen und Burger
(Larmorte / Straf3en innerhalb des
kartierten StraRennetzes)

L 157
Anlage 3/ Nr. 13 und 19

Art / Umfang der Berticksichtigung —

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Burger Stral3e/ Ostringhausen, Hoffnung:
Hohe Verkehrsbelastung und tiberhdhte
Geschwindigkeiten, besonders abends und
nachts.

Anregung: Geschwindigkeitsreduzierungen
und Kontrollen

Die Auswertung der Ergebnisse ergab im
Larmaktionsplan fir mehrere Bereiche der

L 157 eine hohe Larmbetroffenheit mit der
Dringlichkeit Prioritat 1.

Im Larmaktionsplan betreffen kurz- und mittel-
fristige MaRnahmenempfehlungen Abschnitte
der L 157 (Dabringhausener Straf3e und
Burger Stral3e, Ostringhausen und Hinger).

Der Bereich Hoffhung liegt auRerhalb des
kartierten StraRenabschnitts und ist aufgrund
der geringen Anzahl betroffener Wohngebaude
nicht erfasst.

Die Stadt Wermelskirchen nimmt die Anregun-
gen zur Kenntnis und wird in Gesprachen mit
StralRen NRW und dem Kreis und der Polizei
auf vermehrte Kontrollen und Geschwindig-
keitsreduzierungen hinwirken.

Die MalRnahmendurchfiihrung setzt eine enge
Abstimmung und Zusammenarbeit der zustan-
digen und zu beteiligenden Behdrden voraus
(wie StraBen NRW, Polizei, StralRenverkehrs-
behdrde, Stadt).

Keine Anderung des Larmaktionsplans



-.lll..Anregungen Blrgerinnen und Blrger
(Larmorte / Straf3en aul3erhalb des
kartierten Stralennetzes)

Schwerpunkt Motorradlarm

L 409
Anlage 3/ Nr.5,7,8,10, 14,17, 18, 21, 22, 25

Preyersmihle, Dhinn: hohe Larmbelastung
durch Motorréader, Problem Sicherheit

Anregungen u.a.: Geschwindigkeits-
reduzierungen, Kontrollen, Ruttelstreifen

Art / Umfang der Berticksichtigung —
Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Die nachfolgenden Straf3en gehéren nicht zum
Maflnahmenbereich der Larmaktionsplanung
mit den kartierten Hauptverkehrsstrafl3en mit
mehr als 8.200 Kraftfahrzeugen/ 24 Stunden.

Der Larmaktionsplan Wermelskirchen behan-
delt die Anregungen dennoch und stellt bei
Problemen Ldsungsansétze (insbesondere bei
Motorradlarm) vor.

Die MalRnahmendurchfiihrung setzt eine enge
Abstimmung und Zusammenarbeit der zustan-
digen und zu beteiligenden Behdrden voraus
(wie StralRen NRW, Polizei, StralRenverkehrs-
behdrde, Stadt).

Die Uber die Blrgerbeteiligungen eingebrach-
ten Larmorte mit der Problematik Motorradlarm
sollen durch exemplarische Verkehrs-
erhebungen und Messungen verifiziert und
erfasst werden, um anschlieend wirksame
MaRnahmen zu entwickeln.

Ansatze zur Reduzierung des Motorradlarms
koénnen z.B. sein:

Ordnungspartnerschaften Motorradlarm,
wie im Hochsauerland mit Kreis, Polizei
und kreisangehodrigen Kommunen.
Gemeinsame Planung und Blindelung von
Aktivitdten der Ordnungspartner

Leitpfostenzahlgerate mit integrierter
Larmmesstechnik, um besonders laut
auffallende Motorrader zu kontrollieren

Einfluss auf LA&rmbegrenzungsvorschriften
nehmen (die Landesregierung von Baden-
Wirttemberg versucht, anspruchsvollere
Larmbegrenzungsvorschriften bei der Zu-
lassung von Motorradern auf EU-Ebene
durchzusetzen)

Larmmessungen in Wermelskirchen
im Mai 2016



[Il. Anregungen Burgerinnen und Burger
(Larmorte / StraRen aufRerhalb des
kartierten Stralennetzes)

Schwerpunkt Motorradlarm

Art / Umfang der Berticksichtigung —

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

L 408 Anlagen 3/ Nr. 6,9, 11

Runder Tisch mit Betroffenen und beteilig-
ten Behorden zur Abstimmung der ange-
regten MalRnahmenvorschlage und weite-
rer MaRnahmen. Der Runde Tisch soll
nach Vorlage der Verkehrserhebungen in
der zweiten Jahreshalfte 2016 eingerichtet
werden.

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Eschbachtal: hohe Larmbelastung durch
Motorrader, Problem Sicherheit

Anregung: Geschwindigkeitsreduzierungen
Kontrollen, Ruttelstreifen

L 101 Anlage 3/ Nr.3und 4

S.0. unter L 409

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Larmbelastigung und Unfallpotenzial durch

Rasen, Problembereich Umgehungsstrale

Besonders am Wochenende:

Ausflugsverkehr und Motorrader

Anregungen:

o Geschwindigkeitsreduzierungen

o Kreisverkehre

o effiziente Verkehrstiberwachung

e Berechnungsmethoden, die Motorradlarm
adaquat erfassen

¢ Wochenend-Fahrverbote (fir Motorrader)

¢ Ausweisung ,Ruhiger Gebiete* (ULR)

K3 Anlage 3/ Nr. 2

Zur Motorradlarmproblematik s.o. unter L 409

Bei der Identifizierung der ,Ruhigen Gebiete*
besteht noch Regelungsbedarf, das Bundes-
Immissionsschutzgesetz definiert nicht, was
»,Ruhige Gebiete” sind.

Weiterer Regelungsbedarf besteht auch bei
den Schutzfolgen ,Ruhiger Gebiete®.

Im Zusammenhang mit der Motorradproblema-
tik wird die Ausweisung ,Ruhiger Gebiete* ge-
pruft.

Keine Anderung des Larmaktionsplans

Beeintrachtigungen durch hohes Verkehrs-
aufkommen und hohe Geschwindigkeiten
im Bereich Hulsenbusch,

Motorradlarm am Wochenende. Anregung:
Tempo 50 km/h und Verlegung Ortseingang

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die Losungsanséatze im Larmaktionsplan zum
Motorradlarm und die fur 2016 geplanten
MaRnahmen zur Minderung der Problematik
(s.o0. unter L 409) betreffen auch diesen Be-
reich.

Keine Anderung des Larmaktionsplans



IV. Anregungen Birgerinnen und Burger
(Larmorte / Straf3en aul3erhalb des
kartierten Stral3ennetzes)

Innerstadtisch
Viktoriastral3e, Taubengasse, Berliner Str.
Anlage 3/ Nr. 15, 20, 24

Art / Umfang der Berticksichtigung —
Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Larmprobleme durch zu hohe
Geschwindigkeiten, Schleichwege,
Berliner Strale Ampelschaltungen (nachts)

Anregungen: Verkehrsflihrung andern,
Verkehrsberuhigung, Kontrollen,
intelligente Ampelschaltung

Die Anregungen werden zur Kenntnis
genommen.

Die Verwaltung prift die Anregungen im Rah-
men der Verkehrsplanung.

Keine Anderung des Larmaktionsplans



Anlage 2

Entwurf L&rmaktionsplan StralRenverkehr (Stufe 2) fiir die
Stadt Wermelskirchen: |

Anregungen und Stellungnahmen der
Trager 6ffentlicher Belange (T6B)
zur Offenlage vom 24. Juni bis 2. September 2015

|. Rheinisch-Bergischer Kreis
(Untere Landschaftsbehérde, Artenschutz, Kreisstrallen und Verkehr — nach Abstimmung
mit der Kreispolizeibehérde) vom 27.08.2015
[l. StraRen NRW, Betriebssitz vom 24.08.2015
a. StraRen NRW, Betriebssitz vom 09.02.2015
b. StraRen NRW, RNL RB vom 10.02.2015
lll. Wuppertaler Stadtwerke (WSW) vom 20.07.2015
IV. Stadt Solingen vom 29.07.2015

V. Industrie- und Handelskammer zu Kéln vom 02.09.2015



l. Rheinisc_:h-Bergischer Kreis (vom 27.08.2015)
Untere Landschaftsbehérde
- Artenschutz

KreisstralRen und Verkehr - nach Abstimmung mit der Kreispolizeibehsrde



N
Rheinisch-Bergischer e 3 Kreis

Der Landrat

Landrat « Postfach 20 04 50 » 51434 Bergisch Gladbach Dienststelle: Amt 67 Planung und Landschafts-

schutz, Block B, 3.Etage
Offinungszeiten:  Mo. - Fr. 8.30 - 12.00 Uhr

. Mo. - Do. 14.00 - 16.00 Uhr
Stadt YVermels_klrchen ' o oder nach Temminvereinbarung
Der Burgermeister o Buslinien: 227, 400
Amt fiir Stadtentwicklung _ _ Haltestetle Kreishaus
Frau Zemev“a Bearbeiter/in: Fr. Filz
Telegrafenstralle 29-33 : Mo. - Fr., 7:30 - 12:00 Uhr
42929 Wermelskirchen - Telefon: 02202 / 13 2377
. Telefax: 02202/ 13 104020
E-Mail: Bauleitplanung@rbk-online.de
Unser Zeichen:
Datum: 27.08.2015

Stadt Wermelskirchen, "Lirmaktionsplan”
hier: Offenlage vom 24.06.2015 bis 02.09.2015

Sehr-geehrte Frau Zemella, v _
anbei Ubersende ich lhnen meine Stellungnahme zu obiger Malinahme.
Die Stellungnahme aus Sicht der Unteren Landschaftsbehédrde:

Von den konkret benannten MaRnahmen werden die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nur an den MalRnahmenstandorten 7, 8 und 11 betroffen. Am Standort 7 sind keine
MaRnahmen vorgesehen. Hier ist ein Vorkommen der Zwergfledermaus bekannt. Die Standorte 8
und 11 liegen im Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 ,Remscheider Bergland und Dhiinnhochflache“.
Am Standort 11 liegt das Naturschutzgebiet 2.1-4 ,Sengbachtal® nicht weit entfernt. Am Standort 8
'wird das Héllenbachtal gekreuzt. An beiden Standorten sind LarmschutzmaBnahmen durch Wéan-

de/Wille geplant. Hier ist eine Beteiligung der unteren Landschaftsbehérde im Verfahren erforder-
lich.

Malnahmen, die zur Erweiterung des Strallenquerschnittes, zu neuen Stralenabschnitten bezie-
hungsweise zur Errichtung von Nebenanlagen flihren, kénnen mit Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft verbunden sein. Da die Ma3nahmen derzeit noch nicht sehr konkret sind, werden
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die konkreten Genehmigungsverfah-
ren eingebracht werden.

Die Stellungnahme aus Sicht des Artenschutzes:

Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung kénnen keine konkreten Aussagen zu artenschutzrechtlich rele-
vanten Beeintrachtigung getroffen werden.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Verbotstatbestdnde des § 44 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) (Téten und Stéren von Tieren) sowie des § 39 Abs. 5 BNatSchG
(Gehélzrodungen) grundséatzlich bei der Durchfiihrung der einzelnen Malnahmen zum Larmakti-
onsplan einzuhaiten sind.

Bei zukinftigen Bauvorhaben (Abbruch, Neubau und Umnutzung) bzw. Planungs- und Zulassungs-
verfahren ist sich an die Gemeinsamen Handlungsempfehlungen des Ministeriums fur Wirtschaft,

Am Rabezahlwald 7 Telefonzentrale: 02202 - 130 Zentrale E-Mail:  info@rbk-online.de Kreissparkasse Kéin - Postbank Ksln
51469 Bergisch Gladbach  Zentrales Fax: 02202 - 13 26 00 Internet: www.rbk-oniine.de Kto. 311 001 208, BLZ 370 502 99 Kto. 16 830 504, BLZ 370 100 50
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Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums fur Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW zum Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der
baurechtlichen Zulassung von Vorhaben vom 22.12.2010 sowie an die Verwaltungsvorschrift zur
Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) und
2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) in
der Fassung der 1. Anderung vom 15.09.2010 zu halten.

Das Anlegen von Hecken und Pflanzen von Baumen wird aus Sicht des Artenschutzes grundsatz-
lich begraft. ' ‘ -

Die Stellungnahme aus Sicht der KreisstraBen (Bau/Unterhaltung) und Verkehr:
- nach Abstimmung mit der Kreispolizeibehérde -:

Aus Sicht als Stralenbaulasttrager wird' fur den Rheinisch- Bergischen Kreis "Fehlanzeige’ gemel--
det. : '

Aus Sicht der Verkehrsienkung - in Abstimmung mit der Kreispolizeibehérde — werden folgende
grundsétzliche Aussagen zur rechtlichen Basis fiir straBenverkehrsrechtliche Anordnungen im Zu-
- sammenhang mit Larmimmissionen abgegeben::

Als Basis fur straRenverkehrsrechtliche Anordnungen in Zusammenhang mit Larmimmissionen die-
nen die Larmschutz-Richtlinien-StV 2007 vom 23.11.2007. Danach ist firr jede einzelne relevante
Ortlichkeit der Verkehrslarm durch den zusténdigen Strallenbaulasttrédger zu berechnen (und nicht
zu messen). Ob (berhaupt bzw. welche verkehrsordnungsrechtlichen MaRnahmen letztlich in Be-
tracht kommen und ob diese dann tatséchlich angeordnet werden, entscheidet die StraRenver-
kehrsbehdrde fir jeden Einzelfall gemaR Larmschutz-Richtlinien-StV 2007. Insbesondere sollen
stralenverkehrsrechtliche Anordnungen nicht als Ersatz fiir bauliche MaBnahmen zur Larmminde-
rung dienen. Entsprechende Weisungen an die StraRenverkehrsbehérde ergingen u. a. im Rahmen
der Niederschrift Uber die Verkehrsingenieursbesprechung am 18./19.04.2012 (TOP 17) und den

Dienstbesprechungen bei der Bezirksregierung Kéln am 26.06.2012 (TOP 4) und 15.10.2013 (TOP
3). : , v

Da in dem Lérmaktionsplan auch vermehrt polizeiliche Kontrollen, insbesondere im Zusammenhang
mit Kradfahrern, gefordert werden, bat die Kreispolizeibehérde darum, den nachfolgenden Ab-
schnitt in die Stellungnahme mit aufzunehmen:

"Das Iahdschaftlich auBerordentlich attraktive Wermelskirchen ist bei Motorradfahrern sehr beliebt.
Aus diesem Grund hat die Kreispolizeibehbrde bereits vor vielen Jahren ein speziell auf Motorrad-
fahrer abgestimmtes Konzept entwickelt. -

Neben préventiven MaBnahmen_ wie .

- frihzeitige Untersuchung der Unfallhdufungsstellen auf unfallbegtinstigende Faktoren
e Informations- und Aufkl&rungsveranstaltungen an beliebten Motorradstrecken

- koordinierte und tiberregionale Offentlichkeitsarbeit etc.

setzt die Kreispolizeibehdrde auch auf repressive MaBnahmen. Unter Einsatz modernster Uberwa-
~ chungstechnik wie Laser/ESO-Messanlage und des zivilen Videomotorrades werden regelmaBig
Geschwindigkeitskontrollen durchgefiihrt. Diese wurden im Jahr 2015 nochmals intensiviert.

- Weiterhin werden die Motorrdder auf technische Verdnderungen kontrolliert. Zur Bekdmpfung von
Geréduschemissionen werden Standgerduschmessungen durchgefiihrt."

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

Kriigener-Conen



Il. StraBen NRW, Betriebssitz (vom 24.08.2015)

a.Strallen NRW, Betriebssitz vom 09.02.2015
b.StraBen NRW, RNL RB vom 10.02.2015



Sl'raBen.NR\:l.’

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen

Landeshetrieb StraBenbau Nordrhein-Wesifalen Betriebssitz

Betriebssitz © Postfach 10165‘3 * 45816 Gelsenkirchen -

Stadt Wermelskirchen

Der Blrgermeister Kontakt:  Claudia Sigismund
Stadtverwaltung ' Telefon:  0209-3808-176, Mobil: 0173-7011629

42929 Wermelskirchen , Fax: 0209-3808-

E;Mail: claudia.sigismund@strassen.nrw.de

Zeichen:  10000/21000.090/2.10.02.16/LAP Wermelski
(Bei Antworten bitte angeben.)

Datum: 24.08.2015

Larmaktionsplan der Stadt Wermelskirchen Stufe i
Stellungnahme zum Entwurf Stand: Juni 2015
lhr Schreiben vom 18.06.2015— Az.: 61/

Hiesige Schreiben vom 09.02.2015 —w.o. und vom 10.02.2015 - 20600/2/Wu12 10.02.1643/(LAP
St 2 Werm.)

Sehr geehrte Frau Zemella,
sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

~ im Rahmen der Beteiligung zu o.a. Larmaktionsplan wird seitens des Landesbetriebes Strafen-
bau Nordrhein-Westfalen wie folgt Stellung genommen:

die im Larmaktionsplan empfohlenen Ma3nahmen werden zur Kenntnis genommen, jedoc¢h kann

_kein Einvernehmen in Bezug auf diese MaBnahmen vorausgesetzt werden. Die Aussagen aus
den o.a. Schreiben haben weiterhin Gliltigkeit, soweit sie im aktuellen Entwurf des LAP (Entwurfs-
stand Juni 2015) unbericksichtigt bleiben.

Dariiber hinaus wird ergénzend zum aktuellen LAP-Entwurf (Stand Juni 2015) die nachfolgende
zusétzliche Stellungnahme gegeben:

Zu Punkt 6.5.3 ,Empfehlungen zu aktiven SchallschutzmaBnahmeri“.
zu Punkt 6.6.3 ,Empfehlungen zu passiven SchallschutzmafRnahmen* und
zu Punkt 8.2 ,LangfristmaBnahmen des Lérmaktionsplans Wermelskirchen*:

Bei allen drei 0.g. Punkten wird zusatzlicher aktiver Larmschutz an der Anschlussstelle Wermels-
kirchen fur den Bereich Hiinger angesprochen. Es wird dazu auf die Notwendigkeit einer noch
durchzufiihrenden larmtechnischen Uberpriifungen verwiesen.-

Zum I&rmrechtlichen Sachverhalt im Bereich Hunger ist auf den Planfeststellungsbeschluss ftir
den 6-streifigen Ausbau der A 1 von der Anschlussstelle Wermelskirchen bis zur Tank- und Ras-
tanlage Remscheid hinzuweisen. Der PLAFE-Beschluss - datiert vom 12.06.2006 - liegt der Stadt
Wermelskirchen vor (Beteiligung als Tréager 6ffentlicher Belange).

Gemal PLAFE-Beschluss erfolgt der Schutz der Wohnbebauung im Bereich Hinger vor dem
Verkehrsldrm der A 1 nicht durch aktivem L&rmschutz an der Fahrbahn, sondern durch passive

Strﬁﬂen.NRW—Beuiebssilz - Postfach 10 16 53 - 45816 Gelsenkirchen - Stralen.NRW.Betriebssitz

Telefon: 0209/3808-0 Besucheradresse: Wildenbruchplatz 1 - 45888 Gelsenkirchen
Internet: www.strassen.nrw.de - E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de

Landesbank Hessen-Thtringen - BLZ 30050000- Konto-Nr 4005815
IBAN: DE20300500000004005815 BIC: WELADEDD
Steuernummer; 319/5972/0701
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Lérmschutzmafnahmen an den betroffenen Wohngebduden. Grund dafir sind die topografi-
schen Gegebenheiten, wonach mit Larmschutzanlagen an der A1 keine ausreichende Wirksam-
keit erreichbar ist, da die zu schiitzende Bebauung von Huinger deutlich héher als die Autobahn
liegt. Die anspruchsberechtigen Geb&ude, an denen die mafRgebenden Lirmgrenzwerte der 16.
BlmSchV Gberschritten waren, sind im PLAFE-Beschluss mit Strafe und Hausnummer benannt
worden, die erforderlichen L&rmschutzmafinahmen sind inzwischen durchgefuhrt und abge-
schiossen. '

Far Ruckfragen stehe ich gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

A7 |

(Siglémund)



StraBBen.Nrw,

Landesbetrieb Straflenbay Nordrhein-Westfalen

Laodesbetrih StraBeabass Nordehein-Westitlen ' Betriebssitz

Bewiobasitz * Postihch 101653 * 45816 Gelsenkirchen .

Stadt Wermelskirchen

Der Blrgermeister : Kontakt: * Claudia Sigismund
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Lérmaktionsplan der Stadt Wermelskirchen Stufe II
Stellungnahme zum Entwurf Stand: Oktober 2014
lhr Schreiben vom 24.10.2014 ~ Az.; 66/

Sehr geehrte Frau Meuser,
sehr geehrte Damen, sehr geshrte Herren,

- .im Rahmen der Beteiligung Zu 0.a. Larmaktionsplan wird seitens des Landesbetriebes Strafien-
bau Nordrhein-Westfalen wie folgt Stellung genommen:

die im Larmaktionsplan empfohlenen MaBnahmen werden zur Kenntnis genommen, jedoch kann
kein Einvernehmen in Bezug auf diese MafRhahmen vorausgesetzt werden,

. Manahmen zur Verbesserung der L&rmsituation an Strafen, die im Zusténdigkeitsbereich von
StraBen.NRW liegen, richten sich nach den Regelungen und Regelwerken fur die StraBenbau- -

~ verwaltung. In diesem Fall sind die Ausltsewerte der L&rmaktionsplanung unter Berticksichtigung
der Berechnungsvorschrift ,VBUS* nicht mafigebend. Dartiber hinaus sind die bau- und haus-
haltsrechtlichen Voraussetzungen zu beachten, so dass Informationen zu geplanten Malnahmen
seitens Strallen.NRW grundsétzlich unter Vorbehalt stehen.

Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A 1 von der AS Wermelskirchen bis zur Tank- und Rast-
anlage Remscheid wurde der L&rmschutz mit Planfeststellungsbeschluss vom 12.07.2006 nach
den gesetzlichen Vorgaben der Lérmvorsorge abschlieRend geregelt. Da die im LAP angespro-
chenen ,Maf3nahmenbereiche" sich in diesem Abschnitt befinden, werden die von lhnen ange-
-sprochenen MaRnahmen zur Kenntnis genommen. : - '

Die Angaben des Ausbaues der A 1 im Bereich zwischen der Anschlussstelle Wermelskirchen
und der Tank- und Rastanlage Remscheid bez(glich o
1. . der Errichtung einer Larmschutzwand auf dem Brlickenbauwerk Héllenbach mit einer
Hohe von 4,50 m im Rahmen der Sanierung der Briicke Héllenbach
2. der Abwicklung der Entschédigungen flr den passiven Schalischutz an den Geb4uden im
Bersich des Planfeststellungsabschnittes zwischen der Anschiussstelle Wermelskirchen
und der Tank- und Rastaniage Remscheid
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3. des aufgebrachten I&rmmindernden Fahrbahnbelages -2 dB(A) im Bereich des Planfest-

stellungsabschnittes zwischen der Anschlussstelle Wermelskirchen und c}er Tank- und -

Rastanlage Remscheid
sind korrekt.

ist. So sind z.B. im Bersich ~Wolfhagen* die dort vorhandenen Larmschutzwande ~ und Wille

geblieben. Auf Seite 22/23 des LAP-Entwurfs ist dagegen unter Punkt-3.3 genau dieser aktive
Lérmschutz im Text erwéhnt. _ :

Die Uberpriifung der Lérmsituation im Bereich der Wohnbebauung ,Beutelshufe" hat keine Uber-
schreltungen der Auslésewerts der Lérmsanierung nach derzeitiger Sach- und Rechtslage erge-
ben. Hier bitte ich die Aussage im Lérmaktionsplan dahingehend zu &ndern.

’

demn Lérmaktionsplan angesprochen werden, sind nachfolgende Aspekte im Zusammenhang mit
MaRnahmen an Bundes- und LandesstraRen zu berlicksichtigen: , :
-. Bei der Reduzierung von Fahrbahnbreiten ist die RASt 2u beachten. Diese sieht eine
Fahrbahnbreite von 6,50 m fr Bundes-und LandesstraRen vor.

Da sowohl planerische als auch bauliche Grundsatze zur Verminderung von L&rmemissionen in

- Querungen wirken zwar Geschwindigkeitsdémpfend, Jedoch wird durch das haufigere An- .

halten und Anfahren wieder mehr Stdrgerdusche erzeugt. Unter Punkt 6.3 wird ausge-
fuhrt, die Geschwindigkeit konstant zu halten, denn «Stbrungen im Verkehrsablauf bewir-
ken Beschleunigungs- und Bremsvorgénge, die besonders l&rmintensiv sind®,

- FuBgéingerlberwege (Zebrastreifen) dienen nicht der Verkehrsberuhlgung. Hier setzen

die "Richtiinien for die Anlage und Ausstattung von FuBgéingerberwegen R-FGU" -

strenge Mafistébe an. .
- Die Beurteilung, ob ein Schutzstreifen erforderlich ist, héingt'u. a. vom SV - Vierkehr ab.

Bei den Angaben der Verkehrsbelastung auf Seite 70 ist aber nur der % - Anteil nachts
angegeben, '

Hinsichtlich verkehrsrechtlicher Anordnungen wie Ge.schwindigkeitsbeschr’énkungen oder LKW-
Fahrverbote bitte ich zu berlicksichtigen, dass hierdurch der widmungsrechtliche Zweck einer
Bundesfern- oder Landesstragte oftmals in Frage gestellt wird. Zudem kann eine Verlagerung des
Verkehrs durch eine Beschrankung stattfinden, die eine Mehrbelastung an anderer Stelie hervor-
ruft. Bei straBenversrechtlichen MaBnahmen ergeben sich die Anordnungsvoraussetzungen aus

Eine erganzende Stellungnahme zu den angesprochenen Malnahmen an Bundes- und Landes-
stralen werden Sie von der Regionalniederlassuhg Rhein-Berg unmittelbar erhalten,

For Ruckfragen stehe ich gerne zur Vetflgung.

Mit freundlichen Grien
Im Auftrag

(Siglsmund)




Landesbetrieb. StraRen NRW, RNL RB Gummersbach, den 10.02.2015

1) Vermerk: Kontakt: Thorsten Wurm

Telefon: 02261/89-258

@-mail: thorsten.wurm@strassen.nrw.de

Az.: 20600/2/Wu/2.10.02.16(LAP St 2 Werm.)

Larmaktionsplan, Stufe 2 der Stadt Wermelskirchen
Schreiben der Stadt Wermelskirchen vom 24.10.2014 an die RNL Rhein-Berg

Stellungnahme der RNL Rhein-Berg, Stufe 2 der Stadt Wermelskirchen
[erganzend zur Stellungnahme des BS Ge vom 09.02.2015, Az.:
1000/2100.090/2.10.02.16/L AP Wermelski]

Mit Schreiben vom 24.10.2014 (Az.: 66/) hat die Stadt Wermelskirchen den Entwurf zur Larmaktionsplan
: Stufe 2 der Regionalniederlassung Rhein-Berg mit Bitte um Stellungnahme vorgelegt.

Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschlieflich auf die Bereiche des Landes- Und
Bundestraflennetzes, welches durch die LANUV im Rahmen der Stufe 2 kartiert wurde
(Kartierungsvorrausetzungen siehe auch Kapitel 2.1. des Vorlageberichtes). Diese beziehen sich auf
(»Teil“-) Bereiche der B 51 (n), die L 157 und L 101. Dies ist insofern von Belang, da in der
Offentlichkeitsbeteiligung (siehe auch Kapitel 4 bis 7.2) teils StraRen Bereiche angesprochen wurden,
die nicht in der Baulast von StraRen NRW stehen, bzw. die nicht Gegenstand der Kartierung Stufe 2 der
LANUVsind.

Die Stadt Wermelskirchen hat die LK Argus Kassel GmbH mit der Ausarbeitung beauftragt — Herr Dipl.-
Geogr. Holger Heering hat im Mai/Juni 2014 fiir benétigte Grundlagendaten Kontakt mit der RNL RB
aufgenommen (Zustédndigkeiten, Kontaktdaten, geplante/durchgefiihrte BaumaBnahmen an den Bundes-
und Landesstrafen). ’

Anhand der Eingangsdaten, die das LANUV NRW als Shape-Dateien der Stadt Wermelskirchen fiir das
Aufstellen eines schalltechnischen Modelles zur Verfiigung gestellt hat, hat die LK Argus Kassel GmbH
die Lirmkartierung gem. § 47 BImSchG durchgefiihrt. Die Larmdaten wurden anhand der Vorliufigen
Berechnungsmethode fiir Umgebungslirm an StraRRen (VBUS) berechnet. Die Berechnung erfolgt fiir den
24-Stunden-Zeitraum (LDEN) und den Nacht-Zeitraum (LNight) (siehe auch Kapitel 2 des Vorlageberichtes
— Analyse der Larmsituation).

Die Eingangsdaten der LANUV wurde von dem Ing. Biiro auf Plausibilitit gepriift und Fehler oder
unrealistische Annahme_n (z. B. Geschwindigkeiten) korrigiert.

Fiir die Lirmaktionsplanung wurden von der Stadt Wermelskirchen die Auslosewerte Loen/ Lnight von 70
(65) dB(A) bzw. 65 (60) dB(A) festgelegt (siche auch Kapitel 1.5 des Vorlageberichtes - Auslésewerte der
Larmaktionsplanung). Die ,geklammerten Werte” entsprechen hier dem Entwurf des Runderlasses aus
2012, der 5 dB(A) niedrigeren Auslosewerte vorsieht. Dieser Runderlass wurde allerdings nicht
verabschiedet.
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Der Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen nimmt die im Lirmaktionsplan der Stadt
~ Wermelskirchen festgesetzten MaB8nahmen zur Lirmminderung zur Kenntnis. Jedoch kann fiir diese
MaRnahmen kein Einvernehmen mit dem Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
vorausgesetzt werden. '

Es wird darauf hingewiesen, dass fiir den Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-Westfalen fiir die
Errichtung von Ldrmschutz an bestehenden Bundesfern- und LandesstraRen die Regelungen der
Lérmsanierung maRgeblich sind. Die Auslésewerte der Lirmsanierung fiir Bundesfernstraen sind in den
Richtlinien fiir den Verkehrsldarmschutz an BundesfernstraRen in der Baulast des Bundes - VLirmSchR 97
- festgesetzt. Mit Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2010 durch den Deutschen Bundestag sind die
Auslésewerte zur Larmsanierung fiir BundesfernstraBen — wie bereits im Nationalen
Verkehrsldrmschutzpaket 1l vom 27.08.2009 angekiindigt - um 3 dB(A) gesenkt .worden. Fir
LandesstraBen sind mit Verabschiedung des Landeshaushalt 2011 die Auslésewerte um 3 dB{A) abgesenkt
worden. Erst bei Uberschreiten der Lirmsanierungswerte sind MaBnahmen zur Lirmminderung nach den
Regelungen der Lirmsanierung moglich. Nach den VLarmSchR 97 wird die Lirmsanierung als freiwillige
Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen gewihrt.

Die Lirmsanierung dient der Verminderung der Lirmbelastung an bestehenden Straen, ohne dass eine
bauliche Anderung der StraRe erfolgt. Die Regelungen zum Verfahrensablauf ergeben sich aus den
Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraBen in der Baulast des Bundes — VLarmSchR-97
in Verbindung mit den Richtlinien fiir den Lirmschutz an StraRen — Ausgabe 1990 (RLS-90). Eine der
Grundvoraussetzungen ist, dass der Beurteilungspegel einen der maRgeblichen Immissionswerte der
Larmsanierung in Abhangigkeit von der Gebietskategorie iberschreitet.

Zur Einschdtzung der Larmsituation werden die Beurteilungspegel mit dem aktuellen
Verkehrsaufkommen (SV-Zdhlung 2015 sobald verfigbar, da teils riickliufige Verkehrsentwicklungen im
untergeordneten Netz) nach dem in den RLS-90 (Richtlinien fiir den Lérmschutz an Strafen)
vorgeschriebenen Verfahren berechnet und den festgelegten Immissionswerten gegeniibergestelit.

In die ldrmtechnische Berechnung flieft u. a. die Verkehrsbelastung in Form des Durchschnittlichen
Téglichen Verkehres mit den entsprechenden Schwerlastverkehren ein. Das Berechnungsverfahren
gemiR der RLS-90 sieht aufgrund der Verkehrshedeutung der Motorrider (Verteilung am Gesamt-
Verkehrsaufkommen, jahreszeitliche Verteilung) keine separate Beriicksichtigung vor.

~ Die nach diesen Richtlinien berechneten Beurteilungspegel gelten fiir leichten Wind (etwa 3 m/s) von der
StraBe zum Immissionsort und/oder Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung férdern. Bei
anderen Witterungsbedingungen kénnen besonders in Bodennihe und in Abstsinden {iber etwa 100 m
deutlich niedrigere Schallpegel auftreten. Daher ist ein Vergleich von Messwerten mit den nach diesen
Richtlinien berechneten Werten nicht ohne weiteres méglich (siehe auch vorgeschlagene
Schallpegelmessverfahren fiir Motorriider).

Aus den Angaben der Lirmkartierung kann somit noch keine Betroffenheit nach den Kriterien der
Lirmsanierung abgeleitet werden. Vielmehr wird eine zusitzliche Betrachtung der Larmsituation nach
den Regelungen der Lirmsanierung notwendig, da die Vorgaben aus der Umgebungsrichtlinie nicht fiir
Bundesfern- und LandesstraRen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes maRgeblich sind.

Da die Angaben in der Larmkartierung zum Lugs in etwa mit dem Nachtpegel gemaR der RLS-90
vergleichbar sind (abhingig von der Genauigkeit und Vollstdndigkeit der Eingabedaten bei der LANUV-
Berechnung), kénnen diese aus der Lirmkartierung als erster Anhaltspunkt fiir eventuelle
Betroffenheiten im Rahmen der Lirmsanierung herangezogen werden, so dass sich betroffene
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Eigentlimer zwecks genauer Kldrung der Voraussetzungen einer Larmsanierung an den Landesbetrieb
StraRenbau Nordrhein-Westfalen (regionale Zustdndigkeit — Regionalniederlassung Rhein-Berg) wenden
kénnen.

Die RNL RB méchte auch die Stadt Wermelskirchen darauf aufmerksam machen, dass aus einer Steigerung
der Larmeinwirkungen auf die "ruhigen Gebiete", resultierend aus der aligemeinen Verkehrsentwicklung
auf den bestehenden Straen, kein Anspruch auf zusdtzlichen Larmschutz nach den Kriterien der
Larmsanierung entsteht. ’

Nach Meinung des Landesbetriebs StraRenbau Nordrhein-Westfalen wird der widmungsrechtliche Zweck
einer Bundes- oder Landesstrafe oftmals durch verkehrsrechtliche Anordnungen in Frage gestellt (hier
fiir die L 157 und L 101 geplant). Zudem kann durch eine Beschriankung des Verkehrs eine Verlagerung
stattfinden, die eine Mehrbelastung an anderer Stelle hervorruft. Geschwindigkeitsbegrenzungen kénnen
dann in Betracht kommen, wenn u.a. die Larmrichtwerte der ,Richtlinien fiir straBenverkehrsrechtliche
MaBnahmen zum Schutz der Bevélkerung vor Lairm“ {, Lirmschutz-Richtlinien-StV“; Verkehrblatt 2007, S.
767) Uberschritten werden, der LKW-Anteil unter 10 % liegt und der Pegel durch die
Geschwindigkeitsbegrenzung um mindestens 3 dB(A} (Horbarkeitsschwelle) gesenkt werden kann.

Fiir verkehrsrechtliche Anordnungen sind die jeweiligen StraRenverkehrsbehdrden zustandig.

Offenporige Asphalte, wie auch andere Lirm mindernde Beldge, wie z.B. Splittmastixasphalt und
Asphaltbeton erzielen ihre gewiinschte Wirkung dann, wenn die durchschnittlich gefahrene
Geschwindigkeit mehr als 60 km/h betrégt (siehe auch vorgeschlagene Oberflichensanierungen im
Bereich der L 157) . Sobald eine Deckensanierung in dem betroffenen Abschnitt ansteht, wird auch die
Mdglichkeit des Einsatzes von larmmindernden Fahrbahnoberflichen gepriift. Art und Umfang werden
aber erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt.

»Auf die Quelle ausgerichtete MaRnahmen, Bauliche MaBnahmen an der Fahrbahnoberfidche
(Fahrbahnbelag)” ist zu bemerken, dass gemaR der Rechenvorschrift RLS-90, Tabelle 4 nur bei
Fahrgeschwindigkeiten {iber 60 km/h und nur bei bestimmten Beldgen eine Larmminderung in der
“Berechnung beriicksichtigt werden darf (Korrekturbeiwert Dsyo). Fiir StadtstraRen gibt es bisher keine
anerkannten lirmarmen Bauweisen, die bei Einsatz eine Lirmminderung von > 2 dB(A) verursachen.

Nachstehend méchte ich speziell auf folgen_de Punkte in Ihrem Bericht eingehen:

Zu Punkt 2.1.1 ,,Eingangsdaten der Liz‘rmkaﬁierung, Lérmschutzeinrichtungen” ist anzumerken, dass sich
laut NWSIB an der L 101 keine Schallschutzeinrichtungen in der Baulast des LS NRW befinden (Vermutung
— hier handelt es sich um private Anlagen, Anlagen der Kommune).

Zu Tabelle 3 — die dargesteliten Betroffenheitszahlen stimmen ungeféhr mit dem Bericht der LANUV
iiberein (siehe auch abweichende Berechnungsannahmen, 2.1.1 Eingangsdaten der Lirmkartierung).

Zu Karte 5 - die Kartierungsergebnisse Luign: nach VBUS korrespondieren mit den berechneten Nacht
Beurteilungspegeln gemdf der RLS 90; dies haben bereits abgewickelte Ldrmsanierungs-Einzelantréigen
an der L 157 im Bereich Burger Str. und Ostringhausen in den letzten Jahren gezeigt.

Zu Punkt 2.2.2 ,,Rdumliche Betroffenheitsanalyse - Lirmbetroffene sensibler Einrichtungen” ist darauf
hinzuweisen, dass der Bericht der LANUYV in diesem Punkt abweicht.
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Zu Punkt 3.1.1 ,,Fahrbahnsanierung / Landesstraﬁenerhaltungsprogramm”— vorhandene Planungen -
siehe meine vorangegangenen Ausfiihrungen zu bauliche Mafinahmen an der Fahrbahnoberfiiche.

Zu Punkt 3.4 ,Passiver Schallschutz -~ umgesetzte Mafinahmen an der A 1 und B 51 (n) ist anzumerken,
dass es sich hier um Ldrmschutz im Rohmen der Ldrmvorsorge gehandelt hat (nicht um punktuelle
Einzelanfragen zur Ldrmsanierung)!

Zu Punkt 3.6 ,Geplante Mafinahmen” méchte ich darauf aufmerksam machen, dass fiir diese

MapBnahmen kein Anspruch auf Umsetzung besteht. Zur Umsetzung sind die Rechtskraft eines

Planfeststellungsbeschlusses (Ausbau- und Neubaumafinahmen), die Entscheidung zur Verwirklichung und
Finanzierungszusage des Vorhabentrdgers notwendig.

Zu Punkt 4.2.1 ,Laute Orte und Mafinahmenvorschlége des Lérmforums“ ist anzumerken, dass die L 409
(Preyersmiihle / Dhiinn) sowie die Ortsdurchfahrt Stumpf aufgrund der Verkehrsbelastung nicht von der
Ldrmkartierung erfasst wurde.

Insbesondere die Lirmbetroffenheit an der L 409 (Motorréider) im Bereich Héhe Wermelskirchen-Dhiinn
wurde 2013 von der RNL RB untersucht — ich verweise hier auf das Schreiben an die Stadt Wermelskirchen,
Untere StrafSenverkehrsbehérde, Hr. Bdrwald (Az.: 20600/2/Wu/2.10.02.14/L409 (Abs 3)). Beachten Sie
bitte meine vorangegangenen Ausfiihrungen zu Schallpegelmessungen [siehe auch die Ergebnisse Kapitel
4.2.3 — Ergebnisse der Online-Beteiligung, Abbildung. (als stérend empfundene Fahrzeugart -
Schwerpunkt Motorrad) und Abbildung 11 (Zeitraum der Lirmbeléstigung — Schwerpunkt Wochenende
(Motorradléirm)].

Fiir die gewiinschten Liickenschliisse an der B 51 (n) gelten die Festlegungen des PLAFE-Beschlusses vdm
16.11.1998 (hier ist die Bemessung des Schallschutzes auf Ldrmvorsorge erfolgt)!

Zu Geschwindigkeitsbeschréinkungen von 50 auf 30 km/h (bzw. 70 auf 50 km/h) siehe meine
vorangegangenen Ausfiihrungen zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und dem Widmung rechtlichen
Zweck der Landes- und Bundesstrafien.

Zu Tabelle 14~ ,,Mafinahmenvorschléige (ohne ausschlieflich Motorréider)” sind folgende Aspekte zu den
geduflerten Wiinschen aus der Bevélkerung grundsdtzlich festzustellen:

® Aufforstungen haben schalltechnisch (gem. RLS 90) keine Bedeutung.
Der Ortsteil Hiinger bietet seitens der L 157 (Strafle / Gebdudebestand) keine Mogllchkelten fiir
akt. LS durch den Straflenbaulasttriger. Dies gilt ebenfalls fiir die Ortsteile Tente und Burger
Strafle.

® Die Burger Strafie ist seitens der Ldrmquelle B 51 n (iber den PLAFE Beschluss mit abgedeckt (teils
aktiver LS vorhanden).

Zu Abbildung 15 - ,,L&rmminderungspotential” ist anzufiihren, dass der ldrmarmer Fahrbahnbelag LOA
5D nicht zu einer anerkannten Bauweise des LS NRW gehért (siehe auch die vorangestellten Aussagen zu

anerkannt ldrmarmen Bauweisen gem. RLS 90).

Zu - Punkt 6.2.4 ,,Empféhlungen zur Geschwindigkeitsreduzierung sowie
Geschwindigkeitsiiberwachungen” sind die vor genannten Einschréinkungen giiltig.

Der Punkt 6.3.2 ,Empfehlungen zur Verkehrsverstetigung” bedingt eine Optimierung der
Signalzeitenpléne vorhandener LSA-Anlagen; dies liegt in der Zustiindigkeit der StV-Amter — sind
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funktionale Anpassungen an den LSA-Anlagen selbst erforderlich (z.B. Steuergerite, LSA-Signalgeber etc.)
fiihrt diese der LS NRW per StV-rechtlicher Anordnung durch.

Das angesprochene LSA-System umfasst ca. 15 LSA-Anlagen, die hintereinander geschaltet sind (Baulahr
2003 bis 2006, mit LED-Technik. teils Video Detektion) - die fiir mobilitéitsbehinderte Menschen optimierte
Anlage ist hler der "Schwachpunkt" in der "Griinen Welle"!

'Zu Punkt 6.4.2 ,,Hinweise zur lirmarmen Strafienraumgestaltung” in Form der pauschalisierten Aussage
zur Reduzierung der Fahrbahnbreite (z. B. durch die Anlage von Schutzstreifen fiir Radfahrer) kann auf
klassifizierten Straflen nie eine verbleibende Rest Fahrbahnbreite zwischen den Borden von 6,00 m
bedeuten  (Sicherheitsrisiko). ~ Vielmehr sind die erforderlichen Rahmenbedingungen des
Streckenabschnittes (Netzbedeutung — Einordnung nach der RIN, Verkehrsbelastung, SV-Anteil,
Léngsneigungsverhdiltnisse etc.) genauestens zu analysieren, welche Art der Radverkehrsfiihrung
erforderlich ist. Es gelten die einschligigen Richtlinien (2. B. die RAST) und die Empfehlungen fiir
Radverkehrsanlagen (EAR). Die Anlage von Schutzstreifen in Steigungsstrecken wird gemdf der RAST —~
hier z. B. die L 157 bei einer Verkehrsbelastung im DtV von > 15.000 Kfz/24h und SV Anteilen bis 5 % nicht
fur sinnvoll erachtet. Demnach empfiehit die RAST bei Kraftverzeugverkehrsstéirken iiber 1.000 Kfz/h eine
bauliche Separierung (siehe 5.1.2 der RAST 2006 - Entwurfs- und Abwégungsgrundséitze der empfohlenen
Querschnitte) und eine asymetrische Radverkehrsfiihrung (siehe auch Tabelle 30 der RAST 2006).

Zu Punkt 6.4.2 ,,Verbesserung der Bedingungen fiir Fuf3géinger im Léngsverkehr” ist zu bemerken, dass
dort die Mitbenutzung von Gehwegen zum Parken meist aus dem Grund von den StV-Amtern angeordnet
wird, wo der Parkdruck grof ist und vorhandene Fahrbahnbreiten eine Anlage von Parkbuchten oder das
Parken in abmarkierten Bereichen auf der Fahrbahn nicht zuliisst. Dies wiirde auch bedeuten, dass die
Stadt Wermelskirchen ihre Parkraumbewirtschaftung neu zu iiberdenken hat. Dasselbe gilt teils auch fiir
kombiniert Nebenanlagen, auf denen die Radfahrer mit gefiihrt werden sollen.

Da die Schall Minderungseffekte bei diesen Mafnahmen nur gering sind, sollte dieser Ansatz nur bei
minimalen Uberschreitungen der Auslésewerte in Betracht gezogen werden.

Zu Punkt 6.4.2 — ,,Verbesserung der Bedingungen fiir Fugéinger im Querungsverkehr” ist an zu fiihren,
dass diese Aussage sehr pauschal zu werten ist - die iibergeordneten Strafien erfiillen hauptsdchlich eine
Verbindungsfunktion - d. h. hierzu missen fiir die Strafienanlagen nach HBS (Handbuch fiir die Bemessung
von Straflen) Qualitétsstufen im Verkehrsablauf erreicht werden; bei hohem (ungeregelten)
Querungsdruck kann sich dieser Geschwindigkeitsddmpfungseffekt negativ auf die Verkehrsverstetigung
" auswirken bzw. bewirken, dass es zum "Verkehrsinfarkt" kommt!

Querungshilfen in Form von Mittelinseln bedingen ein Abriicken -der Fahrbahnréinder in Richtung
Nebenanlagen (Verschwenkungs- bzw. Verziehungsbereiche), d. h. der Verkehr riickt niher an die
vorhandene Bebauung heran (kontra produktiv).

Zu Punkt 6.4.2 — , Parkstreifen® ist anzumerken, dass bauliche Gestaltungen nur dann zu bevorzugen sind,

wenn die baulichen Anpassungen gering sind (z. B. keine Anderung der Wasserfiihrung und

Entwdsserungseinrichtungen). Des Weiteren sollte ausgeschlossen werden, dass bei Pflasterungen (mit

grober Textur) die Mitbenutzung durch den fahrenden Verkehr erfalgt (siehe auch Tabelle 4 der RLS 90 —
- schlechte Dswo Werte von Pflasterbelidgen mit ungtinstiger Oberflichenstruktur).

Zu Punt 6.5.1 — , Konzept aktiver Ldrmschutz (Grundsétze und Wirkung)” ist zu bemerken, dass bei der
Konzeptionierung von aktiven Mafnahmen neben der baulichen Realisationsméglichkeit auch die
Verhiiltnismépigkeit nach § 41 BIMSchG Absatz (2) abzupriifen ist (Kosten der Schutzmafinahme muss im
Verhdltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen).
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Folgend ist zu beachten, dass fiir den Betroffenen bei parallel liegenden Schallquellen (hier z. B. die B 51n
(Delimannstrafe) und innerstddtische Strafen Friedrichstr. Eich etc.) ein subjektlver Uberlagerungseffekt
eintreten kann.

Wichtig ist der Aspekt, dass Schallreflektionen vorhandener / geplanter Larmschutzwande den
Ldrmeindruck nicht verstdrken.

Aktive LérmschutzmafSnahmen kénnen nicht nur im Bestand Strafe / Bebauung durch den
Strafenbaulasttréger sinnvoll, sondern auch bei geplanten Erschlieungs-Mafinahmen der Kommune im
Rahmen der Bauleitplanung (Immissionsschutz) erforderlich sein.

Nachtrdglich privat initilerte MafSnahmen der Biirger bediirfen einer intensiven baurechtlichen Beratung
durch die Kommune, da hier (meist) das BauGB greift (sieche auch § 63 bzw. § 65 BauO NRW) — des
Weiteren sind weitere planungsrechtliche Vorgaben (z. B. Satzungen, etc...) zu beachten.

Zu Punkt 6.6 ,Konzept passiver Schallschutz” ist an zu merken, dass hier versidumt wurde zu erwdhnen,
dass im Rahmen der PLAFE zur A 1 sowie der B 51 n bereits passiver Schallschutz im Rahmen der
Lérmvorsorge abgew:ckelt wurde. Die Vertriige, die zwischen dem Strafenbaulasttriiger und den
Betroffenen abgeschlossen wurden, beinhalten grundsdtzlich eine Sperrklausel - demnach kann passiver
LS in Bezug auf den PLAFE-Beschluss nur einmal den Betroffenen gewdhrt werden.

In Bereichen rechtskréftiger Bebauungspléine oder Satzungen kiénnen bereits durch die Kommune
Vorgaben fur passiven Schallschutz vorgegeben und umgesetzt worden sein.

Zu Punkt 7. 2 ,Motorradldrm* wird auf die vorangegangenen Ausfiihrungen hingewiesen - die Ordnung
rechtliche Sanktionen durch Schallmessungen durch die Polizei / Ordnungsémter (und deren rechtliche
Akzeptanz) ist mir unbekannt. Modellversuche sollten aus meiner Sicht in Verbindung und in Absprache
mit dem Verkehrsministerium bzw. den entsprechenden Forschungseinrichtungen erfolgen.

Nachfolgend wird nochmals auf die nachfolgende Ma@na menliste (siehe die nachfolgend Selte)
eingegangen:

2u 1) Larmreduzierung durch Geschwindigkeit begrenzende Mafnahmen in Teilbereichen auf der — B 51
und L 157. Es wird in Zweifel gezogen, dass die vorgeschlagenen Geschwmd:gke:tsreduz:erungen eine
wahrnehmbare Schallpegelsenkung von 3dB(A)“ zur Folge haben werden.

Zu 2) Beziiglich der angefiihrten Oberfiichensanierungen wird auf Tab. 4 der RLS 90 verwiesen; das
angeordnete Geschwindigkeitsniveau betrégt 50 km/h.

Um die Flut der zu erwartenden Anfragen aus dem gesamten Zustindigkeitsbereich systematisch
bearbeiten zu kénnen, beabsichtigt der Landesbetrieb, auf der Grundlage der Lirmkartierung der Stufe
2 eine Prioritétenliste zu erstellen (Anzahl der voraussichtlichen Betroffenheiten und Grad der
Betroffenheit) und die einzelnen Gebiete entsprechend dieser Reihenfolge nacheinander zu
untersuchen.

Da es sich beim Lérmschutz nach Lirmsanierungskriterien um eine freiwillige Leistung des Bundes und
Landes im Rahmen haushaltsrechtlicher Regelungen handelt, soll mit dieser Vorgehensweise erreicht
werden, dass die zur Verfligung stehenden Haushaltsmittel zuerst fiir die am stiirksten betroffenen
Bereiche eingesetzt werden. :
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Stadt Wermelskirchen ¢ Tabelle 21: integriertes Gesamtikonzept Lamaktionsplan Wermeilskirchen -
Mafinahmenempfehlungen nach Mainahmenbereichen
tamaktionsplan
Stralenverkehr
Stufe 2 :
Oktober 2014 ;g :
: g L
& 3 ‘B, 5
L 157 Bandwirkerstrae - e 1)
Burger Stralle 851 DeMmannstrage 71 1 1 VE";l)
L157Dabrng-  40mnérdlichEich- 400 © 4 S €
hauser Strafie JahnstraBte ;
LISTOBOING 261 ogen Danziger ;  Ew ;1)E
hauser! Hiifring- 298 . 1 s E
hauser Strafie Stralle - LuisenstraBle f®®; ‘
50 m wesflich Ostring- ; 2) . _ .
L 157 i G/ : !
Ostringhausen hauser Gasse - 288 ' 2 ; B
L 157 : G Dy ¢ ‘
Honas A 1 - Bollinghausen us 2 |G 2) ol
851 Am Kirchbaum -300m  4ag | 5 PEw! .
Neuenhdhe Satiich Wistenhof 0@1) |
BS1 Emil-LuStaGe-70m oo | 1) !
: e
A1 c BereichimWolhagen 374 . 3 | R . ;G..;E;
B51 Hohe Postweg - .
Tente Bahringhausen el ‘ 3 Ry ; ; i P
B 51 50 m westiich Kicchweg ! [
Neuenhaus - Lange Heide .3 B !
Bereich Abfatwt L A
Al D Wermelskirchen T3 R A
851 —ToOm ‘ —t——
Terte mmmdm 40 3 |Ry | (P,
Jahnsirage - 25 m : S ;
L1STDabAG  ken Danviger 200 ‘3 . LE
hauser Strafte Strafte : :
R: bereits realisierte Mafinahme
G: Geplante MaAnahme 2018
E: Empfehlung des Lérmaktionsplans bis 2018 (kurz- bis mittelfristige Maflnahmen)
E Empfehiung des Larmaktionsplans ab 2018 (Jangfristige MaBnahme)
errpiohleneMaBmtmebeﬂIﬂTenbera des Malinahmenbereichs zur Lamakti-
onsplanung
@: nachts
86
Aufgestellt: Einverstanden:
gez. Thorsten Wurm gez. Peter Felsenheim
(Thorsten Wurm) (Peter Felsenheim)
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Anlage:

< Karte 5 zum LAP Wermelskirchen - LNight max am Gebsude

% Karte 8 - Empfehlungen zu kurz- bis mittelfristigen MaBnahmen in den MaRnahmenbereichen
% Karte 9 - Gebietskulisse ruhiger Gebiete in Landschaftsriumen
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lll. Wuppertaler Stadtwerke (WSW) (vom 20.07.2015)



WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
42271 Wuppertal

Stadt Wermelskirchen
Amt fur Stadtentwickiung

Telegrafenstr. 28 — 33 Stadtverwaltung
- Frau Brigitte Zemalla - ' Wermeiski

42929 Wermelskirchen 21.JU1 2015

sl I

‘Betelligung der Behdrden und sonstlger Tridger dffentlicher Belange im
Rahmen der Offenlage

Hier: Lirmaktionsplan Strafenverkehr (Stufe 2) fiir die Stadt Wermelskir-
chen

Sehr geehrte Frau Zemalla,
oben angegebene Angelegenheit bearbeiten wir far die

WSW Energie & Wasser AG,
Bromberger StraRe 39 - 41, 42281 Wuppertal,

-(frther: Wuppertaler Stadtwerke AG), die fir die Energieversorgung und Stadt-
entwésserung zustandig ist. '

For die WSW Energie & Wasser AG teilen wir lhnen mit, dass weder Bedénken
noch Anregungen zu den bekannt gegebenen Planungen vorzubringen sind.

For die Stadt Wuppertal
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal,

die fur die Wasserversorgung zustandig ist, teilen wir lhnen im Namen der Be-
triebsfahrerin ,VWWSW Energie & Wasser AG* mit, dass auch hier keine Bedenken
oder Anregungen zu den bekannt gegebenen Planungen vorzubringen sind.

WSW mobil GmbH,
Bromberger Strafle 39 - 41, 42281 Wuppertal,

die far den Bereich des ¢ffentiichen Personennahverkehrs zusténdig ist und
Teilrechtsnachfolgerin der Wuppertaler Stadtwerke AG (jetzt: WSW Energie &
Wasser AG) ist, teilen wir Innen mit, dass ebenfalls keine Bedenken oder Anre-
gungen zu den Planungen vorzubringen sind.

Fur die

WSW

Ansprechpartner(in)

Herr Reidenbach
Kontakt
wolfgang.reidenbach@
wsw-online.de

Tel.: 0202 569-78 57
Fax: 0202 569-40 66
Datum _

20.07.2015

thre Zeichen -

Az.: 61/ 18.06.2015
Unsere Zelchen

021/2 Rei

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Bromberger StraBe 39 - 41

42281 Wuppertal

Tel.: 0202 569-0

Fax: 0202 569-4590
www.wew-online.de
wsw@wsw-online.de

Bankverbindung

Stadtsparkasse Wuppertal,

IBAN DEB1 3305 0000 0000 1942 74
BIC WUPSDE33

Aufsichtsratsvorsitzender
Dietmar Bell

Geschiftsflhrer
Andreas Feicht (Vorsitzender)

- Wolfgang Herkenberg

Markus Schlomski

. Reglstergericht

Amtsgericht Wuppertal HRB 20118
USt.-ldNr.: DE 253012085
USt-Nr.: 131/6937/1024
Glaubiger-1D.-Nr.
DEB3WSW00000007566

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001



WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH m |

For die Bergische Trinkwasser Verbund-GmbH, ' Seite 2/2
Bromberger StraBe 39 - 41, 42281 Wuppertal,

deren BetriebsfOhrung der WSW Energié & Wasser AG obliegt, teilen wir lhnen
im Namen des Fachbereiches 12/331 (Wasserwerk Darbringhausen, Fernwas-
serversorgung) mit:

Im Bereich des Larmschutzplanes Wermelskirchen kreuzt die Trinkwasser-
- transportleitung DN 1400 der BTV, die B51 im Bereich Schwarze Delle und die
A1 im Bereich Sengbach. (siehe beigeftgte Plane)

Bei L4rmschutzmafinahmen im Bereich des 8m breiten Schutzstreifens sind die
Baumafinahmen mit dem Fachbereich 12/33 abzustimmen.

Mit freundlichen GriRen
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

14 fwlinne oo . // %/
‘Menneke _ i. A. Reidenbach
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IV. Stadt Solingen (vom 29.07.2015)



'Solingl |

Stadt Solingen - Der Oberbdrgermelster 67 42601 Solingen

STADTDIENST NATUR UND UMWELT

Stadtverwaltupd Wermelskirchen

entwicklung Stadtverwaltung Geb&ude Bonner Str. 100

Zimmer 246
Frau Ze Wermeiskirchen Telefon ~ 0212-2000
TelegpdfenstraBe 29-33 03 AUG 2015 ) F&m wa 0212 290 74 6552
42929 Wermelskirch EeberstSle  Matinias fistenin e
rit Sie as Kisten
. ermelskirchen Amt _] J ll Sprechzelten  donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
’ "" 1 und nach Verelnbarung .

lhr Schreiben Mein Zeichen 7 Solingen, 29. Juli 2015

Stellungnahme zum
Larmaktionsplan StraBenverkehr (Stufe 2) fiir die Stadt Wermelskirchen
Beteiligung der Beh6rden und sonstiger Triger 6ffentlicher Belange im Rahmen der Offenlage

Sehr geehrte Frau Zemella,

die Belange der Stadt Solingen werden durch die MaBnahmenvorschidge im LAP Wermelskirchen wei-
testgehend nicht berthrt.

Allerdings m&chte ich Sie darum bitten, insbesondere im Bereich der A1, sadlich der L157 (Ortslage Solin-
gen-Oberburg, Wermelskirchener StraBe) zu prifen, ob die Larmbetroffenheitsanalyse (vgl. Karte 6) hier

bis auf das Solinger Stadtgebiet ausgedehnt werden kann.

Hintergrund dieser Bitte sind Beschwerden Uber zunehmende Lérmbelésfigungen durch die A1 von An-
wohnern der TalsperrenstraBe im Solinger Ortsteil Oberburg.

Mit freundlichen GriBen

im Auftrag

Peter Vorkétter
Stellvertretender Stadtdienstleiter

STADT SOLINGEN - DER OBERBURGERMEISTER | Zahlung erbeten auf das Konto der Stadtkasse SG:
Stadtdienst Natur und Umwelt | Stadt-Sparkasse SG - Kto.-Nr. 2766 - BLZ 342 500 00
Postanschrift: Postfach 10 01 65, 42601 Solingen | BIC SOLSDE33 - IBAN DEB5342500000000002766
Lieferanschrift: Bonner Str. 100, 42697 Solingen
Buslinie 791



V. Industrie- und Handelskammer zu KéIn (vom 02.09.2015)



Industne— und Handelskammer
zu Kéln
R N |

RM|WM&9 ' _ Ihr Zeichen | Ihre Nachricht vom
An dor Schusiarinsel 2. S1379 Leversen 61/] 18.06.2015
Stadt Wermelskirchen
} . Zeichen | Ansprechpartner
Amt fur Stadtentwicklung : gmm Holthus

Telegrafenstr. 29-33 . '
42929 Wermelskirchen E-Mall
: ' sebastian.holthus@koeln.ihk.de

Telefon | Fax
+49 2171 4908-903 | +49 2171 4908909

Datum
2. September 2015

Larmaktionsplanung StraBenverkehr (Stufe 2) fur die Stadt Wermelskirchen
Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trigemn offentlicher Belange im Rahmen der Offenla-
ge _

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wirtschaft bendtigt eine modemne und leistungsfahige Verkehrsinfrastruktur. Dies ist die Grundvo-
raussetzung fur die Mobilitit von Materialien, Waren und Personen in einer arbeitsteiligen Volkswirt-
schaft. Auf Verkehr kann nicht verzichtet werden. Die Reduktion und Verlagerung von Verkehrsstré-
men darf nicht zu wirtschaftlichen Schaden der betroffenen Unternehmen fiihren. Als Vertreterin der
regionalen Wirtschaft méchten wir die Belange der Unternehmen vor Ort beim Lamaktionsplan der
Stadt Wermelskirchen beriicksichtigt wissen.

Da der Schwerverkehr nur einen sehr geringen Anteil des flieBenden Verkehrs auf den untersuchten
Straflen ausmacht, begriRen wir in der vorliegenden Entwurfsfassung, dass auf wirtschaftshemmen-
de MaBnahmen wie Fahrverbote und Sperrung von Infrastruktur verzichtet wird.

Unter 6.2 (Geschwindigkeitskonzept) wird die Reduzierung der Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h in
drei Teilbereichen vorgeschlagen. Die Geschwindigkeitsverringerung kann neben der erwiinschten
Larmminderung auch eine Verschlechterung des Verkehrsflusses hervorrufen. Daher ist diese MaB-
nahme im jeweiligen Einzelfall genau zu priifen, gegebenenfalls durch weiter technische MaRnahmen
(z.B. Ampelschaltungen) zu ergénzen und nach einem nicht zu lang gewahlten Zeitraum hinsichtlich
des Verkehrsflusses zu iiberprifen.

In Kapitel 6.4 (Konzept zu straRenraumlichen MaRnahmen) werden Vorschiage angefuhrt, die eine
Anderung des jeweiligen Straenquerschnitts vorsehen. Hierbei fordem wir, den Schwerlastverkehr,

Industrie- und Handelskammer zu Kéin | Geschiftsstelle Leverkuseanhein-Berg
An der Schusterinse! 2, 51379 Leverkusen | Intemet: www.ihk-koeln.de
Tel. +49 2171 4908-0 | Fax +49 2171 4908-909



2. September 2015 | Selte 2 -

der diese StraBen benutzen muss, zu beriicksichtigen. Begegnungsverkehr von LKWs muss weiterhin
problemlos méglich sein und darf nicht durch einen geringeren Straenquerschnitt, die Errichtung von
. Verkehrsinseln oder ahnliche bauliche MaBnahmen behindert werden.

Wir machten abschlieBend auch darauf hinweisen, dass es sich bei den untersuchten Straen um
Verkehrstrager des Obergeordneten Verkehrsnetzes handelt. Diese StraRen sind fur die Aufnahme
groferer Verkehrsmengen vorgesehen. Um einen reibungslosen Verkehrsfluss nicht zum Erliegen zu
bringen und Verkehr nicht auf untergeordnete Strafen zu veriagem, sind alle Manahmenvorschiage
in Einzelfallprifungen abzuwagen. Alle die Wirtschaft betreffenden MaRnahmenvorschiage sollten im
Dialog mit der Wirtschaft Gberpriit werden.

Mit freundlichen GriRen

Industrie- und Handelskammer zu Ké!in
Im Auftrag

Dipl.-Geogr. Sebastian Holthus
Referent | Leiter Standortpolitik
Geschiftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg



Entwurf Larmaktionsplan StraRenverkehr (Stufe 2) flir die
Stadt Wermelskirchen:

Anregungen und Stellungnahmeh der Offentlichkeit
zur Offenlage vom 24. Juni bis 2. September 2015

Aus Datenschutzgriinden sind die personenbezogenen Daten anonymisiert

Anlage 3



Zemella, B.
.

—
~Von: formmailer@kdvz.de
Gesendet: _ _ Sonntag, 28. Juni 2015 22:47
An: Zemella, B. S
Betreff: - Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

~ Ihre Nachricht An der B51 Neuenhohe hat der Larm diirch den erhdhten Verkehr zugenommen. Auch der
LKWVerkehr ist sehr angestiegen seit dem Bau des Logistik Lagers Lux. Wir sind der Meinung das der Austausch
einer neuen Aspaltdecke z.B Fliisterasphalt den Lirm enorm senken wiirde. '

Anrede Frau '

Vorname

Nachname

StraRe, Hausnummer—

PLZ 42929 o ' '

Ort Wermelskirchen




Zemella, B.

Von: formmailer@kdvz.de 2
Gesendet: Montag, 6. Juli 2015 14:12

An: Zemella, B.

Betreff: ' Stellungnahme Entwurf Larmaktlonsplan

Ihre Nachricht Hallo,
ich bin Anwohner vom Hulisenbusch, der in die K3 miindet. Wir leiden unter einer immer starker werdenden
Larmbelastigung. Die Griinde hierfiir sind:
Keine Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich K3 (also 100km/h zula55|g)
Besonders am Wochenende verstarkter Motorradverkehr.
. Bedingt durch die Ndhe zum Industriegebiet und zum LUX- Lager in Luffringhausen hohes Verkehrsaufkommen von
6-9, um 14 Uhr (Schichtwechsel) und von 16-19 Uhr.
Eine kurzfristige Abhilfe kénnte ein 50er Tempolimit schaffen (Verlegung des Ortseingangs/ausgangs- Schild unter -
den Hilsenbusch. Denn auch die Ausfahrt aus dem Hiilsenbusch in Richtung RS Talsperre ist wegeh der Raserei auf
der K3 manchmal mehr als gefdhrlich. :
Ich sch_relbe hier auch im Namen meiner Nachbarn. Eine Uhterschriftensammlung kann bei Bedarf gerne
nachgereicht werden.
Anrede Herr
Vorname
Nachname ' '
‘StraRe, Hausnummer —
PLZ 42929
Ort Wermelskirchen



Zemella, B.
——

AR
Von: formmailer@kdvz.de ' 3
Gesendet: Sonntag, 19. Juli 2015 15:30 ' '
An; ' Zemella, B.
Betreff: Stellungnahme Entwurf Lirmaktionsplan

thre Nachricht Betreff L101:

Die \"Ortsumgehung Dabringhausen\"

Das Problem:

\"RASER\"

WARUM?

Diese Ortsumgehung wurde in den ~70jahren geplant und gebaut mit all den Fehlern und Vorgaben die in dieser
Zeitphase modern und als Standard galten.

Unter heutigen Standpunkten ist diese UmgehungsstraRe durch ihre Bauweise eine Lirmbelastigung, sie fordert
Rasen und da keine oder nur sehr wenige ,dazu ungeniigende ineffiziente Verkehrssicherheitskontrolien
durchgefiihrt werden, erzeugt diese Strasse durch ihre Uniibersichtlichkeit an den viel zu groR angelegten
Kreuzungspunkten, ein sehr hohes Unfallpotenzial, verstarkt an den Wochenenden durch hohen Ausflugsverkehr
und von Motorradrennfahrern die diese Stralle geradezu als Einladung zum Rasen ansehen und annehmen und ohne
Riicksicht auf andere Mitmenschen ( hier sind auch die unmassgeblichen Anwohner, vielleicht auch deren Kinder,
vielleicht auch die alten Menschen) gemeint die hier wohnen und dies alles erdulden miissen.

Der: Fahrbahnbelag wurde erneuert! Sehr gut fir alle rasenden Benutzer. Man kann jetzt noch besser Rasen und
Krach machen! Ganz Tolll! :

ich lenke die Sicht der verantwortlichen Hobbypohtlker Seilschaftshalter, pseudo Parteimitglieder und amtliche
Wermelskirchner, \"ich bin gegen alles Politiker,was nicht auf unseren eigenen Mist gewachsen,\" nach Odenthal,
Schlebusch,Leverkusen/ Opladen, wo durch Kreisverkehre, Geschwindigkeit und uniibersichtliche
StraBenkreuzungen versucht wurden sicherer zu machen.

Eine effiziente Verkehrsiiberwachung gehort selbstverstandlich dazu, da leider viele Verkehrstellnehmer dass
richtige Verhalten beim befahren dieser Verkehrsleitsysteme (Kreisverkehre), nicht oder nur unzureichend
beherrschen. Aber dies ist eine andere Story!

Dies schreibt in der / mit der Erkenntnis, dass sich sowieso nichts d@ndert, (Durch wen auch,mit wem auch weshalb

auch?)Pnrede Herr Vorname achname traRe, Hausnummer -Z
42929 Ort Wermelskirchen Email Te o



Zemella, B.

L e _ _

Von: : formmailer@kdvz.de » 4'
Gesendet: o Mittwoch, 22. Juli 2015 10:36

An: : . Zemella, B.

Betreff: - Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

‘Ihre Nachricht Problem: Lirm durch Motorrider und -fahrweisen, insbesonders an der L101, Kreuzung K18 sowie
L294 : '

Haufig beobachtet man im StraBenverkehr riicksichtslose und damit lirmerhohende Fahrweisen. Hierbei fallen
- Motorradfahrer besonders auf. Die Zunahme des Freizeitverkehrs an schonen Wochenenden betrifft die
Stadtbewohner nicht nur zu Hause, sondern auch bei Ausfliigen, und erst recht die Bewohner in Erholungsgebieten.
Attraktive Motorradstrecken werden bundesweit geballt zu Zeiten angefahren, in denen andere Menschen Ruhe
‘und Erholung suchen. Zwar hért man auf HauptverkehrsstraRen Motorrader kaum aus dem Gesamtverkehr heraus
~wenn sie entsprechend ihrer Zulassung und niedertourig betrieben werden, anders jedoch in ruhigen Wohnstra@en
und Erholungsgebieten. Hier heben sich die Einzelpegel wegen ihres Klangcharakters deutlich vom
Umgebungsgerdusch ab, man nimmt sie Giber Hunderte von Metern wahr. Dies wird als wenig dsthetisch und als
beldstigend-empfunden. Verursacht wird die Stérung u.a. durch die besondere Fahrweise und das Verhaiten -
Einzelner. Deren Fahrzeuge weisen in zunehmendem MaBe manipulierte Auspuffanlagen auf, etwa ein Drittel aIIer
Fahrer benutzt illegale Ersatzschalldampfer (siehe auch Veranstaltung des Umweltbundesamtes
&#8222;Verbraucherforum Motorradlarm&#8220; am 26.4.2010 in Berlin;

http: www.u.mwe'ltbundesamt.de verkehr/veranstaltungen/motorradlaerm.htm).

Bemerkenswerterweise sind bereits die zuldssigen Gerduschemissionswerte fiir die Typzulassung mit dem eines
schweren Lkw identisch, wenngleich sich die Messverfahren etwas unterscheiden. Als neue dhnliche Larmquelle
kommen vuerradrlge Maschlnen SOg. Quads hinzu.

MafRnahmen zum Schutz vor Verkehrslérm 4 :
Motorradverkehr ist zudem {iberwiegend nicht notwendiger Verkehr.

Losungsansatz

Der Verwaltung féllt es auBerordentlich schwer bei typischen Motorradstrecken (melst klassﬁmerte StrafSen) nur
aus Griinden des Larmschutzes ein Benutzungsverbot fiir Motorrider anzuordnen. Dies gilt auch dann, wenn es sich
nur auf Samstage und Sonn- und Feiertage erstrecken wiirde. Dies wire jedoch &#8211; aus der bisherigen
Erfahrung &#8211; die einzig wirksame MaRnahme. Das kénnte auch durch die Ausweisung von Erholungsgebieten

als besonders sensible Ruhegebiete (siehe auch EU Umgebungslarmrichtlinie [10a]) erfolgen. Dort diirften dann
l[drmerzeugende Freizeitgerdusche nicht stattfinden.

Hinzu kommt, dass weder eine Berechnung der Lirmimmissionen nach den RLS-90 [8] noch eine Orientierung an
den Richtwerten der 16. BImSchV [9] den Betroffenen gerecht wird.

Motorrader werden meist nur an vergleichsweise wenigen schonen Tagen benutzt, ein Jahresmittelungspegel ohne
Beriicksichtigung der Einzelwerte fiihrt daher zu vollig unzutreffenden und nicht sachgerechten Ergebnissen (zu den
spezifischen Lairmproblemen mit motorisierten Zweirddern (siehe OVG NRW, Urteil vom 29.10.2008 &#8211; Az. 8 A
3743/06).
Um die Problematik des Motorradldrms in den Griff zu bekommen, geniigt es nicht, die Grenzwerte bei der
Typzulassung abzusenken. Vielmehr bedarf es eines européisch einheitlichen Verbots von Auspuffaniagen, deren
Schallemission durch Manipulation erhoht werden kann. Wenn nimlich in einem Land der EU eine Genehmigung fir
~ einen Ersatzschallddmpfer erteilt wird, gilt diese Zulassung EU-weit, auch wenn dieser Auspuff in Deutschland nicht
die Typgenehmigung erhalten wiirde. Auch Umgehungen der Grenzwerte bei Typzulassung durch elektronische
Tricks darf nicht geduldet werden. Wirksame Kontrollen der manipulierten Auspuffanlagen miissen vor Ort mit



sachgerechten Messverfahren durchgefiihrt werden kénnen. Die Vor-Ort-Kontrolle ist auch deshalb notwendig, weil
die Fahrer wegen des erforderlichen Schutzhelms auf Fotos nicht erkennbar sind.
Beste GriiRe!

Anrede

Vorname

Nachname

StraRe, Hausnummer'—
PLZ 42929

Ort Wermelskirchen

Email

Telefon



Zemella, B

T

Von: formmailer@kdvz.de _ 5
Gesendet: . - Samstag, 15. August 2015 12:49 '

An: - Zemella, B. _

Betreff: : ‘ Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

lhre Nachricht Gerne haben wir uns am Larmforum im Juni 2014 beteiligt. Schaut man sich die Auswertung an, so ist
beispielsweise zu entnehmen das als stérend empfundene Larmquelle von 150 Beitragen gleich131 maI das
Motorrad genannt wurde. Aulerdem hatte die Preyersmiihle die meisten Nennungen.

. Erst dachten wir-das Empfinden des gesteigerten Lirmpegels in den letzten Jahren wire subjektiv, jedoch sind
100.000 mehr Motorréder als noch vor 5 Jahren unterwegs. Besonders die lauten Rennmaschinen mit iber 1000
Kubik erleben einen Boom mit 36.330 Neuzulassungen.

. Wir sind selbst Motarrad-Fahrer. Was aber hier unten auf der L408/L409 fiir Beschleunigungsrennen gefahrenA
werden ist untragbar!

Unser Baby schreckt alle paar Mmuten auf, die Lautstarke ist so extrem, das die Gliser trotz kostspieligen
Schallschutzfenstern im Schrank vibrieren. Ofter sogar so laut das es im Gehérgang schmerzt.

Mal ganz abgesehen das man hier vor der Tiire auch Angst haben muss das man Gberfahren wird.

Die Losungen sind z. Bsp.

- Verkehrskontrollen (wir haben hier in 13 Jahren noch nie eine gesehen),

- die Umsetzung des speziellen Forums zum Thema Motorrad, welches vor {iber einem Jahr vorgeschlagen wurde.
- Ortschaft Preyersmiihle Zone 30 -auBerhalb dieser Zone auf der L408 und L409 Geschwindigkeitsbegrenzung auf

50 km/h (es ist teilweise auf 50 km/h beschriinkt, allerdings hier wird bis zu 150 km/h am Haus vorbei gerauscht) -
Verkehrsberuhlgung durch Emfuhrung von Bremsschwellen ’

Bitte beachten, msbesondere an trockenen Wochenenden sowie Mo.-Fr. abends (19 Uhr 22 Uhr) werden hier
Geschwmdlgkelts—Rennen gefahren.

Wir wiirden es sehr begriiBen, wenn die Ortschaft Preyersmiihle bei der Stadt Werme|§klrchen mehr beriicksichtigt
‘werden wiirde und wir ein positives Feedback erhalten. :

Vielen Dank & Grulf}

Anrede Frau
Vorname .
Nachname : -
Strafe, Hausnummer-
PLZ 42929

Ort Wermelskirchen

aad




- Zemella, B.

 Von: ’ formmailer@kdvz.de , ' 6
Gesendet: Samstag, 15. August 2015 17:14
An: ' " Zemella, B.
Betreff: . Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

lhre Nachricht Hallo,

wir finden es gut, dass das Lirmforum sich um den Ldrm an der L408/409 kiimmert.

Wir in Zurmiihle sind vom Motorradldrm vor allem Sonntags immer stark betroffen. Wir wiirden uns eine 30er-Zone
fur die Ortsdurchfahrt wiinschen. Gerade jetzt, wo wir hier auch wieder mehrere Schulkinder haben und die StraRe
in der Kurve sehr schlecht bis gar nicht einsehbar ist, wire dies eine gute Ma8nahme. Auch Bodenwellen als
Verkehrsberuhigung waren gut.

Freundliche GriiRe,

!nrede Frau ,
Vorname
Nachname ’

Stralle, Hausnummer -
PLZ 42929 A ' |
ort Wermelskirchen

Email

. Telefon




Zemella, B.

M

Von: - formmailer@kdvz.de _ ;
Gesendet: ' Montag, 17. August 2015 20:13

An: ‘ ' Zemella, B. '

Betreff:’ ' Stellungnahme Entwurf Lirmaktionsplan

thre Nachricht
Sehr geehrte Damen und Herren,

“als. Anwohner der Preyersmiihle beobachte ich seit nunmehr fast 18 Jahren eine sehr stark angestiegene Zahl an
Motorrad-Rasern - Wortwahl ist absichtlich so gewihit. Niemand hilt sich hier an Tempo 50. Durch 0.g.
Verkehrsteilnehmer entsteht hier eine unertragliche Larmbeldstigung.

~ Vorschlage: Verbot der Durchfahrt fiir Motorrdder oder 2-seitige Blit'zanlagen (siehe Kohlfurth) oder Tempo 30.

Gehweg-Situation entlang der L409 in der Preyersmiihle:

Véllig unzureichend, teilweise muss man.am StraRenrand entlang gehen. Hier wohnen kieinere Kinder, die an dieser
gefahrlichen StraRe téglich zur Bushaltestelle gehen miissen - vor allem in-der dunkien Jahreszelt eini Albtraum.-
auch wegen Schwerlastverkehr z, Bsp. Fa. Bouss, Fa. Gogarn Fa. Techno Cargo usw.!

Vorschldge: Tempo 30 mit Blltzanlagen oder durch Leitplanken oder Betonelemente durchgehend abgetrennter

‘Gehweg. Die kiirzlich aufgestellten Verbotsschilder fiir Kfz-iiber 16t (Durchfahrtverbot in der Preyersmilthle) werden
geflissentlich von den Betroffenen ignoriert!

Hier empfiehlt sich eine unregelmaBige Polizei-Kontrolle.

Ich méchte mich fur die Lt‘)suhg mit der FuBgangerampe! im Bereich des Restaurants Preyersmiihle bei lhnen

bedanken. Habe selbst 3 Kinder, die an dieser StraRe aufgewachsen sind und die durch diese Ampel etwas mehr
Sicherheit bekommen haben.

Grundsitzlich wird die Ortschaft Preyersmithle und Eschbachtal von der hiesigen Politik absolut stiefmiitterlich
behandelt! '

Ich wiinsche Ihnen trotzdem viel Erfolg und gute Zusammenarbeit bei Ihren weiteren Projekten.

MfG

Anrede Herr
Vorname
Nachname

StraRe, Hausnummer_
PLZ 42929 .

Ort Wermelskirchen

Email




Zemella, B.
.

L
Von: : formmailer@kdvz.de 7 : 8
Gesendet: ~ Mittwoch, 19. August 2015 17:27
An: : Zemella, B.
. Betreff: Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

lhre Nachricht Seit vielen, vielen Jahren, kimpfen einige Biirger der Ortschaft Preyersmiihle fiir ein wenig mehr
Sicherheit und Ruhe.

Leider ist bis auf die Aufstellung einer mobilen Ampelanlage bisher nichts geschehen.

In Ortschaften wie Pohlhausen, kann auf einer Hauptstrasse eine 30 Km/h Zone eingerichtet werden.. So eine Zone
wire auch fiir unsere Ortsdurchfahrt wiinschenswert. Durch die Anstiege auf beiden Seiten, wird vorher immer
ordentlich \"Schwung\" genommen, so dass sich kaum ein Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebenen 50 Km/h
hilt. Nicht selten, werden regelrechte Rennen durch die Senkung gefahren.

Eine sporadische Uberwachung der Verkehrslage oder das Aufstellen einer Blitzanlage, wiren doch viellgicht einmal
eine Uberlegung wert.

Auf jeden Fall wire es wunderbar, wenn sich nach all den Jahren, einmal irgendetwas in eine positive Richtung fiir
die Anwohner an der Rennstrecke Preyersmiihle drehen wiirde.

- Anrede

Vorname
Nachname

Strafe, Hausnumme
PLZ 42929

Ort Wermelskirchen

Email
Telefon




Zemella, B.

Von: ’ ) : formmailer@kdvz.de , 8
Gesendet: Donnerstag, 20. August 2015 15:44

An: ' - Zemella, B. '

Betreff: . _ Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

thre Nachricht Objekt: Durchfahrt des Eschbachtals durch die Ortschaft vor Preyersmiihle iber L408 Wir fordern
GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG SEIT 12 JAHREN

Der Verkehrsaufkommen und die Lirmbeldstigung durch iiberhdhte Geschwindigkeit, besonders im Sommer,haben
noch einmal zugenommen. Viele Autofahrer nutzen die Strecke um nach Remscheid-Bliedinghausen zu kommen.
Diese Strecke wird nie polizeilisch kontrolliert, auch auf unsere Bitte nicht. Es finden regelméssig besonders abends
oder Sonntag morgens im Sommer Motorradrennen statt, oder Kunstturnen auf dem Motorrad auf ein Rad
beispielsweise. Die Lairmbeldstigung ist enorm. -

Die Geschwindigkeit mancher macht es teilweise morgens oder abend§ zum Abendteuer, aus der eigenen Ausfahrt
rauszufahren. '

Wir fordern bei diversen instanzen seit 12 JAHRENVinszwischen, dass dort was passiert, wie regelmdBige
Verkehrskontrollen und auch jedenfall Geschwindigkeitsbegrenzung!! Hier leben ca. 7 Kinder, die aus Angst immer
zu Bushaltestellen gefahren werdenl! :

Es wadre schon, wenn auch wir im Tal

Anrede Frau

Vorname
-Nachname

StraRe, Hausnummer—
PLZ 42929 '
Ort Wermelskirchen
Email
Telefon




Zemella, B.

Von: B formmailer@kdvz.dé /lo
- Gesendet: Sonntag, 23. August 2015 12:57

"An: ' Zemella, B.

Betreff: ' ‘ Stellungnahme Entwurf Lirmaktionsplan

Ihre Nachricht Sehr geehrte Damen und Herren,

ich wohne in Preyersmiihle und der Verkehrslarm ist unertraglich. Besonders durch Motorradfahrer und LKW, die
sich in keinster Weise an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ich schlage vor, intensive Radarkontrollen .
durchzufithren und die Strecke fiir Motorrader zu sperren. Ich habe an einem Sonntagnhachmittag in einer Stunde
200 Motorrdder gezdhlt. Es geht so nicht weiter. Bald jeden Tag kénne wir hier im Ort tote Katzen und Hunde von
der StraRe \"krazten\". Muss erst ein Kind sterben?

Anrede Frau

Vorname

Nachname

Strafle, Hausnummer

PLZ Wermelskirchen

Ort Wermelskirchen

Email

Telefon



Zemella, B.

D L AR

Von: formmailer@kdvz.de 3 ) o 44
Gesendet: - ' Sonntag, 23. August 2015 08:1 '

An: : S Zemella, B. :

Betreff: - Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

thre Nachricht Auf der L408 , Eschbachtal,Ortsteil Zurmiihle wére dringend eine bauliche MaRnahme oder aber 30er
Beschilderung notwendig. Die Motorrider, Pkw und teils auch Lkw haben selten unter 70 km/h oft sogar deutlich
{iber 100 km/h drauf. Das Problem ist zum einen die extrem geféhrlichen Ausfahrten der Anwohner die nichts
sehen. Die Wanderer die die StraRe tiberqueren wollen und in der Woche die Schulkinder. Wenn man aus einer der
Ausfahrten herausfahrt, hat man keine Chance den herumrasenden Verkehr zu sehen. Wir haben einen Nachbarn,
der macht sogar immer das Auto aus. Hért. Und dann Zack das Auto an und los. Nur Radfahrer und Elektroautos hort
man ja nicht... Eine 30er Beschilderungin der Ortschaft ware echt super. Zum Wohle der Anwohner, Touristen,
Wanderer, Schulkinder. Zudem ist unsere Hauswand nur Ca 1,5 Meter den Rasern weg, also die Gerduschkulisse
laut, vor allem wenn die Lkw durch leicht abgesackten Teerlcher fahren. ( Vom Kanal schitze ich) Anrede Herr

Vorname .achname -StraBe, Hausnummer -PLZ 42929 Ort Wermelskirchen Email



Zemella, B.

AR I - s

A
Von: : formmailer@kdvz.de ‘ ‘ A2
Gesendet: ' Montag, 24. August 2015 11:47
An: . Zemella, B. , 7
Betreff: Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

Ihre Nachricht Wir wohnen ca. 150 m Luftlinie von der A1 entfernt: Ich bitte die zustandige Behdrde, keine weitere
Waldrodung zuzulassen - auch nicht von Privatleuten - da wir die A1 dadurch nunmehr immer lauter wahrnehmen,
als noch vor 10 Jahren, wo der Wald hinter unserem Haus noch \"komplett\" war. Soilten Rodungen wegen
Schidlingsbefall nétig sein, bitten wir auch um Wiederaufforstung. Wald ist auch eine Léirmschutzmauer! Vielen

» - Dank.

Anrede Frau
Vorname
Nachname
StrafRe, Hausnumme
PLZ 42929

Ort Wermelskirchen
Email
Telefon




Zemella, B

Von: formmailer@kdvz.de : _ . - 43

. Gesendet: - Dienstag, 25. August 2015 17:42
. An: Zemella, B.
Betreff: ' Stellungnahme Entwurf Lérmaktionsplan

lhre Nachricht Zwischen Kreisverkehr Ostringhausen und.BAB Hiinger ist es Angebracht als flankierende MaRnahme
zur Fahrbahnsanierung die Geschwindigkeit ganztigig von bisher 50 Km/h auf 30 Km/h zu reduzieren. Ggf. Ist {iber
die Aufstellung einer stationdren Geschwindugkwitsiiberwachungsaniga (\"Blitzer\") nachzudenken.

_ Grund istinsbesondere der viele (Berufs-)Verkehr sowie der Touristenverkehr und hier insbesondere- die
Motoradfahrer.Da die L175 in diesem Bereich auch von vielen auswértigen Fahrzeugen benutzt wird, wiirde sich ein
\"Blitzer\" unbedingt lohnen.

Desweiteren wird die Strecke sehr hiufig mit deutlich Uiberhdhter Geschwindigkeit befahren. Emzelne Fahrten
insbesondere in den Abend- und Nachtstunden mit ca. 70 Km/h und mehr sind nicht selten.

Bereits aus dieser Sicht wiirde sich ein \"Blitzer\" lohnen und Geld in die Haushaltskasse spiilen. Ich denke dass sich

das schon nach einigen Monaten rentieren wiirde und die Anwohner durch die gedampfteren ‘Motorengerausche
besse schiafen kdnnen.

Anrede Herr

Vorname

Nachname .

StraRe, Hausnummer —
PLZ 42929

Ort Wermelskirchen

Email



Zemella, B.

Von: ' formmailer@kdvz.de : ' /1 q‘
Gesendet: ' Mittwoch, 26. August 2015 21:56

An: : Zemella, B. :

Betreff: ~ Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

lhre Nachricht Wohnen in der \"eigentlich\" landschaftlich schnen Preyersmiihle ist ein Horroralptraum durch die
sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung (50 km/h) haltenden Verkehrsteilnehmer, hierbei sind
besonders die an Sonn- und Feiertagen in Horden auftauchenden Motorradfahrer zu nennen.

In der Preyersmiihle gibt es keine sicher ausgebauten Biirgersteige, aber auch hier leben Menschen: dltere, alte,
jlingere, junge und Kinder ebenso Katzen und Hunde - dhnlich wie in Pohlhausen, nur mit weniger Einfluss. Bei der
nichsten Wahl des Blirgermeisters bitte ich auch diesen Aspekt mit zu beriicksichtigen.

Die Lirmbelistigung geht soweit, dass ein normales Arbeiten im Garten ohne entsprechenden Ohrenschutz nicht
moglich ist.

Beim morgendlichen \"Zurarbeitfahren\" Richtung Remscheid werde ich durch mich bedrangende Autofahrer
gendtigt. Beim \"Nachhausekommen\" dhnlich aggressives Fahrverhalten, indem man mir mit eindeutigen Zeichen
zu verstehen gibt, was ich doch fiir eine Idiotin bin, mich an die Geschwindigkeit zu halten - zuletzt werde ich dann
trotz doppelter durchgezogener weiBer Linie, meistens noch hupend iiberholt.

Eine sicherlich lukrative Einnahmequelle wire das \"Zur-Kasse-bitten\" dieser asozialen Verkehrsrowdys. Seit 30
Jahren und langer ist dieses Thema immer mal wieder - auch mit Politikern und Verantwortlichen der Stadt -
diskutiert worden. Es wurde viel versprochen - bis auf eine Ampelanlage nichts realisiert. Letztendlich hat es fast
nichts gebracht.

Vielleicht ist diese Stellungnahme ein gemeinsames Aufbegehren in dle ruhigere Richtung.

Anrede
Vorname
Nachname

StraBe, Hausnummer —

PLZ 42929

Ort Wermelskirchen

Email
Telefon



Zemella, B

e _ -

Von: o formmailer@kdvz.de ' 15
Gesendet: Freitag, 28. August 2015 17: 04

An: Zemella, B.

Betreff: ’ Stellungnahme Entwurf Larmaktlonsplan

Ihre Nachricht Betreff: ViktoriastraBe 16 Die Verkehrsfithrung vor dlesem Haus sollte wie folgt sein: EmbahnstraBe
" von der Hauptstrasse bis zur Zufahrt Dinisches Bettenlager und Toom-Markt.

Abbieger kdnnen auch am Haus 14, 16 usw vorbeifahren zur Friedrichsstrae. Nicht méglich soll elgentllch sein die
Abfahrt vom Toom-Markt zur Viktoriastrafe. Es wird aber nicht verhindert, dass sehr viele PKW den Weg durch die
Tiefgarage des Bettenlagers wéahlen um auf die ViktoriastraBe aufzufahren. Bei starkem Verkehrsaufkommen
befahren sogar die PKW\'s kommend von der A 1 iber den Parkplatz, durch die Tiefgarage Bettenlager {iber die
ViktoriastraBe und die FriedrichsstraBe in die Stadt. Kann das nicht verhindert werden? Da sich auch Abends oder
am WE Jugendliche mit larmausstoBenden Mofas oder dhnlichen Fahrzeugen auf dem Toom- Parkplatz treffen und
sich dann {iber die \"Schlelchwege\" hin- und herbewegen. :

Anrede T

Vorname

Nachname

straRe, Hausnummer [ EREENNNAY

PLZ :

Ort
Email
Telefon




- A6

per Einschreiben/Fax vorab
Stadt Wermelskirchen
Frau Zemella

TelegrafenstraBe 29-33

42929 Wermelskirchen

Datum:

29, August 2015

Bilrgerbeteiligung
Larmaktionsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich mdchte noch einmal betonen, wie sehr ich dle aktive Ause'lna-ridersetzung mit dem Thema
Larm begriBe und wie wichtig es fir die Lebensqualitét und damit fiir die Attraktivitit einer
Stadt Ist. '

Die Blirger sind aufgefordert, zum Entwurf des Lirmaktionsplans Stellung zu nehmen. Dieser
Plan umfasst 100 Seiten und ist von 3 Ingenieuren verfasst, Das schreckt ab, sich diesem
Thema zu widmen! Ich bin gespannt auf die Resonanz und gestehe eln, dass meine Ausfih-
rungen auf eine rudimentére Lektire des Gutachtens fuBen.

Es falit auf, dass der Bereich, der mit Abstand die meisten Nennungen geliefert hat (ndmlich
23 von 159) im Ergebnis elne untergeordnete Rolle spielt bzw. In keine konkreten MaBnahmen

miindet. Das Signal an Biirger lautet damit, wir fragen zwar, aber wirkliches Gewicht hat eure
Stimme nicht.

Ich hatte thnen berelts zum-ersten Termin des Lirmforums mein Schreiben an die Minister
Bosbach und Lindler zugesendet. Die hierin aufgegriffenen Ansétze finde ich nicht bericksich-
tigt. Insbesondere der Hinweis auf dle (beraltete Kartographie wurde nicht aufgenommen. So-
woh! das hdhere Verkehrsaufkommen als auch der héhere Larmpege! durch die Reflexion der
Lirmschutzwéinde finden keine Berlcksichtigung. Auch wird zwar Bezug genommen auf das
Planfeststellungsverfahren, nicht aber darauf, dass heute die LArmkartographie zeigt, dass
maBgebliche Larmvorsorgewerte fiir den Ausbau der Al {iberschritten werden. Zum Zeitpunkt
der Realisation der MaBnahme war also die Basis fiir den Beschluss schon berholt.



_ Seite: 2 Datum: 29. August 2015

Der Entwurf des Larmaktionsplans mindet bei dem Thema A1l in den Verwels auf die Zustan-
digkeit von StraBen NRW, was erneut unbefriedigend ist. Der von den Birgern als dringlichster
. Bereich identifiziert wurde, verliert sich also im Nirvana der Zusténdigkeiten. Der Klassiker fur

. einen ohnméchtigen Biirger mit einem abermals unbefriedigten Ergebnis. Die Frage ist doch,
was kann die Stadt im Dialog mit StraBen NRW bewegen, wenn nun schon einmal Neudeutsch
"awareness" besteht? Wie wiire es z. B. mit dem Projekt "Wirkungsweise von Flisterasphalt
unter diffusen topographischen Verhiltnissen"? Berechnungen scheinen hier ein zweifethaftes
Instrument, da sie die Komplexitit der Lage kaum wirdigen kdnnen.

SchiieBlich falt mir im Bericht auf, dass fir den Fahrbahnbelag der A1 Im Bereich der Aﬁ-
schiussstelle ein "R" gesetzt wurde flir "léirmdémmender Asphait”. Ich selbst empfinde den Be-

lag allerdings nicht leiser als eine (Ubliche Fahrbahndecke.

Ich freue mich auf einen anregenden Dialog, gerne mit ein wenig mehr Gewicht fiir die Blrger.




Aba

Per emalll: )

wolfgang.bosbach@wk.bundestag.de
christian.lindner@bundestag.de
rainer.deppe@landtag.nrw.de -

Deutscher Bundestag
‘Herrn Minister Wolfgang Bosbach
Herrn Minister Christian Lindner
Platz der Republik 1
DATUM:

11011 Berlin: L 30. Juni 2010

_ : StraBen NRW10.doc
Landtagsabgeordneter des Landtages NRW
Herrn Rainer Deppe

Platz des Landtags 1 A ‘ -EE ) 1&0/143 Q).Oc;
40002 Disseldorf _ Roly

Verkehrslarm Al im Bereich AS Wermelskirchen
-Aktenzeichen Straen NRW: 20200/30000.540/2.20.02.01_A 1

Sehr geehrter Herr Bosbach,
sehr geehrter Herr Lindner,
sehr geehrter Herr Deppe,

ich fiihre rege Korrespondenz mit StraBen NRW in Sachen Verkehrsldrm an der Al und deren
Ausbau im Bereich AS Wermelskirchen.

Ergebnis dieser Korrespondenz ist es,

1.) dass wohl derzeit rechnerisch die Grenzwerte fiir die L&rmsanierung eingehalten wer-
den, die Grenzwerte flir die Larmvorsorge, die flir den Ausbau der Autobahn maBgeblich
waren, jedoch Uberschritten werden und nach meinem Eindruck auch zu Baubeginn
Uberschritten wurden. Dies lassen bereits eigene Veréffentlichungen des Bundesministe-
riums fUr Umwelt erkennen, auch wenn sie nur bedingt vergleichbar sind.

2.) dass das Verkehrsaufkommen seinerzeit nur bis zum Jahre 2015 hochgerechnet wurde.
Abgesehen davon, dass dieser Horizont kaum (ber den voraussichtlichen Fertigstel-
lungstermin hinaus geht, dirften die Zahlen bereits heute (iberholt sein.

3.) dass bereits einseitige errichtete LarmschutzmaBnahmen die Ldrmbelastung zumindest
subjektiv auf der gegenliberliegenden Seite erhéhen. Objektive Berechnungsverfahren
gibt es hier wohl nicht. Dennoch stehen die Bewohner im Bereich FlurstraBe, Pohlhau-
sen und Hiinger unter dem Eindruck eines erhéhten Verkehrsldarms seit der Errichtung
der Larmschutzwiénde in Bollinghausen,
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Autobahnen sind ganz sicher wichtig fiir unser Land und insbesondere der Ausbau der Al ist
eine dringend notwendige MaBnahme. Jedoch soliten diese MaBnahmen dann auch auf dem
FuBe unserer Vorschriften geschehen und vor allem auch mittelfristig so erfolgen, dass die an-
wohnende Bevélkerung nicht mehr, sondern weniger von dem Verkehrslarm belastet wird.

Der Dialog mit StraBen NRW hat ergében, dass nur .die Verwendung von offenporigem Asphalt
(OPA) bei der topographisch schwierigen Situation sinnvoll und wirksam erscheint und zwar in
dem Bereich AS-Wermelskirchen bis zur Talbriicke Einsiedelstein (rund 1,0 - 1,5 Km).

Hierfiir bitte ich um Ihre Unterstiitzung.'

Die Haushaltslage besonders mit Blick auf die Konjunkturpakete, als auch die aktuellen Plane -
aus dem Verkehrsministerium, den Verkehrslarm mit MaBnahmen fir 1,5 Milliarden Euro zu
reduzieren, sollten Spielrdume fiir eine solche MaBnahme geben.

Dariiber hinaus lieBe sich eine solche MaBnahme zum jetzigen Zeitpunkt vergleichsweise glins-
tig realisieren, da die AusbaumaBnahme noch nicht abgeschlossen ist und der Nutzen wiirde -

einige 100 Haushalte erreichen. Fir einen ersten Eindruck der Lage erhalten Sie anliegend ein

Luftbild des Autobahnabschnittes. :

Viele GrifBle

CcC
Biirgermeister der Stadt Wermelskirchen
Herrn Eric Weik (eric.weik@stadt.wermelskirchen.de)

Anlage

/3



_— SEITE: 3 - “DATUM: 30. Juni 2010

Luftbild A1 Arischlussstelle Wermelskirchen
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Zemella, B.

Von: formmailer@kdvz.de : 4 ?
Gesendet: o Samstag, 29. August 2015 18:08 :

An: ’ Zemella, B. «

Betreff: - Stellungnahme Entwurf Lérmaktionsplan

Ihre Nachricht Lirmforum?

Im Juni 2014 war ich personlich im Rathaus dabei.Nun gehts auf Ende 2015 zu und der Auto und Motorradlarm ist
noch extremer(lauter) geworden

Es ist unertréiglich:_Raserei und Rennen auf der L408/L409.

Abhilfe: Es gibt nur eine Abhilfe.. und zwar Geschwindigkeitsbegrenzung in der Ortschaft Preyersmiihle auf 30 kmH
und auf dem Rest der L408 und L409 auf 50 KmH.Wichtig..die Polizei muss titig werden und ofter Radarkontrollen
machen und getunte Rennwagen und Motorrader kontrollieren.

Ob FuRganger mit oder ohne Kinderwagen,Radfahrer,Kinder,éiltere Menschén oder Tiere...sobald man die Kreuzung
iberqueren méchte sollte man laufen da man sonst iiberfahren wird und die Fahrzeuge bei den hohen
Geschwindigkeiten nicht rechtzeitig bremsen kdnnen.

Natiirlich ist die Raserei bei schonem Wetter und an Wochenenden sehr beliebt...aber auch gerne in den

Abendstunden zwischen 19 und 22 Uhr wird hier auf der L408 Richtung Schloss Burg gerne Volligas gegeben...(und
das nicht nur an Wochenenden)...

Es vibrieren die Fenster im Haus und im Garten mag man an Wochenenden nicht verweilen, wenn stiindlich fast 200
Motorrader vorbeirasen und lhre getunten Auspuffanlagen und Motoren vorfithren. Es ist wirklich unertraglich und
auch-die gesamte Nachb‘arschaft der Preyersmiihle ist dieser Meinung.Es muss also dringend was geschehen damit
die Anwohner der Preyersmithle mal wieder aufatmen kénnen.

Danke fur Ihr( Verstdandnis

Gruf

Anrede

Vorname
Nachname

StraRe, Hausnummer—

PLZ 42929
Ort Wermelskirchen
Email




Zemella, B.
L

Von: A formmailer@kdvz.de ' ' A 8
Gesendet: Sonntag, 30. August 2015 12:12 '

An: . Zemella, B.

Betreff: ‘Stellungnahme Entwurf Lérmaktionsplan

Ihre Nachricht Der Bereich Preyersmuhle / Eschbachtal ist an Wochenenden fiir Anwohner und Besucher
(Wanderer) unertriglich laut und durch die hohe Verkehrsdichte auch gefihrlich. Die Larmbelastigung wird durch
den Durchgangsverkehr besonders bei schonem Wetter durhc Motorrider erzeugt, auch deswegen, weil sich

- niemand an die vorgeschriebene Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h hilt (PKWs natiirlich eingenommen). Diese
wird nie iberwacht und bei bis zu 200 Motorridern PRO STUNDE ist es hier unertréglich.

Abhilfe kdnnte in 3 Eskalationsstufen erreicht werden:

1 - Uberwachung der Tempolimits

2 - Einrichtung einer 30-Zone (mit Uberwachung) _

3 - Durc¢hfahrtsverbot flir Motorrider an Wochenende'n, die drastischste, aber effizienteste Massnahme.

ich fahre selbst téglich Motorrad, aber in Ortschaften halt im hohen Gang und mit angepasstem Tempo, aber leider

haben Sie ja keinen Erziehungsauftrag und so miissen halt amtliche Massnhamen ergriffen werden.
Anrede Herr

Vorname
Nachname
StraBe,vHausnummer—
PLZ42929 :

-Ort Wermelskirchen




Zemella, B.

~ Von: o formmailer@kdvz.de A9
Gesendet: ' Montag, 31. August 2015 09:56
An: , Zemella, B.
Betreff: ] Stellungnahme Entwurf Larmaktlonsplan

Ihre Nachricht Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich, dass die Hilfringhauser Str. in lhren Plinen vorkommt. Allerdings wire ich mehr als erfreut, wenn lhre
Uberlegungen nicht an der Zentrumsgrenze enden wiirden. Gerade der Bereich in dem es fiir Autofahrer gut
{iberschaubar werden ldsst, ladt derzeit zum Rasen ein. Die Lautstirkenbelastung im Bereich Hoffnung/H ufe nimmt
dadurch stetig zu. Gérten zur Hiulfringhauserstrasse sind kaum nutzbar.

Es wiirde mich daher sehr freuen, wenn auch dieser Bereich z.B. mit regelméRigen Radarkontrollen oder einem
feststehenden Blitzer bedacht wiirde. Gerne stelle ich der Stadt hierfiir einen Teil unseres Grundstiickes zur
Verfiigung oder beteilige mich mit einer Spende am Aufbau eines sollen Gerétes. Mit freundlichen GriiRen, -

nrede ornam Nachname Stralle, Hausnummer —PLZ 42929 Ort
Wermelskirchen Email '



Zemella, B.
p
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Von: . ‘ : formmailer@kdvz.de . ' 20
Gesendet: - Montag, 31. August 2015 14:47
An: _ Zemella, B. »
Betreff: _ Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

thre Nachricht Hinweis: Taubengasse dient einigen Rasern als Rennerlebnis!30 km/h Hinweis wird ignoriertleinige
Zweirad bzw.Quadsfahrer drehen hier mehrfach Runden! die Larmentwicklung untragbar.Die Begehung fiir jung/alt
mebhr als gefihrlich.Die Lebens-qualitit geht gegen null.Ohrenbetaiibender Lirm auch bei geschlossenen
Tiren/Fenstern! Anregung: Verkehrsberuhigung jeglicher Art wire hilfreich! Starenkasten / Bodenerhebungen

mittel der Wahl? Die Larmentwicklung ist auch ein Indikator fiir Geschwindigkeit und zu hoher Motordrehzahl |
Danke :

Anrede

Vorname

.Nachname
StraRe, Hausnummer —
PLZ 42929

“Ort Wermelskirchen
Email
Telefon




Zemella, B

“

Von: ‘ : formmailer@kdvz.de : 24
Gesendet: Dienstag, 1. September 2015 18:25
An: : ' Zemella, B.’

- Betreff: Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

lhre Nachricht Mein Vorschlag zur Lirmreduzierung in der Preyersmiihle:
Aufstellung einer stationdren Radaranlage an der Ortsdurchfahrt , da sich trotz vorgeschriebenem Tempollmlt von
50 km/h sehr viele Verkehrsteilnehmer (insbesondere Motorradfahrer) nicht an dieses Tempollmlt halten.

" Anrede
Vorname
Nachname

StraBBe, Hausnummer _
PLZ 42929

Ort Wermelskirchen



Zemella, B.

I
Von: formmailer@kdvz.dé. : 2-2
Gesendet: Dienstag, 1. September 2015 16:35 ‘
An: Zemella, B.
Betreff:

Stellungnahrhe Entwurf Larmaktionsplan

Ihre Nachricht Sehr geehrte Damen und Herren,

hier mein Hinweis zum Larmaktionsplan.Seit Jahrzehnten lSt bekannt,dass extreme Lirmbelastung,von
‘Motoradfahrern in unserer Umgebung besteht.Damit meine ich nicht die normalen ruhigen Fahrer,sondern die,die
ihre Fahrzeuge dahingehend manipuliert haben,um extra Lirm zu erzeugen.Das ist besonders auf der kurvenreichen '
Strecke bei uns in Dhiinn der Fall.Von der L157 kommend in Ri.Dhiinn Giber Osmighausen die L 409 in Ri.Hlsen
{extra Kurvenreich)wo hinter Mdbel Skandic die Geschwindigkeit von 60Kmh aufgehoben ist(fur mich
unbegreiflich)da m.E.dort die meiste Gefahr besteht,im Hinblick auf die Raserei. »
Natiirlich alles im hochtourigen Sound.Wenn dann die Fahrt Ri. Haarhause weitergeht,ist der Lirm einfach
unertréglich,weil unser Haus (StaelsmuhlerStr.4) genau in der Talsenke liegt und jeden Lirm wie ein Echo
zuriickbringt.Teilweise ist es unmoglich auf der Terasse zu sitzen.

Ich weiB,dass mindestens die Hilfte der Dhiinner Bevbdlkerung betroffen ist. In der Hoffnung,dahingehend etwas
dndern zu kdnnen,m.A.nach miissten da hiufiger Kontrollen sein.Verbleibe ich mit freundlichen GriiRen.

Anrede
Vorname
Nachname

StraRe, Hausnummef—
PLZ 42929

Ort Wermelskirchen

Email
Telefon




Zemella, B.

" Von: o formmailer@kdvz.de : - 2-3
Gesendet: Mittwoch, 2. September 2015 09:38
An: Zemella, B. .
Betreff: . Stellungnahme Entwurf Lirmaktionsplan

lhre Nachricht Sehr geehrte Damen und Herren, als Anwohner der Burger StraRe sind wir schon sehr groRer
Larmbeldstigung durch das enorme Verkehrsaufkommen ausgesetzt, und seit der Erneuerung der Fahrbahndecke
vor einigen Wochen ist ein lautes Schlagen der Abdeckung des StraReneinlaufs an der Bushaltestelle
\"ViktoriastraRe\", genau neben unserem Haus gegeniiber der Jet-Tankstellle, dazugekommen. Dieses Gerdusch
(bertont manchmal noch den Verkehrslirm sobald ein Fahrzeug iber dieses Gitter fihrt. Wir fiihlen uns durch diese

zusdtzliche andauernde Larmbeldstigung rund um die Uhr zunehmend gestort und bitten um Abhilfe.
Mit freundlichen GriiRen

Vorname
Nachname
Stralle, Haushummer
"PLZ 42929

Ort Wermelskirchen
Email
Telefon




Zemella, B.

m .

Von: formmailer@kdvz.de : 2 4
Gesendet: _ Mittwoch, 2. September 2015 19:59 '

An: . Zemella, B. »

Betreff: ' ~ Stellungnahme Entwurf Larmaktionsplan

lhre Nachricht Nachtliche Ampelschaltung in der Berlinerstrasse aus oder intelligente Ampéln. Wartender Verkehr,
besonders Motorréder und Busse stéren die Nachtruhe.
Verkehrsberuhigung scheint wohl nicht mehr im Gesprach zu sein.

Mit freundlichen GriiRen Anrede HVorname achname Stralle,
Hausnummer ermelskirchen Email elefon




Stadt Wermelskirchen

Amt fiir Stadtentwicklung

'Bearbeiter/in: Telefon: Aktenzeichen: Datum:
Brigitte Zemella . 620 61/ 02.09.2015
Dokumententyp: ’ Empfanger:

[]-  Interner Vermerk
[l Internes Schreiben >

Betreff:

Offenlage Entwurf Léirmaktion_splan Wermelskirchen:
Aufnahme Stellungnahme '

Bezug:

(] Schreiben des/der
[] Telefonat von/mit
] persénliches Gesprach

| ~ am/vom
Sachve_rhalt:

- Wermelskirchen-Dhinn ist persénlich im Rathaus
| erschienen. Thre Stellungnahme zum Entwurf des Lérmaktionsplans: _

Der Larm an der L 409 (Dhinn Richtung Halzenberg) ist sehr bélastend, insbesondere der

Motorradlarm.

egt an, die Strafe fur Motorrader in der Motorradsaison zu sperren.

Zu Erledigen:

Schlussverfiigung interner Vermerk: Schlussverfligung interngs Schreiben:

CIwvlam oo, : (] Ubersandt mit der Bitte um Kenntnisnahme
[Jzvg. [] Ubersandt mit der Bitte um weitere Veranlassung
(] zdA ' L] Ubersandt mit der Bitte um Stellungnahme

l O

Unterschrift/en:

Brigitte Zemella m-—
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LKgpArgus

Berlin « Hamburg - Kassel

1 Einleitung Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplan

StraRenverkehr

11 Aufgabenstellung Stufe 2

Die Stadt Wermelskirchen ist nach EG-Umgebungslarmrichtlinie verpflichtet, Juni 2015

aufbauend auf der vorliegenden Larmkartierung nach 34. BImSchV und vor
dem rechtlichen Hintergrund des Runderlasses des Ministeriums fir Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-5 -8820.4.1 v.
7.2.2008 einen Larmaktionsplan aufzustellen.

Wermelskirchen liegt mit knapp 35.000 Einwohnern auf3erhalb der im Rahmen
der EG-Umgebungslarmrichtlinie definierten Ballungsrdume. Die Larmkartie-
rung der 2.Stufe’, mit der die Larmbelastungssituation erhoben wurde, erfolgte
in 2012 far StraBenverkehr auf HauptverkehrsstraRen mit mehr als 3 Mio. Kfz/a.
Dies sind in Wermelskirchen die Bundesautobahn A 1, die Bundesstralle B 51
sowie Teile der LandesstraBen L 157 und L 101. Fur andere Stral3en erfolgte
keine Larmkartierung.

Die Erstellung der Larmkarten und die Ermittlung der von Larm betroffenen
Menschen hat das Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
(LANUV) 2012 fur die Kommunen in NRW durchgefihrt. Die Ergebnisse
werden im Larmaktionsplan im Kapitel 2 - Analyse der Larmsituation -
ausgewertet. Auf Basis dieser Auswertung der Larmkartierung werden die
Bereiche herausgearbeitet, in denen aufgrund der ermittelten Larmbelastungen
und Larmbetroffenheiten Malinahmen erforderlich sind (MaRnahmenbereiche
der Larmaktionsplanung).

Im Kapitel 3 werden bereits vorhandene oder geplante MalRnahmen entspre-
chend der zur Verfiigung gestellten Informationen der Stadt Wermelskirchen
und des Landesbetriebs Stralenbau NRW dargestellt.

Kapitel 4 beschreibt die durchgefiihrten Schritte zur Offentlichkeitsbeteili-
gung der Larmaktionsplanung. Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung
wurden durch die Bevolkerung sowohl in einem Larmforum als auch ber einen
Online-Fragebogen Larmprobleme benannt und MaRhahmen vorgeschlagen.
Die Vorschlage werden verortet, ausgewertet und zusammenfassend darge-
stellt.

In den Kapiteln 5 und 6 der Larmaktionsplanung werden unter Einbindung der
Anregungen aus der Offentlichkeit und bereits bestehender Planungen Strate-
gien der La&rmminderung entwickelt und MalRnahmenkonzepte zur Larm-
minderung in den Mainahmenbereichen erarbeitet.

' Die Larmkartierung der 1. Stufe erfolgte 2007 fiir HauptverkehrsstraRen mit

6 Mio. Kfz/a, siehe auch Kapitel 2.1
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Unter Kapitel 7 werden die MaZnahmenkonzepte mit Empfehlungen zu
weiteren, in der Larmkartierung nicht berticksichtigten Larmquellen erganzt.
Die MaRhahmenkonzepte minden in ein MaBhahmenprogramm - Kapitel 8 -
in dem die Aktivitédten der Stadt Wermelskirchen fur die nachsten 5 Jahre
dargestellt werden. Fur dieses MalBnahmenprogramm werden die zu erwarten-
den Entlastungswirkungen sowie die damit verbundenen zu erwartenden
Kosten dargestellt.

Der Larmaktionsplan enthalt dariiber hinaus in Kapitel 9 Aussagen zu ruhigen
Gebieten in Wermelskirchen.

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Rechtliche Grundlage der Larmaktionsplanung ist die EG-Umgebungslarm-
richtlinie (URL) vom 25.06.2002, die 2005 in deutsches Recht umgesetzt wurde.
Hierflr wurde in das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ein sechster
Teil mit dem Titel ,Larmminderungsplanung” und die Paragrafen 47a bis 47f
eingefigt.

Erganzt wird das BImSchG durch die 34. BImSchV, welche die Details fur die
Erstellung der Larmkarten regelt. Fur die Larmaktionsplanung gibt es keine
entsprechende Verordnung.

In den LAI-Hinweisen zur Lz";irmaktionsplanung2 sowie in weiteren Leitfaden
und Musteraktionsplé‘men3 werden Handlungsempfehlungen zur Aufstellung von
Larmaktionsplanen gegeben.

In den LAI-Hinweisen sind auch Aussagen zur rechtlichen Bindungswirkung von
Larmaktionsplanen enthalten: ,Zur Durchsetzung von MalRnahmen, die der
Larmaktionsplan vorsieht, verweist 8 47d Abs. 6 BImSchG auf § 47 Abs. 6
BImSchG. Danach sind die Mal3nahmen aufgrund eines Larmaktionsplanes
»durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zustédndigen Trager
offentlicher Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvor-
schriften durchzusetzen®. Soweit planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen
sind, ,haben die zustandigen Planungstrager dies bei ihren Planungen zu
berlcksichtigen®. § 47 d Abs. 6 BImSchG enthalt also keine selbststandige
Rechtsgrundlage zur Anordnung bestimmter MaBhahmen, sondern verweist auf

Landerausschuss fiir Immissionsschutz (LAI) - AG Aktionsplanung: LAI-Hinweise zur
Larmaktionsplanung, aktualisierte Fassung vom 18. Juni 2012. Die Bund/Lander-
Arbeitsgemeinschatft fiir Immissionsschutz (LAI) ist ein Arbeitsgremium der Umwelt-
ministerkonferenz (UMK).

Ministerium fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(MUNLYV), EG-Umgebungslarmrichtlinie, Musteraktionsplan, (0.D.)



spezialgesetzliche Eingriffsgrundlagen (z.B. 88 17 und 24 BImSchG, § 45 Abs.
1 Nr. 3 StraBenverkehrsordnung (StVO), § 75 Abs. 2 Satz 3 VwVIG).“*

~Soweit die tatbestandlichen Voraussetzungen erfllt sind, wird das in diesen
Vorschriften eingeraumte Ermessen allerdings durch § 47d Abs. 6 BImSchG in
Verbindung mit dem MaRnahmenteil des einschlagigen Larmaktionsplans
eingeschréankt. So sind z.B. die in einem Larmaktionsplan festgelegten stral3en-
verkehrsrechtlichen MalRnahmen von den Stral3enverkehrsbehdrden durchzu-
setzen. Sind in dem Plan Entscheidungen anderer Trager offentlicher Verwal-
tung vorgesehen (z.B. die Aufstellung eines Bebauungsplans) gelten auch
hierfiir die anderweitig (z.B. im Baugesetzbuch) festgelegten Regeln.

Ein wesentlicher Aspekt der Larmaktionsplanung besteht in der Austibung des
pflichtgemafen Ermessens Uber Reihenfolge, Ausmald und zeitlichen Ablauf
von Sanierungsmaflnahmen. Ziel der La&rmaktionsplanung ist eine Verringerung
der Gesamtbelastung in dem betrachteten Gebiet. In der Regel ist dazu eine
Prioritatensetzung hinsichtlich der Handlungsoptionen erforderlich.®

»oind in einem Larmaktionsplan planerische Festlegungen vorgesehen, so
mussen diese bei der Planung bericksichtigt, d. h. mit dem ihnen zukommen-
den Gewicht in die Abwagung einbezogen werden. Dabei ist die L&rmminde-
rung als Ziel des Larmaktionsplans einer von mehreren zu bertcksichtigenden
Belange, die untereinander abgewogen werden mussen.“

1.3 Untersuchungsraum

Die Stadt Wermelskirchen ist ein Mittelzentrum mit 35.012 Einwohnern (Stand
2012)" im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Sie ist eine kreisangehérige Stadt
der Verwaltungseinheit des Rheinisch-Bergischen-Kreises mit einer Flache von
ca. 74,8 gkm?®, die sich auf tber 100 groBere und kleinere Stadt- und Ortsteile
verteilt. Die gré3ten Stadtteile sind die Kernstadt Wermelskirchen, Dhiinn und
Dabringhausen. In unmittelbarer Nahe zu Wermelskirchen befinden sich das
Stadtedreieck Wuppertal (20 km nérdlich), Remscheid (5 km nérdlich), Solingen
(20 km nordwestlich) und die Zentren Kéln (35 km stidwestlich) und Dusseldorf
(45 km nordwestlich).

LAI - AG Aktionsplanung: LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung, aktualisierte
Fassung vom 18. Juni 2012, S. 16

° Ebd. S.16f.
®  Ebd,S.17

" Ministerium fiir Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW (MBWSV
NRW), Mobilitat in Nordrhein-Westfalen — Daten und Fakten 2013, S. 13

8  Epd,S. 13
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Auf der Flache der Stadt befinden sich u.a. Teile der GroR3en Dhiinntalsperre,
eine der grof3ten Trinkwassertalsperren im Westen Deutschlands und die
Naturschutzgebiete Grol3e Dhiinntalsperre (680 ha) sowie Eifgenbachtal und
Seitentaler (350 ha).

Wirtschaftlich zeichnet sich Wermelskirchen durch eine klassische klein- und
mittelstandische Unternehmensstruktur - hauptsachlich aus dem industriellen
Sektor - aus, so z.B. Unternehmen der Maschinenbaubranche und der Rollen-
herstellung, von denen die Firmen Tente Rollen, Interroll und Steinco zu den
bekanntesten zahlen. Darliber hinaus befindet sich am Standort Wermelskir-
chen die Firmenzentrale der Baumarktkette OBI.

Das Strallenverkehrsnetz des Stadtgebietes Wermelskirchen umfasst insge-
samt rund 255 km Stral3e (BAB, B, L, K, G).9 An das Ubergeordnete, nationale
StraBenverkehrsnetz ist die Stadt direkt uber die A 1 angebunden. Sie verlauft
in einem ca. 7 km langen Abschnitt im Norden zwischen der Kernstadt Wer-
melskirchen und dem Stadtteil Hinger in Nordost-Sudwest-Richtung durch das
Stadtgebiet.

Annahrend parallel und stdlich der A 1 verlauft die B 51 durch das Stadtgebiet.

Des Weiteren liegen 5 Landesstral3en (L 68, L 101, L 157, L 294, L 409) und
diverse KreisstraBen auf Wermelskirchener Stadtgebiet.

In der Stadt Wermelskirchen gibt es keinen Bahnhof bzw. SPNV-Haltepunkt
(Schienenpersonennahverkehr). Die nachstgelegenen Bahnhéfe befinden sich
in Remscheid und Solingen. Uber den éffentlichen Personennahverkehr sind
diese erreichbar.

Es gibt verschiedene Stadt- und Regionalbuslinien (u.a. Regionalverbindungen
nach Kéln und Remscheid). Des Weiteren wird seit 2001 ein Blurgerbus auf der
Linie 264 betrieben.'® Das Angebot wird durch Taxibusse, Anrufsammeltaxis
und Nachtbusse erganzt.

Die nachsten Flughafen sind KéIn/ Bonn (ca. 42 km) und Disseldorf
(ca. 60 km).

o Bundesautobahn, Bundes- Landes-, Kreis- und GemeindestralRen; MBWSV NRW,

Mobilitat in Nordrhein-Westfalen - Daten und Fakten 2013, S. 33

10 Aufnahme des Fahrbetriebs



1.4 Zustandige Behdrde

Zustandig fir die Larmaktionsplanung in Nordrhein-Westfalen sind die Stadte
und Gemeinden. Fir Gemeinden aul3erhalb der Ballungsraume erstellt das
Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz die Larmkarten und stellt
sie bereit.

In der Stadt Wermelskirchen ist das Amt fur Stadtentwicklung, Telegrafenstral3e
29 - 33, 42929 Wermelskirchen fur die Larmaktionsplanung zustandig.

Die Umsetzung der im Rahmen der Larmaktionsplanung entwickelten MaR3-
nahmenempfehlungen obliegt dem jeweiligen Stral’enbaulasttrager. Fir die
larmkartierten StraRen in Wermelskirchen ist der Landesbetrieb Stral3enbau
NRW StraRenbaulasttrager. Fur die Stadt Wermelskirchen bestehen damit
keine direkten Umsetzungsmoglichkeiten.

15 Auslosewerte der Larmaktionsplanung

In Nordrhein-Westfalen sind die Auslésewerte der Larmaktionsplanung in einem
Runderlass des Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz aus 2008 festgelegt. Nach diesem Runderlass liegen
Larmprobleme und somit Handlungsbedarf vor, wenn ,an Wohnungen, Schulen,
Krankenhdusern oder anderen schutzwirdigen Gebauden ein Lpgy VOn

70 dB(A) oder ein Lygn: von 60 dB(A) erreicht oder tGberschritten wird. Dies gilt
nicht in Gewerbe- oder Industriegebieten nach §8 8 und 9 der Baunutzungsver-
ordnung sowie in Gebieten nach § 34 Abs. 2 des Baugesetzbuches mit ent-
sprechender Eigenart.“** Im Musteraktionsplan von NRW werden diese Schwel-
lenwerte als Auslosewerte bezeichnet.*

Dariiber hinaus gibt es einen gednderten Entwurf des Runderlasses aus 2012,
der 5 dB(A) niedrigere Auslosewerte vorsieht. Dieser Runderlass wurde aller-
dings nicht erlassen.

Fur die Larmaktionsplanung der Stadt Wermelskirchen werden folgende Werte
als relevant angesehen:

Auslosewerte zur Larmaktionsplanung: Lpey = 70 dB(A) und
Lnight = 60 dB(A) entsprechend Runderlass 2008

Auslésewerte zur Larmaktionsplanung: Lpgy = 65 dB(A) und
Lnight = 55 dB(A) entsprechend Entwurf des Runderlasses 2012

' RdETl. d. Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz - V-5 - 8820.4.1v. 7.2.2008, S. 1

2 vgl. MUNLV: EG-Umgebungslarmrichtlinie Musteraktionsplan, (0.D.), S. 5
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13 zeitlich gemittelter Schallpegel zur Darstellung zeitlich veranderter Schalleinwirkun-

gen (Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit,
http://www.bmub.bund.de/themen/luft-laerm-verkehr/laermschutz/laermschutz-im-
ueberblick/laermmessung-laermberechnung/, letzter Zugriff: 03.11.2014)

Vgl. Sondergutachten des Rates von Sachverstandigen fur Umweltfragen, Drucksa-
che 14/2300, 14. Wahlperiode vom 15.12.99

14
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2.1 Larmkartierung des LANUV Stufe 2

2007 erfolgte im Rahmen der 1. Stufe der Larmaktionsplanung erstmals die Juni 2015

Larmkartierung fur die Stadt Wermelskirchen durch das Landesamt fur Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). In dieser Stufe wurden gemalf des
BImSchG § 47 HauptverkehrsstralRen mit Uber 6 Mio. Kfz/a kartiert. Verkehrs-
mengen dieser Gro3enordnung lagen nur auf der A 1 vor. Von der Erarbeitung
von MaRRnahmenempfehlungen wurde in dieser Stufe aufgrund des stattfinden-
den Autobahnausbaus noch abgesehen, da die BegleitmaRnahmen (aktiver und
passiver Schallschutz) zu einer Verbesserung der Larmsituation fiihren sollten.

In der 2. Stufe der Larmaktionsplanung erfolgt die Kartierung gemaf den
Anforderungen des BImSchG § 47 fur den StralRenverkehr fur Gemeinden
aufRerhalb von Ballungsraumen auf Hauptverkehrsstral3en mit Gber

3 Mio. Kfz/a, was einer durchschnittlichen téaglichen Verkehrsstarke (DTV) von
8.200 Kfz/24h entspricht. Dabei gelten als Hauptverkehrsstral3en Bundes- und
LandesstraRen sowie sonstige grenziiberschreitende Stra3en (keine Gemein-
destral3en). Die Larmkartierung der 2. Stufe fir die Stadt Wermelskirchen hat
ebenfalls das Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUYV)
Nordrhein-Westfalen 2012 durchgefuhrt.

Entsprechend den Anforderungen wurden in Wermelskirchen die Bundesauto-
bahn A 1, die BundesstraRe B 51 sowie Teile der Landesstral3en L 157 und

L 101 kartiert. Weitere Straf3en fallen nicht unter die Kartierungspflicht, weil sie
entweder nicht diesen Kategorien entsprechen oder eine niedrigere Verkehrs-
belastung aufweisen.*®

Kartiert wurde auch nicht die Autobahnauffahrt in Richtung Dortmund, da sich
diese 2010 im Bau befand.

Die Larmdaten wurden anhand der Vorlaufigen Berechnungsmethode fiir
Umgebungslarm an Stral3en (VBUS)16 berechnet. Die Berechnung erfolgt fir
den 24-Stunden-Zeitraum (Lpgy) und den Nacht-Zeitraum (Lyighy)-

5 7.B. Abschnitte der L 101 in Stumpf und Dabringhausen. Diese Streckenabschnitte

wiesen nach Stralenverkehrszéhlung 2010 einen DTV unter 8.200 Kfz/24h auf.

Bundesministerium der Justiz, Bundesanzeiger Jahrgang 58, Nummer 154a,
Bekanntmachung der Vorlaufigen Berechnungsverfahren fiir den Umgebungslarm
nach § 5 Abs. 1 der Verordnung Uber die Larmkartierung (34. BImSchV) vom Mai
2006, August 2006, Anlage 3 - Vorlaufige Berechnungsmethode fiir den Umge-
bungslarm an StralRen (VBUS)

16
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2.1.1 Eingangsdaten der Larmkartierung

Die Eingangsdaten der Larmberechnungen wurden der Stadt Wermelskirchen
zusammen mit den Kartierungsergebnissen vom Landesamt fir Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) in shape-Formaten
Ubergeben. Sie basieren auf bundesweiten Stral3enverkehrszahlungen, die
ebenfalls vom Land auf allen klassifizierten Straf3en durchgefuhrt wurden.

Tabelle 1 zeigt zusammenfassend die wesentlichen Eingangsdaten der kartier-
ten StralRen, die im Nachfolgenden beschrieben werden.

Tabelle 1: Kartierte StraRen und Eingangsdaten

DTV Schweryerkehrsanteil Zul. Hf)ch_stge_-

in % (> 3,510) schwindigkeit

StraRe, Abschnitt Kfzi2ah © uﬁ? 18 uﬁ% 22U'hf Pkw  Lkw
A 1, nordéstlich der L 157 65692 139 108 31,6 100 80
A 1, siidlich der L 157 75738 136 105 308 oo 80
A1, Auffahrt L 157 16.440 25 35 45 100 80*
Srgi'zgi‘?g"’zej:'ksigdt' 9.728 33 15 37 50-70 50-70
ﬁo?éégfsbti; dtgrenze 12.176 6,4 2,9 72 50-100 50 - 80
B 51, K 19 bis K 3 12.938 6,3 2,9 72 50-70 50-70
LaoL K10 bis K 11 8.242 2,8 1,3 31 20 50-80
L 157, B 51 bis WielstraRe 8.930 3,6 1,6 4 D) 50- 80"
L 157, A 1 bis B 51 15.118 4 1,8 45 50 50

* In diesen Abschnitten erfolgte zur Bewertung der Larmbelastungssituation eine
Korrektur der Geschwindigkeiten, siehe Absatz Geschwindigkeiten

Verkehrsmengen

Der Zusammenhang zwischen Verkehrsmenge und Larmbelastung kann
folgendermaf3en veranschaulicht werden:

Eine Verdoppelung der Verkehrsmenge bewirkt eine Pegelerh6hung um
3 dB(A)
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Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Verkehrsbelastung, Schwerverkehrsanteil
und Larmbelastung
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Die Gerauschbelastung eines Lkws entspricht der von 23 Pkw

Bei der Erstellung der Larmkarten hat das LANUV Verkehrsdaten aus dem Jahr
2010 verwendet.!” Im Zuge der Abstimmung wurden der Stadt die Eingangsda-
ten der Larmkartierung zur Uberpriifung und ggf. Korrektur zugesandt. Die
Stadt Wermelskirchen hat keine aktuellen Daten zu Verkehrsmengen auf den
kartierten Stra3en, anhand derer Korrekturen an den Eingangsdaten vorge-
nommen werden konnen.®

Die den Larmberechnungen zugrunde liegenden Verkehrsmengen im Kartie-
rungsnetz sind in Karte 1 dargestellit.

Karte 1: Verkehrsmengen im Kartierungsnetz

Schwerverkehrs-Anteile

Der Schwerverkehrs-Anteil (Lkw + Busse) hat aufgrund der spezifisch hohen
Larmbelastung der Schwerverkehre einen wesentlichen Einfluss auf den
Larmpegel. In der nachfolgenden Tabelle ist der Zusammenhang zwischen

7 straRendaten basieren auf der NWSIB, der StraRendatenbank des Landesbetriebes
StraRenbau (StraRen.NRW). Stand der Daten ist das Straennetz der Bundesver-
kehrswegezéhlung 2010.

% In der Stellungnahme der Stadt wird angemerkt, dass die Stral3enabschnitte der
L 101 in den Ortslagen Stumpf (K 16 bis L 157) und Dabringhausen (K 11 bis L 294)
sowie der Autobahnzubringer/ Auffahrt in Richtung Dortmund bei der Larmkartierung
fehlen.
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unterschiedlich hohen SV-Anteilen und der Larmbelastung an einem Rechen-
beispiel dargestellt.

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen SV-Anteilen und Abweichungen in den
Larmbelastungen (Annahme: M = 1.000 Kfz/h, SV-Anteil 2%)

Veranderung Lkw-Anteile Zunahme Larmbelastung

Basis Lkw-Anteil (2%) --

doppelter Lkw-Anteil (4%) + 1 dB(A)
dreifacher Lkw-Anteil (6%) + 2 dB(A)
funffacher Lkw-Anteil (10%) + 4 dB(A)
zehnfacher Lkw-Anteil (20%) + 6 dB(A)
finfzehnfacher Lkw-Anteil (30%) + 7 dB(A)

In der Karte 2 sind die SV-Anteile in der Nacht im Netz der Larmkartierung
dargestellt. Es werden nur die Nachtwerte dargestellt, da die Schwerverkehrs-
anteile in Wermelskirchen wéahrend der Nacht am héchsten sind.

Karte 2: Schwerverkehrsanteile im Kartierungsnetz (nachts)

Geschwindigkeiten

Larmbelastungen nehmen mit héheren Geschwindigkeiten zu. So betragt z.B.
der Unterschied zwischen 70 und 50 km/h etwa 2,0 dB(A), zwischen 50 und
30 km/h etwa 2,5 dB(A).

Eine Plausibilitatsprtfung der in der Larmkartierung bertcksichtigten Ge-
schwindigkeiten ergibt Unstimmigkeiten an der L 157 zwischen der B 51 und
Eich. In den Eingangsdaten ist dieser Abschnitt mit einer zulassigen Hochstge-
schwindigkeit von 100 km/h berucksichtigt. Das entspricht zwar der offiziellen
Beschilderung, widerspricht aber den raumlichen Gegebenheiten.19 Verbunden
mit der Geschwindigkeit von 100 km/h ist ein im Vergleich zu Tempo 50 um

4 dB(A) hoherer Emissionspegel.

Auf der Autobahnabfahrt Wermelskirchen aus Richtung Dortmund gelten
ebenfalls 100 km/h entsprechend Eingangsdaten. Auch hier ist diese Ge-
schwindigkeit bei normaler Fahrweise nicht zu erwarten. Fur diesen Abschnitt
wird eine Geschwindigkeit von 60 km/h angenommen.

9 Der Abschnitt ist ca. 60 m lang und liegt zwischen zwei lichtsignalgeregelte Kreu-

zungen. An der Kreuzung in Richtung Norden muss links oder rechts abgebogen
werden (T-Kreuzung).



Eine weitere Korrektur erfolgte fur die L 101 zwischen Stumpf und Dabringhau-
sen (70 km/h statt 100 km/h).

Die zugrunde gelegten Geschwindigkeiten im Kartierungsnetz sind in Karte 3
dargestellt.”°

® Karte 3: Geschwindigkeiten im Kartierungsnetz

Fahrbahnoberflachen

Nach den vorliegenden Daten zum Fahrbahnbelag im Kartierungsnetz weisen
die kartierten StraBen Asphalt als Fahrbahnbelag auf.

Zum Teil sind diese Asphaltoberflachen schadhaft. Die damit verbundenen
Unebenheiten kdnnen ebenfalls erhdhte Larmpegel verursachen (z.B. L 157
Ostringhausen, siehe Abbildung 2). Diese Mangel gehen nicht in die Larmbe-
rechnungen ein. Unabhéngig davon tragt die Sanierung schadhafter Fahrbahn-
belage zur Larmminderung bei.

® Abbildung 2: StraRenschaden an der L 157 Ostringhausen zwischen Ostringhauser
Gasse und Bandwirkerstrafe

[

2 In der Darstellung sind die offiziell zulassigen Hochstgeschwindigkeiten dargestellt

(ohne Korrektur)
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Larmschutzeinrichtungen

Aktive Larmschutzeinrichtungen wie Larmschutzwande und -wélle schirmen die
angrenzende Bebauung vor Larmeinwirkungen ab.

In Wermelskirchen sind Larmschutzeinrichtungen an mehreren Stra3enab-
schnitten in die Larmkartierung eingegangen:

® Schallschutzeinrichtungen im Verlauf der A 1 (ohne Larmschutzeinrichtun-
gen im Bereich A 1 Hoéllenbachtal auf Wermelskirchener Seite)**

® Schallschutzeinrichtungen entlang der B 51

® Weitere Abschnitte mit Schallschutzeinrichtungen an der L 157 und L 101

® Abbildung 3: Larmschutzwand an der B 51 im Abschnitt Remscheider Stral3e bis
Berliner Stral3e in Héhe BahnhofstraRe

In der in Kapitel 2.2.1 folgenden Karte 4 sind die in die Larmkartierung der Stadt
Wermelskirchen eingegangenen Larmschutzeinrichtungen dargestelit.

ZL - Zum Zeitpunkt der Kartierung noch im Bau befindlich



2.1.2 Strategische Larmkarten

Das Ergebnis der Larmkartierung sind strategische Larmkarten®, auf denen die
Schallpegel, die auRerhalb der Geb&aude in 4 m Hohe Uber dem Gelande
errechnet wurden, in Form von Isophonenbéndern dargestellt werden.

Die Karten liegen fiir 24 Stunden (Lpgyn) und die Nacht (Lyign) vor.

® Abbildung 4: StralRenverkehrslarm, Lpen, Kartierung 2012, LANUV (Ausschnitt)

>55..<=60
>60..<=65
>65..<=70
>70..<=75
=75
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Gemeindegrenzen

ln[u.r B / )\\\

© I_ANUV NRW, © Stralken.NRW, © Geobasis. NRW, © BKG © Planet Observer

http://lwww.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/

Die Schallpegel fur den Tag (24h) werden von Lpgy > 55 dB(A) bis > 75 dB(A)
eingeteilt.

2 Karte zur Gesamtbewertung der auf verschiedene Larmquellen zuriickzufiihrenden

Larmbelastung in einem bestimmten Gebiet oder fiir die Gesamtprognosen fiir ein
solches Gebiet* (EG-Umgebungslarmrichtlinie (URL) vom 25.06.2002, Artikel 3 -
Begriffsbestimmungen, Buchstabe r)
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Die Pegelklassen fiir den Nachtzeitraum werden von > 50 dB(A) bis > 70 dB(A)
eingeteilt.

® Abbildung 5: StraBenverkehrslarm, Lnign, Kartierung 2012, LANUV (Ausschnitt)
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2.1.3 Betroffenenzahlen

Die Betroffenenzahlen hat das LANUV Uber die Vorlaufige Berechnungsmetho-
de zur Ermittlung von Betroffenenzahlen durch Umgebungslarm (VBEB)23
ermittelt.

Nach der Berechnungsmethodik sind nicht alle Einwohner eines Gebaudes
gleichmafig von Larm betroffen, sondern es erfolgt eine anteilsméafige Berech-
nung, die den Anteilen der belasteten Fassaden Rechnung tragt.

In den folgenden Tabellen wird die Anzahl der betroffenen Menschen getrennt
fir den Lpen und den Lyign: aufgelistet.

Tabelle 3: Geschatzte Gesamtzahl larmbelasteter Menschen, Lpen (auf 10er-Stellen
gerundet) **

Geschatzte Gesamtzahl N der Menschen, die in
Gebauden wohnen mit einem Schallpegel Lpen von

Pegelklasse > 55- 60 > 60- 65 > 65- 70 > 70- 75
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

nach Pegelklas-

sen 1.440 810 480 90

Pegelklassen >55dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A)

zusammengefasst 2.820 1.380 570 90

Tabelle 4: Geschatzte Gesamtzahl larmbelasteter Menschen, Lnign: (auf 10er-Stellen
gerundet) %

Geschatzte Gesamtzahl N der Menschen, die in Gebauden
wohnen mit einem Schallpegel Lnight von

Pegelklasse > 50- 55 > 55- 60 > 60- 65 >65-70
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
nach Pegelklasse 1.120 620 140 0

Pegelklassen > 50 dB(A) > 55 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A)

zusammengefasst 1.880 760 140 0

2 Vorlaufige Berechnungsmethode zur Ermittlung von Betroffenenzahlen durch

Umgebungslarm, nicht amtliche Fassung der Bekanntmachung im Bundesanzeiger
Nr. 75 vom 20. April 2007

Betroffenenstatistik der Larmkartierung Wermelskirchen, Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz, 2012

Betroffenenstatistik der Larmkartierung Wermelskirchen, Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz, 2012

24

25
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Von Larmbelastungen ganztags Uber einem Lpgy Von 55 dB(A) sind in der Stadt
Wermelskirchen entlang des kartierten Stralennetzes 2.820 Menschen betrof-
fen.

Einem Lpgy von 65 dB(A) und mehr sind 570 Menschen ausgesetzt, einem Lyign:
von 55 dB(A) und mehr 760 Menschen. Dies sind rund 2% der Bevolkerung der
Stadt Wermelskirchen.

Bei der Erstellung der Larmkarten ist nach der 34. BImSchV auch die Erfassung
larmsensibler Einrichtungen ab einem Lpgy > 55 dB(A) erforderlich. Larmsensib-
le Einrichtungen sind nach Umgebungslarmrichtlinie Schulen und Krankenhau-
ser.

In Wermelskirchen liegen an vier Schulgebauden Pegelwerte von Lpgy zwi-
schen 55 dB(A) bis 65 dB(A) vor (Grundschulverbund Hinger/ Haiderbach,
insgesamt 4 Gebaude). An Krankenhausern wurde kein Pegel Lpgy > 55 dB(A)
ermittelt.

2.2 Beschreibung der Larm- und Konfliktsituation

2.2.1 Schallpegel an Gebauden mit Wohnnutzung

In den Karte 4 und Karte 5 sind alle Geb&ude mit Wohnnutzung und einem
Larmpegel am Gebéaude tber den Auslosewerten

Loen = 70 dB(A) oder Lyigh = 60 dB(A) entsprechend Runderlass 2008

Loen = 65 dB(A) oder Lyigh = 55 dB(A) entsprechend dem Entwurf zum
Runderlass 2012

dargestellt.

Die grau dargestellten Gebaude haben entweder einen Gebaudepegel unter-
halb der genannten Werte oder sind unbewohnt.

Karte 4: Larmpegel an bewohnten Gebauden nach Auslésewerten Lpen

Karte 5: Larmpegel an bewohnten Gebauden nach Ausldsewerten Light



2.2.2 Raumliche Betroffenheitsanalyse

Larmbetroffenheit der Wermelskirchener Bevolkerung

Die raumliche Verortung der Larmbetroffenheit (raumliche Betroffenheitsanaly-
se) ermoglicht eine Zuordnung der Larmbetroffenheit zu den Stral3en des
Kartierungsnetzes. Hierfur wird die sogenannte LarmKennZiffer (LKZ) ermit-
telt.

Die LarmKennZiffer ist vereinfacht ausgedriickt das Produkt aus der Anzahl der
Menschen, die Larmbelastungen tber Lpgy = 65 dB(A) oder Lyigh: = 55 dB(A)
ausgesetzt sind und dem MaR der Uberschreitung dieser Werte.

Bei einer LKZ = 50 sind beispielsweise 50 Einwohner von Larmbelastungen mit
durchschnittlich 1 dB(A) Uber 55 dB(A) oder 10 Einwohner von Larmbelastun-
gen mit durchschnittlich 5 dB(A) Uber 55 dB(A) betroffen.

Die hochsten fur Wermelskirchen ermittelten LKZ-Werte fur (z.T. kurze) Ab-
schnitte liegen fur die LKZyign: bei 214 und fur die LKZpey bei 183.

Vorrangig betrachtet wird die LarmKennZiffer fir den Nachtzeitraum LKZ g, da
die Larmbelastungen fur die Wohnbevdlkerung entlang der belasteten StraRen
wahrend der Nacht gravierender sind. Ein Vergleich mit der LKZpgy ergibt
zwischen den beiden Kenngréf3en nur geringe Unterschiede.

Die einwohnerbezogene Larmbetroffenheit LKZ gy iSt in Karte 6 dargestellt.

Karte 6: Larmbetroffenheit LKZnignt

Larmbetroffene sensible Einrichtungen

Schulen und Krankenh&user sind nicht von Larmbelastungen Uber einem Lpgy
von 65 dB(A) betroffen.

2.3 Mallnahmenbereiche der Larmaktionsplanung

Die MaRnahmenbereiche der Larmaktionsplanung werden aus den Abschnitten
des Kartierungsnetzes mit einer hohen Larmbetroffenheit (LKZ) gebildet, um
zusammenhangende Stralenabschnitte als solche betrachten zu kénnen und
fur diese MalRnahmen zu entwickeln. Die Zusammenfiihrung von Abschnitten
und die Abgrenzung von MalRnahmenbereichen erfolgt Uber die Werte der
LarmKennZiffer sowie Uber vergleichbare durchschnittliche Verkehrsbelastun-
gen (DTV), Schwerverkehrsanteile (Lkw und Bus), Geschwindigkeiten im
Abschnitt und Uber die stadtebauliche Struktur.
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Nicht weiter betrachtet werden Streckenabschnitte ohne Larmbetroffenheit
bzw. einer geringen Larmbetroffenheit (LKZ bis 10).

Priorisierung der MaRnahmenbereiche

Innerhalb der Mal3nahmenbereiche erfolgt eine Prioritatenbildung in drei Stufen,
aus denen die Dringlichkeit der MaBhahmenentwicklung abgeleitet werden
kann.

Die LarmKennZiffer stellt eines der zentralen Kriterien zur Priorisierung dar und
wird fir die festgelegten MaRBnahmenbereiche neu berechnet. Ein weiteres
Kriterium ist der Anteil der Wohngeb&aude im MaBnahmenbereich, die einen
hohen Geb&audepegel von Lyign > 60 bzw. Lpgy > 70 dB(A) aufweisen.

Folgende Prioritaten werden gebildet:

Prioritat 1:

- LKZpen/night > 100 oder LKZpennighe > 50 mit einem Anteil an Wohngebéau-
den mit Gebaudepegeln Lpen/night 2 70/ 60 von 50% am Ma3nahmenbe-
reich

Prioritat 2:

- LKZpen/night > 50 oder LKZpen/nign: > 25 mit einem Anteil an Wohngebau-
den mit Gebaudepegeln Lpen/nigh > 70/ 60 dB(A) von = 35% am Maf3-
nahmenbereich

Prioritat 3:

- LKZpen/night > 25 oder LKZpen/nign: > 10 mit einem Anteil an Wohngebau-
den mit Geb&audepegeln Lpen/nigh > 70/ 60 dB(A) von = 20% am Maf3-
nahmenbereich

Es werden 13 MalRnahmenbereiche definiert, die mit ihrer Priorisierung in Karte
7 dargestellt und wie folgt in die verschiedenen Prioritaten aufgeteilt sind:



Tabelle 5: Anzahl der MaBnahmenbereiche in den Prioritaten 1-3 und Bereichslangen

Prioritit Anzahl_ der Lange der l\/!aBnahmen-

MalRnahmenbereiche bereiche (in km)
Prioritat 1 3 0,8 km
Prioritat 2 4 1,4 km
Prioritat 3 6 1,9 km
Gesamt 13 4,1 km

Karte 7: MaBnahmenbereiche der Larmaktionsplanung und Prioritaten

In der nachfolgenden Tabelle sind die 13 MaRnahmenbereiche mit ihren
Abgrenzungen und den wichtigsten Betroffenheitskriterien dargestellt.
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Tabelle 6: MaBnahmenbereiche der Larmaktionsplanung und Prioritaten

O\O
= c
E~
=<
Sm
E cC T
— = © Hoo
) =l S A =
o b4 :© = =
< § S 2 2
Nr. StraRe Abschnitt < 3 o3 T
L 157 BandwirkerstralRe -
L Burger Stralle B 51 Dellmannstrafie st 117 4 L
L 157 Dabring- 40 m nordlich Eich -
2 hauser StralRe Jahnstralie 148 110 8 1
L 157 Dabring- - .
3 hauser Hilfing- 2o SUNCN DANZIEr 98 105 40 1
hauser StralRe
L 157 50 m westlich Ostring-
4 Ostringhausen hauser Gasse - 288 73 48 2
9 BandwirkerstralRe
5 L ..157 A 1 - Bollinghausen 146 46 75 2
Hunger
B 51 Am Kirschbaum -
6 . 300 m Ostlich Wiisten- 438 34 62 2
Neuenhothe
hof
B 51 Emil-Lux-Stral3e -
7 N 70 m ostlich Tockel- 569 31 63 2
Neuenhothe
hausen
8 Al Bereich Im Wolfhagen 374 40 17 3
B51 Hohe Postweg -
9 Tente Bahringhausen 291 35 1 3
10 B 51 50 m westlich Kl_rch- 319 33 12 3
Neuenhaus weg - Lange Heide
11 A1l Bereich Abfahrt 274 30 18 3
Wermelskirchen
B 51 Tenter Hof - 100 m
12 nordéstlich In den 450 27 13 3
Tente .
Birgden
. Jahnstralle - 25 m
13 L 157 Dabring- suidlich Danziger 200 24 25 3

hauser StralRe

StralRe




Emissionsfaktoren der Malhahmenbereiche

In Tabelle 7 sind die wichtigsten Emissionsfaktoren der MaBhahmenbereiche
dargestellit.

Tabelle 7: Emissionsfaktoren in den MaRBnahmenbereiche der Larmaktionsplanung
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L 157 Bandwirkerstralle -
L Burger StralRe B 51 Dellmannstrafie 3t 15.118 50 45 1
L 157 Dabring- 40 m nérdlich Eich -
2 hauser StralRe Jahnstralle 148 8.930 50 4 1
L 157 Dabring- i~ .
3 hauserHiiing- 20! SUQIeN DanZger 98 5oz 50 4 1
hauser StralRe
L 157 50 m westlich Ostring-
4 . hauser Gasse - 288 15.118 50 4,5 2
Ostringhausen .
Bandwirkerstral3e
5 L }57 A 1 - Bollinghausen 146 15.118 50 4,5 2
Hinger
B 51 Am Kirschbaum -
6 . 300 m ostlich Wiisten- 438 12.938 50 7,2 2
Neuenhoéhe
hof
Emil-Lux-Stral3e -
7 BS 70 m bstlich Tockel- 569 12176 207 72 2
Neuenhdhe 70
hausen
8 Al Bereich Im Wolfhagen 374 65.692 100 31,6 3
g BSl Hohe Postweg - 201  9.728 50 3,7 3
Tente Bahringhausen
10 B 51 50 m westlich Kl_rch- 319 9728 50 37 3
Neuenhaus weg - Lange Heide
11 A1l Bereich Abfahrt 274 75738 100 30,8 3
Wermelskirchen
B51 Tenter Hof - 100 m
12 nordéstlich In den 450 9.728 50 3,7 3
Tente .
Birgden
. Jahnstralle - 25 m
13 L 157 Dabring- siidlich Danziger 200 8930 50 4 3

hauser Stral3e

Stralle
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3 Bereits vorhandene oder geplante MalRnahmen

In der Larmaktionsplanung sollen durch eine enge Verknipfung mit anderen
gesamtstadtischen und relevanten teilrAumlichen Planungen Synergieeffekte
genutzt und ggf. konkurrierende Zielsetzungen erkannt werden.

Viele Planungen und MaRnhahmen haben neben dem eigentlichen Ziel auch
eine Relevanz fur die Larmaktionsplanung. LArmminderung sollte in diesen
Planungen als Querschnittsaufgabe verstanden werden.

Im Nachfolgenden werden bekannte vorhandene oder geplante MalBnahmen
aus den Bereichen Fahrbahnsanierung/ larmarmer Asphalt und StralBenbau/
stralRenraumliche MalRnahmen sowie aktiver und passiver Schallschutz darge-
stellt.

Ein Reagieren auf vorhandene Larmsituationen kann dartber hinaus im Rah-
men der Bauleitplanung erfolgen. Im Kartierungsnetz relevante Bebauungspla-
ne werden mit ihren larmrelevanten Festsetzungen in Kapitel 3.5 dargestellt.

3.1 Fahrbahnsanierung/ Landesstralienerhaltungspro-
gramm

Umgesetzte MalBhahmen

Im Zuge des Ausbaus der A 1 zwischen der AS Wermelskirchen und dem
Tank- und Rastplatz Remscheid wurde gemaf dem Planfeststellungsverfah-
ren larmmindernder Asphalt aufgebracht. Es handelt sich um Splittmastixas-
phalt 0/8 S, der mit einem Korrekturwert von 2 dB(A) angesetzt wird.”®

Auf den Landesstral3en im Stadtgebiet von Wermelskirchen wurden im Jahr
2007/2008 Deckensanierungen an der L 157 zwischen den Ortsteilen Hinterhu-
fe und Sonne auf einer Lange von 1.850 m*’ durchgefiihrt. Die MaRnahme war
Teil des Sonderprogramms des Landes zur Erhaltung und Erneuerung des
LandesstraBennetzes.?®

Weitere Fahrbahnsanierungen wurden auf der L 101 zwischen Dabringhausen
Luchtenberg und Odenthal Schdéllerhof sowie auf einem kurzen Abschnitt in
Dhinn-Dreibaumen (2013) durchgefihrt.

% Email vom 24.06.2014, Auskunft Straen.NRW, Niederlassung Ruhr, Essen

Email vom 12.06.2014, Auskunft StraRen.NRW, Niederlassung Rhein-Berg, zu
umgesetzten MaRnahmen in Wermelskirchen

Email vom 12.06.2014, Auskunft Straen.NRW, Niederlassung Rhein-Berg, zu
umgesetzten MaRnahmen in Wermelskirchen
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Im Jahr 2012 erfolgte auf der L 101 in der Ortsdurchfahrt Stumpf ein Ausbau
der Straf3e. In diesem Zusammenhang wurde die Fahrbahndecke saniert.

2013 wurde die B 51 zwischen Braunsberg und Tente ausgebaut. Larmarmer
Asphalt wurde hierbei nicht eingebaut.

@ Abbildung 6: B 51, ausgebaute Ortsdurchfahrt Tente

Vorhandene Planungen

Planungen zu Fahrbahnsanierungen bestehen fir die L 101 von Odenthal
Altenberg nach Dabringhausen bis zum Knoten L 101/ K11. Vorgesehen ist
eine Deckensanierung mit Asphaltbeton 0/11.

Weitere Planungen liegen fur die L 157 Hiinger/ Ostringhausen zwischen A 1
und der Bandwirkerstraf3e vor. In diesem Abschnitt soll 2015 eine Deckensanie-
rung unter Verwendung von Asphaltbeton 0/8 durchgefihrt werden.?® Damit
folgt StralBen.NRW den Empfehlungen fiur das Herstellen von larmarmen
Fahrbahnbelagen im kommunalen Stralenbau, nach denen Asphaltbeton mit
einer Kdrnung von 8 bei Geschwindigkeiten von 50 km/h als larmarm eingestuft
ist.>

2 Telefonische Auskunft StraBen.NRW, Niederlassung Rhein-Berg, vom 12.08.2014

30 Landesbetrieb StraRenbau NRW, Steffen Ehlert, larmarme Fahrbahnbelége fir den
kommunalen StraBenbau. Bautechnische Empfehlungen fiir das Herstellen von
larmarmen Fahrbahnbelagen im kommunalen Straf3enbau, Ministerium fir Bauen
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 0.D., S. 5
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3.2 StraRenbau/ straRenraumliche MaRnahmen

Umgesetzte MalRnhahmen

Bereits im August 2005 wurde die B 51n als neue Ortsentlastungsstral3e
(entlang der ehemaligen Bahntrasse) fertiggestellt. Mit dem Bau dieser Stral3e
konnten Larmentlastungen in Wermelskirchen zwischen Tente und Neuenhdhe
erreicht werden. Gleichzeitig mit dem Bau der B 51n wurden aktive und passive
Schallschutzmanahmen umgesetzt.**

In Abschnitten der ehemaligen B 51 (GriinestraRe und Berliner Straf3e)
wurden MalRnahmen zur Forderung des Radverkehrs (Angebotsstreifen) und
zur Verbesserung des Verkehrsflusses (Kreisverkehre) umgesetzt. Auch diese
MaRnahmen weisen Larmminderungspotential auf.*

Vorhandene Planungen

Konkrete Planungen der Stadt Wermelskirchen liegen nicht vor.

Es bestehen Uberlegungen zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans
(VEP) nach Uberpriifung entsprechender Férdermdglichkeiten.

Der Landesbetrieb StralRenbau, Niederlassung Rhein-Berg, plant ebenfalls
keine stralRenraumlichen Mal3hahmen.

3.3 Aktiver Schallschutz

Umgesetzte MaBnhahmen

Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A 1 zwischen der Anschlussstelle
Wermelskirchen und der Autobahnraststatte Remscheid wurden geman
Planfeststellungsverfahren Larmschutzeinrichtungen entlang des Abschnitts
errichtet, darunter auch im Bereich Bollinghausen und Im Wolfhagen. Es
handelt sich dabei um Larmschutzwénde und -wélle.

3 siehe auch Beschlussvorlage zum LAP 1. Stufe, Drucksache-Nr. RAT/1483/2008,

vom 10.11.2008, Stadt Wermelskirchen

siehe auch Beschlussvorlagen zum Umbau Berliner Straf3e , Drucksache-Nr.
RAT/1006/2007 vom 15.06.2007, Stadt Wermelskirchen
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@ Abbildung 7: Rickansicht Larmschutzwand und —wall im Bereich Im Wolfhagen (A1)

Aktive LarmschutzmalRnahmen (Larmschutzwénde oder -wélle) wurden an der
B 51n nach den Planvorgaben durch Stralen.NRW umgesetzt, so dass auf
weiten Teilen der Strecke zwischen Grlnestral3e und Berliner Stral3e Larm-
schutz flr die Burger besteht.

Vorhandene Planungen

An der A 1 liegt die Planung fur den Bau einer weiteren Larmschutzwand von
4,5 m Hohe auf der Talbriicke Hollenbachtal vor. Diese soll im Rahmen der
Sanierung der Briicke umgesetzt werden.

Weiterhin ist nach Aussagen von StraBen.NRW>® im Rahmen des Sonderpro-
gramms ,Larmschutz an Autobahnen® eine erhéhte Larmbelastung (Uberschrei-
tungen der Sanierungsgrenzwerte von 67 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der
Nacht) im Bereich A 1 Beutelshufe festgestellt worden. Damit besteht Hand-
lungsbedarf, der bislang jedoch noch nicht in konkrete Planungen tbergegan-
gen ist. Wahrscheinlich ist nach Auskunft von StraRen.NRW der Bau einer
Larmschutzwand in diesem Abschnitt der A 1.

% Autobahnniederlassung Krefeld
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34 Passiver Schallschutz

Umgesetzte MalRnhahmen

MaRnahmen des passiven Schallschutzes wurden insbesondere an Wohnge-
bauden entlang der neuen B 51 und der A 1 umgesetzt. Es handelt sich um
den Einbau von neuen Fenstern und Bellftungsgeraten in den Schlafraumen
durch StraBen.NRW.

Teilweise wurden MaBnahmen zum passiven Schallschutz auch in Bebauungs-
planen festgelegt (siehe nachfolgendes Kapitel).

3.5 Bauleitplanung/ Bebauungspléane

Im Nachfolgenden sind beispielhaft Bebauungspléane entlang der Straf3en des
Kartierungsnetzes aufgefihrt, die sich mit der vorhandenen oder ggf. planungs-
bedingten Larmbelastungssituation auseinandersetzen.

@ B-Plan-Nr. 50, UnterstrafRe, 2. vereinfachte Anderung, Teil B (B 51)

Es wird festgesetzt, dass eine 2 m hohe und 100 m lange Larmschutzwand in
Teilbereichen entlang der B 51 zu errichten ist. Zusétzlich sind gemaR einem
Schallschutzgutachten entlang einzelner Baugrenzen Larmpegelbereiche (Il -
IV) festgelegt. Hier sind an den zukinftigen Gebaudefassaden und den Dach-
flachen passive Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen gemal der DIN 4109 auszufiihren. Bei Schlafraumen, die innerhalb des
festgesetzten Larmpegelbereiches liegen, ist durch schallddmmende fensterun-
abhéngige Luftungsanlagen eine ausreichende Beluftung auch bei geschlosse-
nem Fenster sicherzustellen. (Rechtskraft/ Stand des Plans: 10.05.2014)

® Abbildung 8: Larmschutzwand im Marchenviertel (B-Plan Unterstrafie)




B-Plan-Nr. 48, 2. And. - Ostringhausen ( L 157)

Im Bebauungsplan Nr. 48 Ostringhausen wird fir den Teilbereich 12 festge-
setzt, dass nach auf3en abschlieBende Bauteile von Aufenthaltsraumen (gemaf
§ 2 Abs. 6 BauO NW) zum Schutz vor Immissionen seitens der Landesstral3e

L 157 so auszufiihren sind, dass in diesen Raumen folgende Immissionsricht-
werte nicht uberschritten werden: 40 dB(A) (in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr)
und 35 dB(A) (in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr). (Rechtskraft/ Stand:
18.05.2006)

B-Plan-Nr. 70 Loches-Platz

LarmschutzmaflRnahme auf der Ostseite der B 51 gemal Planfeststellung und
besondere bauliche Vorkehrungen in MK 3 und MK 4 (Ausfiihrung von Aul3en-
bauteilen zur Erreichung eines Schalldammmales). (Rechtskraft/ Stand:
25.08.2005)

In B-Planen entlang der B 51 sind aktive SchallschutzmalRnahmen geman der
Planfeststellung B 51n festgesetzt.

3.6 Umgesetzte Malinahmen und Planungen in den
MalRnahmenbereichen

Umgesetzte MalRnahmen

In vier MaRnahmenbereichen der Larmaktionsplanung wurden in der Vergan-
genheit aktive MalRnahmen umgesetzt. Es handelt sich um Ausbaumaflinahmen
an der A 1 im Bereich Hinger und Im Wolfhagen und der B 51 in Tente (2x).

Im Rahmen des Ausbaus der A 1 (AS Wermelskirchen bis Rastplatz Rem-
scheid) wurde larmarmer Fahrbahnbelag aufgebracht und aktiver und passiver
Schallschutz umgesetzt. Die MalRhahmen im Bereich Im Wolfhagen gingen
jedoch noch nicht in die Larmkartierung der 2. Stufe ein, da sie zum Zeitpunkt
der Kartierung noch nicht fertiggestellt waren. Sie werden bei der nachsten
Larmkartierung bertcksichtigt.

Beim Ausbau der B 51 in Tente wurde die Fahrbahn saniert und eine neue
Gliederung des StralRenraums u.a. mit Querungshilfen realisiert.

Entlang der L 157 Ostringhausen (zwischen Ostringhauser Gasse und Band-
wirkerstrale) erfolgten Festsetzungen der verbindlichen Bauleitplanung zu
passiven Schallschutzmafnahmen.
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Geplante MaRnahmen

Im MaBnahmenbereich A 1 Im Wolfhagen ist auf der Talbriicke Hollenbachtal
eine 4,5 m hohe Larmschutzwand geplant. Diese MaRhahme war bereits Teil
der Planfeststellung und wird im Zuge der Briickenertiichtigung umgesetzt.

Auf der L 157 Hiinger/ Ostringhausen ist im Jahr 2015 eine Deckensanierung
im Abschnitt von der A 1 bis zur BandwirkerstralRe geplant. Als Fahrbahnbelag
wird Asphaltbeton 0/8 eingesetzt.

Weitere geplante MalRnahmen beziehen sich nicht auf Mal3nahmenbereiche der
Larmaktionsplanung.



4 Offentlichkeitsbeteiligung zum Larmaktionsplan

4.1 Anforderungen und Vorgehen in Wermelskirchen

Die EG-Umgebungslarmrichtlinie fordert hinsichtlich der Information der Offent-
lichkeit, dass sowohl strategische Larmkarten als auch Aktionsplane der
Offentlichkeit zugéanglich gemacht werden miissen. Die Information muss
,deutlich, verstandlich und zuganglich“ sein. Die Offentlichkeit soll jedoch nicht
nur informiert werden, sondern auch die Méglichkeit zur Mitwirkung erhalten.
Die Ergebnisse der Mitwirkung sollen beriicksichtigt werden und die Offentlich-
keit Uber die getroffenen Entscheidungen informiert werden.

Eine friihzeitige Beteiligung zum Larmaktionsplan fur die Stadt Wermelskirchen
erfolgte im Juni 2014.

Am 05. Juni fand im Burgerzentrum Wermelskirchen ein Larmforum statt, in
dem die generellen Grundlagen der Larmaktionsplanung vorgestellt wurden und
die Burgerinnen und Blrger die Méglichkeit hatten mitzuteilen, wo sie es
in Wermelskirchen als (zu) laut empfinden und was ihrer Meinung nach im
Rahmen der Larmaktionsplanung dagegen getan werden sollte.

Eine weitere Mitteilungsmaglichkeit zu Larmproblemen und Malihahmenvor-
schlagen stellte der Online-Fragebogen dar, der vom 1. bis 30. Juni 2014
ausgefillt werden konnte.

4.2  Schritte und Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteiligung

421 Larmforum

Am Larmforum nahmen insgesamt ca. 30 interessierte Blrgerinnen und Birger
teil.

Im Rahmen eines Info-Forums am Veranstaltungsbeginn konnten Beitrage zu
lauten Orten, MaRnahmenvorschlage zur Larmminderung und Beitréage zu
leisen Orten abgegeben werden.

In der Plenumsdiskussion wurden die Beitrage diskutiert und z.T. erganzt und
vertieft.
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StralRenverkehr
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Stufe 2
Juni 2015 Die genannten Larmorte im Stral3enverkehr waren:

L 409 (11 Nennungen), im Bereich Preyersmiihle (hier auch L 408) und im
Bereich Dhinn

A 1 im Bereich Wolfhagen (4 Nennungen)
L 157 im Bereich Bollinghausen (3 Nennungen)

B 51 (3 Nennungen) in den Bereichen Drosselweg, Briickenweg und sidl.
FriedrichstralRe

L 101 Ortsdurchfahrt Stumpf (1 Nennung)
3 Beitrage beziehen sich auf den Gewerbelarm der Firma Tente Rollen.

Die MalBnhahmenvorschlage zur L 409 befassen sich mit StralRenverkehrslarm
allgemein und dem Motorradlarm. Konkret vorgeschlagen werden Geschwin-
digkeitsbegrenzungen (u.a. Tempo 30) und -kontrollen sowie Fahrbahnveren-
gungen und die Sperrung der Stral3e fir Motorradfahrer. AuRerdem werden
Larmmessungen auch an Wochenenden - an denen die Menschen besonders
vom Motorradlarm betroffen sind - gefordert.

Zur Larmminderung an der A 1 im Bereich Wolfhagen werden ein Erdwall im
Bereich des Wohngebietes, Larmschutzwénde an der A 1 und ein Tempolimit
von 100 km/h vorgeschlagen.

Entlang der B 51 wiinschen sich die Betroffenen die SchlieRung der Licken in
den Larmschutzwanden und Geschwindigkeitsmessungen.

Die Ldsungsvorschlage fur die L 157 umfassen ein Tempolimit auf 30 km/h und
dauerhafte Geschwindigkeitskontrollen sowie Fahrbahnerneuerung ab Ostring-
hausen und ggf. eine bauliche Fahrbahnverengung.

Der Beitrag zur L 101 enthalt als Malinahmenvorschlag ein Tempolimit auf
30 km/h in der Ortsdurchfahrt Stumpf (evtl. nur am Wochenende) und verstarkte
Larm- und Tempokontrollen.

In der Plenumsdiskussion wird deutlich, dass ein ernsthaftes Larmproblem
durch den Motorradverkehr am Wochenende vorliegt. Ergénzend zu den oben
genannten MalRnahmen wird ein spezielles Forum zum Thema Motorradlarm
angeregt. Auch die Gewerbelarmproblematik sollte ggf. nochmals gesondert
erortert werden.

Ein weiterer ergdnzender MalRnahmenvorschlag setzt sich mit dem Verkehr im
30 Ganzen auseinander. Vorgeschlagen wird eine starkere Radverkehrsférderung



durch die Stadt Wermelskirchen u.a. mit dem Bau von Radwegen auf Verbin-
dungen zur Innenstadt.

Leise Orte

Zu moglichen leisen Orten werden im Rahmen des Info-Forums nur 4 Beitrage
abgegeben. Genannt werden die Talsperren Sengbach, Dhiinntalsperre,
Haiderbachtal und allgemein Waldgebiete. Fir die Walder und Garten entlang
der A 1 wird festgestellt, dass eine eingeschrénkte Erholungsfunktion durch die
Larmbelastung besteht. 2 Beitrdge beinhalten, dass es innerhalb Wermelskir-
chens keine ruhigen Orte gibt.

Die ausfuhrliche Ergebnisdokumentation des Larmforums enthélt das Protokoll
im Anhang.

4.2.2 Schriftliche Beitrage

Im Vorfeld des Larmforums gingen zwei schriftliche Beitrage bei der Stadt
Wermelskirchen von Burgern, die am Larmforum nicht personlich teilnehmen
konnten, ein.

Die beiden schriftlichen Beitréage beziehen sich auf den Verkehrslarm von der
A 1 im Bereich Hunger und Pohlhausen. Als Malinahme wird die Verwendung
von larmarmem (offenporigem) Asphalt auf dem Abschnitt AS Wermelskirchen
bis Talbriicke Einsiedlerstein vorgeschlagen.

4.2.3 Ergebnisse der Online-Beteiligung

Die Online-Beteiligung wurde von 159 Birgerinnen und Birgern genutzt, um
ihre Larmprobleme zu benennen und Vorschléage fur Larmminderungsmalf3nah-
men abzugeben. Dartber hinaus gingen zwei schriftlich ausgefiillte Fragebdgen
bei der Stadt Wermelskirchen ein, die ebenfalls in die nachfolgenden Auswer-
tungen einbezogen werden.
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Teilnahme

Von den 159 Teilnehmenden an der Online-Beteiligung geben 96% Wermels-
kirchen als Wohnort an.

Tabelle 8: Wohnort der Befragten

Wohnort in Wermelskirchen Anzahl  Anteil
ja 153 96%
nein 2 1%
keine Angabe 4 3%
Summe 159 100%

Von der mannlichen Bevolkerung gehen mehr Beitrage ein als von der weibli-
chen Bevélkerung. Knapp die Hélfte der Teilnehmenden ist zwischen 40 und 60
Jahre alt. Die zweitgré3te Teilnehmergruppe ist zwischen 20 und 40 Jahre alt.

Tabelle 9: Geschlecht und Alter der Beteiligten

Alter/

cecchiocht unter 20 20 bis 40 40 bis 60  Gber 60 An';eailgg Summe
weiblich 2 21 32 6 2 63
mannlich 1 23 45 21 2 92
keine Angabe 1 3 4
Summe 4 44 77 27 7 159




Larmquellen und Larmbetroffenheit

95% der Teilnehmenden geben an, eine stérende Belastung durch Larm in der
Wohnumgebung zu haben.

@ Abbildung 9: Stérende Belastung durch Larm in der Wohnumgebung

25%  25%

® L&rm in Wohnumgebung
vorhanden

m Kein Larm in
Wohnumgebung

keine Angabe

In 139 Beitragen wird ein larmbelasteter Wohnort bzw. eine Larmquelle be-
nannt, die innerhalb Wermelskirchens raumlich zuzuordnen ist. 20 Beitrage
werden aus folgenden Griinden nicht zugeordnet:

Beitrage von Teilnehmenden auferhalb von Wermelskirchen
©® Beitrdge mit der Angabe keine Larmquelle in der Wohnumgebung zu haben

@ Beitrage, die auf Grund fehlender Angaben zum Wohnort keinem Bereich
zugeordnet werden kénnen

® Beitrge, in denen eine andere Larmquelle als StralBenverkehrslarm ange-
geben ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bereiche dargestellt, die haufiger als
einmal genannt sind.
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Tabelle 10: Zuordnung Angaben zu Wohnort und Larmquelle

Anzahl der
Angabe zum Wohnort (zusammengefasste Nennungen
Bereiche) Larmquelle(n) >1
Bereich Hiinger, Pohlhauser Str., Pohlhausen Al 23
Bereich Im Wolfhagen Al 8
Bereich Tente, Ellinghausen Al 3
Bereich Oberwinkelhausen, Blischhausen Al 3
Bereich Ostringhausen, Bollinghausen Al 2
Bereich sud-westlich der Dabringhauser Straf3e B 51 4
Bereich Drosselweg B 51 4
Bereich Tente, Ellinghausen, Neuenhaus B 51 3
Elbringhausen B 51 3
Bereich Kernstadt B 51 2
OD Dhiinn L 409 16
Bereich Hulsen, Neuenhaus, Halzenberg, Niederhagen L 409 11
Bereich Im Wolfhagen, Hagenerberg L 409 5
Bereich Friedhof Wermelskirchen L 409 4
Bereich Habenichts — Dhunn L 409 3
Knoten L 409/ L 101 L 409/L 101 2
Bereich Zurmiihle/ Eschbachtal L 408 2
Dabringhausen L 294/L 101 8
Bereich Pantholz, Stumpf, Arnzhduschen L 101 5
Bereich sud-o6stliche Kernstadt bis Ortsausgang L 157 4
Bereich Ostringhausen, Bollinghausen L 157 2
Straenverlauf K 15, Emminghausen K 15 3
OD Dhiinn K14 6
Bereich FriedrichstralRe, Obere Waldstral3e Friedrichstrafle 3
Elbringhausen Elbringhausen 2

Telegrafenstr./

Telegrafenstr., Kdlner Str. Kdlner Str. 2




In insgesamt 150 Beitragen werden Angaben zu stérenden Larmquellen nach
Fahrzeugarten gemacht. Davon sind in 97 Beitragen mehr als eine Fahrzeugart
genannt.

Am haufigsten werden Motorrader als storend empfundene Larmquelle ge-
nannt. Von den 150 Beitrdgen geben 87% Motorrad als stérende Larmquelle
an. Der Pkw-Verkehr wird in 61% der Beitrage als stérende Larmquelle ge-
nannt, der Lkw-Verkehr in 56%.

® Abbildung 10: Als stérend empfundene Larmquellen nach Fahrzeugarten
(Mehrfachnennung méglich)

Motorréader 131
Pkw 92
Lkw 84
Busse 47
sonstiges 30
Gewerbe 10

Flugzeuge 9

0 25 50 75 100 125 150

Auf die Frage, wann der Larm in der Wohnumgebung am meisten stort, antwor-
ten 155 Teilnehmende. Davon wurden in 97 Beitragen mehrere Zeitrdume
benannt.

Das Wochenende wird am haufigsten als Zeitraum der Stérung genannt (66%
der Beitrage). Dies steht (auch) im Zusammenhang mit dem Motorradlarm als
haufig storende Larmquelle. Am Tag und abends werden als Zeitréume der
Stérung mit 70 bzw. 68 Nennungen nahezu gleich haufig genannt (etwa 45%
der Beitrage). Auffallig wenig wird der Nachtzeitraum als Zeitraum der Stérung
genannt.
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® Abbildung 11: Zeitraum der Larmbelastung in Wohnumgebung (Mehrfachnennung
moglich)

am Wochenende [N 0:
amToq R |10
abers N s
cuinciy | 5s
in der Nacht _ 29
unregelmaRig _ 18
(I) 25 50 75 100 125

In 102 Beitragen werden Angaben zu besonders laut empfundenen Orten in
Wermelskirchen gemacht, wovon 96 Beitrage rdumlich zugeordnet werden
kénnen. In 19 Beitrdgen wurden mehrere Orte benannt, sodass insgesamt 120
Nennungen zu besonders laut empfundenen Orten erfasst werden kénnen. Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Orte mit mehr als einer Nennung.



Tabelle 11: als besonders laut empfundene Orte in Wermelskirchen
(Zusammenfassung konkreter Orte)

Anzahl der

Besonders laute Orte (zusammengefasste Bereiche) Nennungen
>1

Innenstadtbereich, Kdlner Stral3e, TelegrafenstralRe, Briickenweg 13
Bereich Hiinger, Pohlhauser Str., Pohlhausen 12
Knoten B 51/ Dabringhauser Str./ Eich 10
Bereich Ostringhausen/ Bollinghausen 9
L 409 Bereich Halzenberg - Hiilsen - Dhiinn - Habenichts 8
B 51 Bereich Kernstadt - Tente 8
OD Dhinn 8
Bereich Remscheider Straf3e (L 409), Im Wolfhagen 7
OD Dabringhausen 7
A 1 (ohne genaue Ortsangabe) 7
L 409 Bereich Berliner Str., Dhiinner Str. 5
L 101 Bereich Pantholz — Stumpf — Arnzh&uschen 5
Bereich Drosselweg 4
L 157 Bereich Hilfringhauser Str. 3
Herrlinghausen (Kolfhausen) 2
B 51 Bereich Bechhausen bis Tente 2
Knoten L 409/ L 101 (Kreisverkehr Habenichts) 2
Bereich Strandbad (Dhiinn) 2
L 409 Bereich Preyersmiihle 2

LKgpArgus

Berlin « Hamburg - Kassel

Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplan
StralBenverkehr
Stufe 2

Juni 2015

37



LKgoArgus

Berlin « Hamburg - Kassel

Stadt Wermelskirchen 157 Beitrage beinhalten Angaben zum Grad der Larmbelastung in den letzten

. . zwolf Monaten (von gar nicht gestort oder belastigt bis aul3erst gestort oder
Larmaktionsplan o ) S - ; ) )
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Monaten aulerst stark oder stark von Larm belastigt.
Juni 2015

® Abbildung 12: Angabe zum Grad der Larmbel&stigung in den letzten zwdlf Monaten

m dulerst

m stark
mittelmagig
etwas

m gar nicht gestort oder
belastigt

MalRnahmenvorschlage

Im Rahmen der Onlinebeteiligung gingen insgesamt 314 Maflinahmenvorschla-
ge ein.

® Tabelle 12: Verteilung der MalRnahmenvorschlage nach Larmart

Larmart Anzahl MaRnahmenvorschlage
StraRenverkehrslarm davon 297
StralRenverkehrslarm allgemein

(ohne ausschlieRlich Motorrad) 195
ausschlief3lich Motorrad 102
Fluglarm 4
Gewerbelarm 3
sonstiger Larm 10
Summe 314
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Zum StraBenverkehrslarm liegen 297 MaRnahmenvorschlage vor. Davon
betreffen 102 MafRnahmenvorschlége ausschlieBlich Motorrader. Diese werden
im Folgenden gesondert dargestellt.

Von den MaRnahmenvorschlagen zur Minderung des StrafRenverkehrslarms
allgemein (ohne ausschlieB3lich Motorrad) sind die am haufigsten genannten
EinzelmaRnahmen:

Errichtung/ Verbesserung baulicher LarmschutzmaRnahmen (49 Nennun-
gen)

Durchsetzung Tempolimit (39 Nennungen)
Malnahme Fahrbahnbelag (19 Nennungen)

Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h (16 Nen-
nungen)

Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit ohne bestimmte Ge-
schwindigkeitsangabe (12 Nennungen).

Von den MalBnahmenvorschlagen, die ausschlie3lich Motorrader betreffen
werden insbesondere die nachfolgenden Einzelmal3inahmen genannt:

Verkehrsbheschrankungen fur Motorrader (31 Nennungen)
Durchsetzung Tempolimit (30 Nennungen)

Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h (8 Nennun-
gen)

Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit ohne bestimmte Ge-
schwindigkeitsangabe (7 Nennungen)

Uberprifung der Fahrzeugtechnik bzw. bestimmter larmerzeugender
Bauteile (7 Nennungen)

Zum Fluglarm liegen 4 MalRnahmenvorschlage mit dem Schwerpunkt Einhal-
tung/ Anderung der Flugrouten (3 Nennungen) vor.

Gewerbeldarm wird mit 3 MalRBnahmenvorschldgen in Kolfhausen erwahnt.

Unter Sonstiger Larm fallen insgesamt 10 MaBnhahmenvorschlage, darunter
Vorschlage zur Einhaltung von Ruhezeiten, der Nutzung larmarmer Arbeitsge-
rate sowie zur Schallisolierung gegeniber larmerzeugenden Bereichen (Schule,
Musikraume).
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In den nachfolgenden Tabellen sind die Malinahmenvorschlage zur Minderung
des StraRenverkehrslarms tabellarisch dargestellt:

Tabelle 13 enthalt MalBnahmenvorschlége zur Minderung des Strafl3enver-
kehrslarms nach MalRnahmenarten gegliedert (ausgenommen sind Malf3-
nahmenvorschlage, die sich ausschlie3lich auf Motorradlarm beziehen).

In Tabelle 14 sind die MaBnahmenvorschlage fiir die Mal3hahmenbereiche
aufgelistet.

Tabelle 15 enthalt weitere haufig genannte MalBnahmenorte und die dort
vorgeschlagenen MalRnahmen.



Tabelle 13: MalRnahmenvorschlage zur Minderung des StralRenverkehrslarms (ohne

ausschlief3lich Motorrad)

anteilig an allen
Maflnahmen zu

MafRnahmenart absolut  StralRenverkehrslarm
Bauliche MaRnahmen davon 75 38%
baulicher Larmschutz an Strafe/

Larmschutzwand 49 25%
MaRnahme Fahrbahnbelag 19 10%
Anderung StraRenquerschnitt 3 2%
Umbau Knoten zu Kreisverkehr 3 2%
Netzergénzung/ -veranderung (Kfz-Verkehr) 1 1%
Verkehrsorganisatorische Mallhahmen davon 55 28%
Durchsetzung Tempolimit 39 20%
Verkehrsbeschrankung allgemein 9 5%
Verkehrsbeschrankung (Lkw) 4 2%
Anpassung LSA 2 1%
Anderung Verkehrsfiihrung 1 1%
Tempolimit davon 40 21%
Tempolimit 30 km/h 16 8%
Tempolimit (keine Angabe) 12 6%
Tempolimit 100 km/h 4 2%
Tempolimit 50 km/h 4 2%
Tempolimit 80 km/h 3 2%
Tempolimit 70 km/h 1 1%
sonstige Mallnahmen davon 24 12%
Aufforstung 8 4%
Verkehrsberuhigung 3 2%
Durchfiihrung LArmmessung 2 1%
passiver Schallschutz 2 1%
Verbesserung Parkraummanagement 1 1%
Forderung Larmarmer Verkehrsarten davon 1 1%
Forderung FuRgéanger/ Radverkehr 1 1%
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Tabelle 14: MalRnahmenvorschlége fir die MaBnhahmenbereiche (ohne ausschlielich

Motorrad)
MaRnahmenbereich MaRnahmenart Anzahl
A 1, Bereich AS Wermelskirchen baulicher Larmschutz/ LSW 19
MaRnahme Fahrbahnbelag 6
Tempolimit (keine Angabe) 5
Aufforstung 4
Tempolimit 100 km/h 3
Tempolimit 80 km/h 2
Netzergéanzung/ -veranderung 1
passiver Schallschutz 1
alle Vorschlage 41
A 1, Bereich ,Im Wolfhagen® baulicher Larmschutz/ LSW 12
Tempolimit (keine Angabe) 3
Tempolimit 100 km/h 3
Tempolimit 80 km/h 2
Aufforstung 1
Maflnahme Fahrbahnbelag 1
passiver Schallschutz 1
alle Vorschlage 23
L 157 Hunger Durchsetzung Tempolimit 4
baulicher Larmschutz/ LSW 2
MaRnahme Fahrbahnbelag 2
Tempolimit 30 km/h 1
alle Vorschlage 9
L 157 Ostringhausen Durchsetzung Tempolimit 1
MaRnahme Fahrbahnbelag 1
Tempolimit 30 km/h 1
alle Vorschlage 3
B 51 Tente baulicher La&rmschutz/ LSW 1
Tempolimit 30 km/h 1
alle Vorschlage 2
L 157 Burger StralRe baulicher Larmschutz/ LSW 1
L 157 Dabringhauser/ Hilfringhauser Durchsetzung Tempolimit 1

StralRe




Tabelle 15: Weitere haufige Malinahmenvorschléage (> 5 MaRhahmen zu einem Ort)
zu Orten aul3erhalb der MalRnahmenbereiche (ohne ausschlief3lich Motorrad)

Anzahl Nennun-

gen MalBnah-
MafRnahmenort MafRnahmenart menart > 1
B 51 (auRRerhalb MalR3- baulicher La&rmschutz an Strafl3e/
nahmenbereich) Larmschutzwand 8
Durchsetzung Tempolimit 8
Aufforstung 2
Tempolimit (keine Angabe) 2
alle Vorschlage 24
L 101/ L 294 (Dabring- Durchsetzung Tempolimit 4
hausen)
Tempolimit 50 Km/h 3
Umbau Knoten zu Kreisverkehr 3
alle Vorschlage 13
K 15 Durchsetzung Tempolimit 3
alle Vorschlage 9
FriedrichstralRe Verkehrsbeschrankung allgemein 4
Durchsetzung Tempolimit 2
Tempolimit 30 Km/h 2
alle Vorschlage 8
A 1 (auRerhalb MaRnah-  baulicher LArmschutz an Straf3e/
menbereich) Larmschutzwand 4
alle Vorschlage 7
Elbringhausen Anderung StraRenquerschnitt 2
Tempolimit 30 Km/h 2
Verkehrsbeschrankung (Lkw) 2
alle Vorschlage 7
L 409 (Berliner StralRe/ Anpassung LSA 2
Dhinner Stral3e)
Verkehrsberuhigung 2
alle Vorschlage 7
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Tabelle 16: MaBnahmenvorschlage zur Minderung des Stral3enverkehrslarms

(ausschlieBlich Motorrad)

anteilig an allen MaBnahmen
MaRnahmenart absolut zu StraRenverkehrslarm

Verkehrsorganisatorische MaRnahmen,

davon 61 60%
Verkehrsbeschrankung Motorréder 31 30%
Durchsetzung Tempolimit 30 29%
Tempolimit, davon 20 20%
Tempolimit (keine Angabe) 7 %
Tempolimit 50 km/h 3 3%
Tempolimit 30 km/h 8 8%
Tempolimit < 30 km/h 2 2%
sonstige Malinahmen, davon 20 20%
Durchfiihrung La&rmmessung 5 5%
sonstiges 4 4%
Uberpriifung Fahrzeugtechnik 8 8%
Verkehrsberuhigung 2 2%
Offentlichkeitsarbeit/ Aufklarung 1 1%

In der nachfolgenden Tabelle sind die haufig genannten Malihahmenorte zum
Motorradlarm und die fir diese vorgeschlagenen MalRnahmen dargestellt.
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Tabelle 17: Weitere haufige MalRnahmenvorschlage (> 5 MaRhahmen zu einem Ort)
zu Orten auRRerhalb der MalRnahmenbereiche (ausschlieRlich Motorrad)

Anzahl Nennun-

gen MalRnah-
MafRnahmenort MafRnahmenart menart > 1
L 409 (OD Dhiinn) Verkehrsbeschrankung Motorréader 10
Durchsetzung Tempolimit 8
Durchfiihrung LArmmessung 2
Uberpriifung Fahrzeugtechnik 2
alle Vorschlage 26
L 409 (Hulsen - Neuen- Verkehrsbeschrankung Motorrader 7
haus - Halzenberg - o
Niederhagen) Durchsetzung Tempolimit 5
Tempolimit (keine Angabe) 2
Tempolimit 30 Km/h 2
Uberpriifung Fahrzeugtechnik 2
alle Vorschlage 20
L 409 zwischen Knoten Verkehrsbeschrankung Motorrader 5
Habenichts - Dhunn o
Durchsetzung Tempolimit 4
Tempolimit (keine Angabe) 2
alle Vorschlage 12
K 14 (OD Dhiinn) Verkehrsbeschrankung Motorréader 4
Durchsetzung Tempolimit 2
Tempolimit 30 Km/h 2
Uberpriifung Fahrzeugtechnik 2
alle Vorschlage 12
L 409 - Remscheider Str. ~ Durchsetzung Tempolimit 2
(Im Wolfhagen, Hagener- o
berg) Tempolimit 50 Km/h 2
Uberpriifung Fahrzeugtechnik 2
alle Vorschlage 8
L 101 (Arnzh&auschen, Durchsetzung Tempolimit 4
Stumpf, Pantholz) o
Tempolimit 30 Km/h 2
alle Vorschlage 9
L 101/ L 294 (Dabring- Durchsetzung Tempolimit 2
hausen)
alle Vorschlage 6
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Ruhige Orte

In 125 Beitragen wurden Aussagen zu ruhigen Orten gemacht. 16 der Beitrage
enthalten Mehrfachnennungen, so dass insgesamt 144 Vorschlage vorliegen.

Von diesen enthalten 36 keine auswertbaren Aussagen aufgrund von
Negativangaben ,nicht in Wermelskirchen* (16 Nennungen),
die Angabe ,eigener Garten/ eigenes Haus" (5 Nennungen),
raumlich nicht eindeutig zuzuordnende Angaben (4 Nennungen) sowie

Angaben zu Orten aul3erhalb von Wermelskirchen (darunter z.B. die Solin-
ger Talsperre (Sengbachtalsperre) mit 4 Nennungen und die Remscheider
Talsperre mit 2 Nennungen).

In Abbildung 13 sind ruhige Orte mit mehr als einer Nennung dargestellt.

Abbildung 13: Ruhige Orte mit mehr als einer Nennung

Eifgental/ Eifgenbach
Dhinntalsperre
Eschbachtal(sperre) (Wald)
Dhinn (Wald)

Pohlhausen/ Hinger (Wald)
Neue Mihle

kleine Dhiinn bis Vorsperre
Eipringhausen (Felder/ Wald)
Ober-/ Unterwinkelhausen (Wald)
Dabringhausen (Wald)
Stadtfriedhof

Suppelbach

Elbringhausen (Wald)
Erholungsgebiet Stumpf




5 Strategien zur Verringerung der Larmbelastung und
Handlungsansatze in Wermelskirchen

Die MaRnahmenentwicklung zur Larmminderung erfolgt in einem zweistufigen
Verfahren:

zum einen werden gesamtstadtisch geeignete Strategien zur Larmminde-
rung im Kontext mit Stadt- und Verkehrsentwicklung erarbeitet und

zum anderen werden in den MalRnahmenbereichen grundsatzliche Hand-
lungsspielraume und MaRnahmen zur Larmminderung identifiziert.

Die gesamtstadtisch-strategischen Ansétze sollen in der wechselseitigen
Verzahnung mit anderen Planungen - sofern diese anstehen - zu einer langfris-
tigen La&rmminderung beitragen.

Abbildung 14: Integration der Larmaktionsplanung in andere raumbezogene
Planungen®*

Entwicklungsplanung
- Landesentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplane

- Bereichsentwicklungsplan
(BEP) mit Nutzungskonzept

MaRnahmenplanung Tom———
- Entwurfsplanung
- Landschaftsprogramm
- Instandsetzungsplanung
- Landschaftsplan
- Straenbau g :

- OPNV-Forderung
etc.

2 7 Grinordnungsplan
- Luftreinhalteplan

LARMAKTIONS-
PLANUNG

efc.

Verkehrsentwicklungsplan T .
s Stadtebauliche Planung
- Ubergeordnetes StralRennetz
- Flachennutzungsplanung
- Konzept Parkraumbeuwirtschaftung
- Bauleitplanung
- Entlast ki t | tadt
Entlastungskonzept Innensta - Stadtemeverung

L hwindigkeitsk t
Geschwindigkeitskonzep! - Blockkonzept

- OPNV-Netz P~ | - Stadtebauicher Entwurf

- Fahrradroutennetz |

- LKW-Fihrungsnetz

In den MalRnahmenbereichen der Larmaktionsplanung werden darauf auf-
bauend Larmminderungskonzepte erstellt, die in einem Malinahmenprogramm
fur die nachsten 5 Jahre sowie in langfristigen MalRnahmen munden.

% Landerausschuss fiir Immissionsschutz: LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung,

Stand 2012, S. 10. Nicht alle dargestellten Planungen sind fur Wermelskirchen rele-
vant.
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Larmaktionsplan gien und zugeordneten MalRnahmenarten zur Larmminderung auf kommunaler
StralRenverkehr Ebene.

Stufe 2 Die darauf folgende Abbildung stellt das Larmminderungspotential ausgewéhl-
Juni 2015 ter MalRnahmen dar.

Tabelle 18: Strategien und MaRnahmen der Larmaktionsplanung

Strategie Maflnahmen

Vermeidung von Larmemis- | Stadtentwicklung: .
sionen - verkehrssparsame Nutzungsdichte

und -mischung
- Larmvermeidung bei Nutzungsansiedlungen

Verkehrsentwicklung:

- Férderung des Umweltverbundes
(OV, Rad, FuR)

- Integriertes Parkraummanagement
(P&R, Parkraumbewirtschaftung)

- (Betriebliches) Mobilitatsmanagement,
Nutzungsmodelle
(Carsharing, offentl. Fahrrader)

- Fahrzeugmanagement
(E-Mobilitat, leiser Fuhrpark)

Verlagerung von - raumliche Verlagerung auf neue Netzteile
Larmemissionen

- raumliche Verlagerung/ Bindelung im
Bestandsnetz

- Lkw-Routenkonzept

Verminderung von - Fahrbahnsanierung/
Larmemissionen larmarme Fahrbahnbelage

- Verstetigung des Verkehrsflusses

- Geschwindigkeitskonzept

- Stral3enraumgestaltung
(zur Unterstitzung Verkehrsverstetigung und
Geschwindigkeitskonzept)

Verminderung von Immis- - Straenraumgestaltung
sionen (Erhdéhung Abstand Gebaude -
Emissionsquelle)

- Bauleitplanung
(Festsetzung von Nutzungszuordnungen,
Bebauungsflachen, Gebaudestellungen ...)

- Schallschutzwande, -walle

- Schallschutzfenster
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Abbildung 15: Larmminderungspotential ausgewahlter Malinahmen

Bessere Fahrbahnbelage (Sanierung
einer schadhaften Asphaltdecke)

Bessere Fahrbahnbeldge
(Asphalt statt schadhaftes Pflaster)

Larmarme Fahrbahnbelage
(z.B. LOA5D)

Besserer Verkehrsfluss
(bei 50 km/h)

Besserer Verkehrsfluss
(bei 30 km/h)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Pflaster)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Asphalt)

Weniger Verkehr (Reduzierung
der Verkehrsmenge um 20%)

Weniger Lkw-Verkehr (Reduzierung
des Lkw-Anteils von 10% auf 5%)

GréBere Abstande zwischen Stralle
und Hauswand (15 statt 12 m)

Ominimale Reduzierung
Emaximale Reduzierung

2 3 4 5 6
Reduzierung um ... dB(A)

5.1

Quelle: eigene Darstellung

Grundsatze

Vermeidung von Larmemissionen

Grundsatzliche Ansatze zur Vermeidung von LArmemissionen im Stral3enver-
kehr sind die Férderung von verkehrssparsamen Siedlungsstrukturen, Strate-
gien und MaRnahmen zur Férderung des Umweltverbundes (OPNV, Rad- und
FuRverkehr), Mobilititsmanagement und zielverkehrsdampfende MalRhahmen
wie Parkraummanagement.

In einer kompakten Stadtstruktur und daraus resultierenden kurzen inner-
stadtischen Wegen besteht ein wesentliches Potential zur La&rmminderung.
Durch die Flachennutzung und das Verkehrsangebot kann hierbei langfristig
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Einfluss auf das Kfz-Verkehrsaufkommen und den damit verbundenen Ver-
kehrslarm genommen werden.

Im Sinne einer Stadt der kurzen Wege sind der Erhalt und die Schaffung hoher
Nutzungsmischungen und -dichten in der Stadt sowie dezentraler Einkaufsmog-
lichkeiten in den Wohngebieten sehr wichtig. Durch Orientierung auf kurze
Wege, die mdglichst ohne individuelle Kraftfahrzeuge zu bewéltigen sind, kann
larmverursachende Verkehrsarbeit reduziert werden oder zumindest ein
weiterer Anstieg vermieden werden. Darliber hinaus ist eine Siedlungsentwick-
lung in gut durch 6ffentliche Verkehrsmittel erschlossene Bereiche Vorausset-
zung fur eine umweltfreundliche Abwicklung auch von Wegen auf mittlerer
Distanz.

Eine Vielzahl von Wirkungszusammenhangen und gemeinsamen MalRnahmen-
ansatzen bestehen auch zwischen der Larmaktionsplanung und der Verkehrs-
entwicklungsplanung.

Neben den Effekten der Larmminderung durch Verlagerung auf umwelt-
freundliche Verkehrsarten sind als positiver Synergieeffekt bei sinkenden
Verkehrsbelastungen grof3ere Handlungsspielrdume im Straldenraum vorhan-
den, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Erhéhung der
StraRenraumqualitéat genutzt werden kénnen.

Handlungsansatze in Wermelskirchen

Die Starkung der Innenstadt als (wirtschaftliches) Zentrum der Stadt Wermels-
kirchen ist eine zentrale Aufgabe, welche bereits seit 2004 verfolgt wird. Auch
zukinftig sind Malinahmen zum Umbau der Innenstadt geplant. Dies fihrt zu
einer starkeren Nutzungsmischung in der Innenstadt und unterstlitzt eine Stadt
der kurzen Wege sowie die Vermeidung von Kfz-Verkehren.

Darlber hinaus bestehen Bestrebungen, den Verkehrsentwicklungsplan der
Stadt Wermelskirchen fortzuschreiben. Mit einem Verkehrsentwicklungsplan
kénnen Potentiale und Entwicklungschancen der umweltvertréaglichen Ver-
kehrsarten (FuRR- und Radverkehr, OPNV/ SPNV) aufgezeigt werden.

Empfehlungen der Larmaktionsplanung

Aus Larmminderungssicht ist es zu unterstiitzen, die umweltfreundlichen
Verkehrsmittel zu férdern und mit einer kompakten Siedlungsstruktur gute
Rahmenbedingungen fur das ZufuBgehen und das Radfahren zu gewahrleisten.

Im Fall der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans sollte das Augen-
merk verstéarkt auf die Radverkehrsforderung gelenkt werden. Der Schwerpunkt
sollte hierbei auch auf komfortable Radverkehrsrouten fiir die Uberwindung
mittlerer Distanzen gelegt werden, um die mit der E-Mobilitat im Radverkehr



verbundenen Potentiale an langeren Wege und héheren Geschwindigkeiten
nutzen zu kénnen.

Dariiber hinaus sollte in hierflir geeigneten StralRenrdumen eine Férderung des
Radverkehrs durch Umverteilung von Kfz-Verkehrsflachen geprift werden.

Mit der Verlagerung von Radverkehrsflachen in den Fahrbahnbereich kénnen
auch MalRnahmen zur Fu3gangerférderung verbunden werden. Breitere
Gehwege und eine Reduzierung der Konflikte zwischen Radfahrern und
FuRRgéngern kdnnen das Zuful3gehen starken und die Anteile dieser leisen
Fortbewegungsart stabilisieren und ggf. erhéhen.

5.2 Verlagerung von LArmemissionen

Grundsatze

Die Verlagerung von Larmemissionen steht im Zusammenhang mit der Entwick-

lung und Modifizierung des StralRennetzes und MaRnahmen zur Verkehrslen-
kung. Dies kann fir den Gesamtverkehr oder auch fur besonders stérende
Verkehrssegmente wie z.B. den Lkw-Verkehr erfolgen.

Die rdumliche Verlagerung von Kfz-Verkehren und damit verbundenen Larm-
emissionen durch Verkehrsnetzgestaltung und Verkehrslenkung ist sinnvoll,
wenn geeignete StralRenfihrungen zur Verfligung stehen, die die zu verlagern-
den Verkehre aufnehmen kénnen und an denen aufgrund der angrenzenden
Nutzungen davon ausgegangen werden kann, dass keine neuen Konfliktberei-
che durch die steigenden Larmbelastungen entstehen.

Kann z.B. in einer untergeordneten Stral3e der Kfz-Verkehr von
4.000 Kfz/24h auf 2.000 Kfz/24h reduziert werden, entspricht dies einer Ab-
nahme der Larmbelastung um 3 dB(A).

Werden die verlagerten 2.000 Kfz/24h auf einer heute mit 10.000 Kfz/24h
belasteten Stralie ,abgewickelt®, so erhoht sich dort die Larmbelastung le-
diglich um 1 dB(A).

Abbildung 16: Beispiel fur Minderungspotentiale durch Verkehrsbiindelung
Strafe A ; ; ﬁg sfasr:i:g l Steate A

e = SR ‘

- L1 1] |

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 20

Veranderung in dB(A)
Kfz / 24 Stunden

Quelle: eigene Darstellung
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Handlungsansatze in Wermelskirchen

2005 wurde der Neubau der B 51n entlang der ehemaligen Bahntrasse abge-
schlossen. Mit der Fertigstellung konnten Verkehrsverlagerungen erzielt und die
Innenstadt entlastet werden.

Empfehlungen der Larmaktionsplanung

Beim Neubau von Stral3en ist es aus Sicht der Larmaktionsplanung Ziel, die
Entlastungspotentiale dieser neuen Straenverbindungen fir stark larmbelaste-
te Bereiche so intensiv wie méglich zu nutzen.

In Wermelskirchen ist ggf. zu prufen, ob die angestrebten Entlastungen durch
den Neubau der B 51n erreicht wurden oder ob ggf. ergdnzende Malinahmen
zur Untersttzung der Entlastungswirkung erforderlich werden.

5.3 Verminderung von Larmemissionen

Grundsatze

Die Verminderung von Larmemissionen setzt in konkreten Strallenrdumen an.
Es geht hierbei um eine leise und vertragliche Abwicklung bestehender oder
zukunftiger Verkehrsmengen. Die wesentlichen MaBhahmenansétze hierzu
sind:

Fahrbahnsanierung und der Einsatz larmarmer Asphalte
Geschwindigkeitsreduzierungen
MaRnahmen zur Verstetigung des Verkehrsflusses

stralRenrdumliche MalRnahmen (zur Unterstutzung Verkehrsverstetigung
und Geschwindigkeitskonzept)

Die Sanierung von Fahrbahnoberflachen ist eine kontinuierliche Aufgabe, bei
der die Larmsanierung in der Regel nur eine untergeordnete Rolle spielt. Aber
auch mit der Sanierung schadhafter Asphaltbelage kann erfahrungsgeman eine
Larmminderung um 1 bis max. 2 dB(A) erreicht werden, die allerdings mit den
bestehenden Berechnungsvorschriften nicht darstellbar ist.




Dariiber hinaus stehen zwischenzeitlich auch fur innerértliche Randbedingun-
gen Fahrbahnbelage mit larmmindernden Eigenschaften zur Verfigung, deren
Einbau auch von den zustandigen StraBenbaubehérden empfohlen wird.*®

Die Reduzierung der zuldssigen Hdchstgeschwindigkeit stellt eine effektive,
kostenguinstige und kurzfristig umsetzbare MalRnahme zur Entlastung von
Larmimmissionen dar. Unter Larmgesichtspunkten sollte an bebauten Strafen
innerorts die Regelgeschwindigkeit von 50 km/h nicht Giberschritten werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Reduzierung der zulassigen
Héchstgeschwindigkeit auf 30 km/h nicht nur fir Wohnstral3en, sondern auch
abschnittsweise fir stadtische Hauptverkehrsstra3en eine sinnvolle Malihahme
der Larmminderung.

In Abhangigkeit vom Lkw-Anteil kdnnen bei gleichbleibendem Fahrbahnbelag
mit einer Geschwindigkeitsreduktion von 50 km/h auf 30 km/h im innerstadti-
schen Bereich Reduzierungen des Mittelungspegels bis 2,7 dB(A) erreicht
werden.

Bei den im Stadtverkehr zulassigen Geschwindigkeiten (in der Regel 50 km/h)
verursacht ein stetiger Verkehrsfluss deutlich weniger Larm als ein Verkehrsab-
lauf mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Bei einer optimalen Verstetigung
von Verkehrsablaufen kann ein Larmminderungspotential von bis zu 2,4 dB(A)
bei 50 km/h und bis zu 4 dB(A) bei 30 km/h erreicht werden.*® Die hochsten
Larmminderungspotentiale weist ein stetiger Verkehrsfluss bei geringem
Geschwindigkeitsniveau auf.

In der Praxis liegen die Minderungswirkungen durch Verkehrsverstetigung im
Mittel bei etwa 1 -2 dB(A). Darliber hinaus kénnen Pegelspitzen gekappt
werden.

StralBenrdumliche MalRnahmen mit dem Primarziel der Larmminderung umfas-
sen verschiedene Handlungsansatze. Diese wirken nicht nur larmmindernd,
sondern stellen in der Regel auch Verbesserungen z.B. des Angebotes fir die
larmarmen Verkehrsarten und der Aufenthaltsqualitat im Stral3enraum dar.

Unmittelbar larmmindernd wirken sich stralBenrdumliche MaRnhahmen aus, die
einen gréfReren Abstand der Emissionsquelle Verkehr zur Bebauung ermagli-
chen. Mit der Reduzierung von Fahrbahnbreiten oder durch punktuelle Quer-
schnittsdnderungen kann dartber hinaus die Einhaltung eines angepassten
Geschwindigkeitsniveaus unterstiitzt werden. AuRerdem kénnen mit straBen-

% Landesbetrieb Straenbau NRW, Steffen Ehlert, larmarme Fahrbahnbelage fiir den

kommunalen StraBenbau. Bautechnische Empfehlungen fiir das Herstellen von
larmarmen Fahrbahnbelagen im kommunalen Straf3enbau, Ministerium fiir Bauen
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 0.D., S. 5

Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): MaRnahmenbléatter zur La&rmminderung im Straf3en-
verkehr, www.umweltdaten.de/publikationen/weitere_infos/3802-0.pdf, Juli 2009
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raumlichen MafRnahmen die Verkehrsablaufe verstetigt sowie die Stral3enraum-
qualitat erhdht werden.

Handlungsanséatze in Wermelskirchen

Deckensanierungen sind laut StraBen.NRW, Niederlassung Rhein-Berg, fir die
L 101 im Abschnitt Odenthal Schéllerhof bis Dabringhausen und die L 157
Hinger/ Ostringhausen A 1 bis Bandwirkerstral3e vorgesehen (vgl. Kapitel 3.1).

Fur die B 51 wird von Seiten der Stadt Wermelskirchen eine Verbesserung der
Koordination der Lichtsignalanlagen angestrebt. Konkrete Planungen hierfir
liegen noch nicht vor.

Empfehlungen aus Sicht der Larmaktionsplanung

Die MalBhahmenansétze zur Verminderung von Larmemissionen erméglichen in
der Regel eine kurz- bis mittelfristige Entlastung in den konkreten Larmbelas-
tungsschwerpunkten.

Konkrete MaRnahmenempfehlungen zur Verminderung von Larmemissionen in
den Maflinahmenbereichen der Larmaktionsplanung werden in den Mal3nah-
menkonzepten erarbeitet.

5.4 Verminderung von Immissionen

Grundsatze

Mit der Verminderung von Immissionen sind Strategien verbunden, auf vorhan-
dene Larmbelastungen durch Abstands-, Abschirm- oder stadtebauliche Mal3-
nahmen zu reagieren, um am Immissionsort oder innerhalb der Gebaude
Larmminderungen zu erreichen. Dabei wird in aktive (z.B. Schallschutzwéande)
und passive (z.B. Schallschutzfenster) Schallschutzmaf3nahmen unterschieden.

Im Zuge von Neu- und Ausbaumafinahmen der Verkehrsinfrastruktur werden
zur Einhaltung von Larmgrenzwerten der 16. BImSchv*’ haufig MaRnahmen
zur Minderung der LArmimmissionen erforderlich.

87 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom

12. Juni 1990, zuletzt gedndert 25. September 1990



Handlungsansatze in Wermelskirchen

In der Stadt Wermelskirchen bestehen rechtskréftige Bebauungspléane, die sich
mit der bestehenden Larmbelastungssituation auseinandersetzen (vgl. auch
Kapitel 3.5).

MaRnahmen des aktiven Schallschutzes wurden an der A 1 umgesetzt (Wande
und Walle). Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Talbriicke Héllenbach-
tal wird auch dort eine Schallschutzwand installiert.

MaRnahmen des passiven Schallschutzes sind u.a. im Bereich Im Wolfhagen
im Zuge des Autobahnausbaus gewahrt worden.

Empfehlungen der Larmaktionsplanung

Die in den bestehenden Bebauungsplanen zur Anwendung kommenden
MaRnahmen bzw. Festsetzungen sollen auch weiterhin angestrebt werden. Im
Sinne der Umgebungslarmrichtlinie sollte hierbei dem aktiven Schallschutz vor
dem passiven Schallschutz Vorrang eingeraumt werden. Aktiver Schallschutz
muss hierbei nicht immer eine Larmschutzwand sein, auch mit geeigneten
stadtebaulichen Losungen (Gebaudestellungen etc.) kann die Larmeinwirkung
verringert werden.

Der Einsatz von aktiven Schallschutzmaf3nahmen ist fir nicht direkt angebaute
Stral3en ohne ErschlieBungsfunktionen unter Berticksichtigung weiterer Krite-
rien moglich und aus Larmminderungssicht zu empfehlen.
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6 Larmminderungskonzepte in den Mal3hahmenberei-
chen

Fir die MaRnahmenbereiche der Stadt Wermelskirchen werden im Folgenden
MaRnahmenkonzepte erarbeitet. Die MalRnahmenvorschlage aus der Offent-
lichkeitsbeteiligung werden hierbei fachlich bewertet und soweit méglich in die
MaRnahmenkonzepte aufgenommen.

Fir die Umsetzung von MaBhahmen an den Stral3en sind die StralRenbaulast-
trager verantwortlich. Die Stral3enbaulasttragerschaft fir die larmkartierten
StrafBen in Wermelskirchen (Bundes- und LandesstrafRen) wurde vom Ministeri-
um fir Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen an den Landesbetrieb Stralienbau NRW delegiert.

Fur die Stadt Wermelskirchen bestehen damit keine direkten Umsetzungsmaog-
lichkeiten fir MaBnahmen an der Emissionsquelle Stral3e.

Fur sie besteht die Chance der Einflussnahme auf die Larmsituation u.a. durch
die vorbereitende Bauleitplanung (Flachennutzungsplane) und die verbindliche
Bauleitplanung (Bebauungspléne). Insbesondere mit der verbindlichen Bauleit-
planung kann bei Neuplanungen auf bestehende Larmsituationen reagiert
werden, z.B. durch Festlegung von Schallschutzanforderungen, von Abstanden
der Wohnbebauung zur Straf3e (Immissionsort) und von Ausrichtungen/ Stel-
lungen baulicher Anlagen.

6.1 Konzept Fahrbahnsanierung und Einsatz larmarmer
Fahrbahnbelage

6.1.1 Grundséatze und Wirkungen

Die Oberflachenbeschaffenheit der Fahrbahndecke (bt einen entscheidenden
Einfluss auf die Hohe des Kfz-Larms aus. Die Sanierung von Fahrbahnoberfla-
chen ist eine kontinuierliche Aufgabe, bei der neben der Larmsanierung auch
andere Fragestellungen zu bericksichtigen sind (Leitungs- oder sonstige
Arbeiten im StraRenraum, Finanzierbarkeit, ....).

Das nachfolgende Konzept stellt die Prioritaéten und mogliche Mahahmen der
Fahrbahnsanierung aus Larmsicht dar.

Sanierung schadhafter Fahrbahnbelage

Mit der Sanierung schadhafter Asphaltbelage kann erfahrungsgeman eine
Larmminderung um 1 bis max. 2 dB(A) erreicht werden, die allerdings mit den
bestehenden Berechnungsvorschriften nicht darstellbar ist.



Fahrbahnbelage mit Larmminderungswirkungen

Die Oberflachenbeschaffenheit der Fahrbahndecke (bt einen entscheidenden
Einfluss auf die Hohe des Kfz-Larms aus.

Im innerstéadtischen Geschwindigkeitsbereich sind insbesondere die Rollgerau-
sche von Pkw relevant, Rollgerdusche der Lkw sind erst bei Geschwindigkeiten
Uber 50 km/h dominanter als das Antriebsgerausch der Lkw.

Abbildung 9: Anteil von Roll- und Antriebsgerauschen an der Gesamtemission
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Bautechnische Empfehlungen

Der Landesbetrieb StralRenbau NRW hat bautechnische Empfehlungen fir das
Herstellen von larmarmen Fahrbahnbeldgen im kommunalen Stra3enbau
herausgegeben.38 Darin wird auf den Stand der Technik und die Entwicklungen
im Bereich larmarmer Asphalte eingegangen. Insbesondere wird der Frage
nach geeigneten Fahrbahnbeléagen fiir niedrigere Geschwindigkeiten nachge-
gangen. Die Ergebnisse werden im Folgenden kurz zusammengefasst darge-
stellt.

ein kleineres GroRtkorn wirkt sich positiv auf die Pkw-verursachten Abrollge-
rausche aus

die Verkehrszusammensetzung ist zu beachten (hohe Lkw-Anteile mindern
die Wirkung)

der Einbau sollte Uber den gesamten StralRenquerschnitt erfolgen

eine Mindeststrecke von 500 m sollte aus bautechnischen als auch aus
Griinden der Larmreduzierung nicht unterschritten werden

% Landesbetrieb StraRenbau NRW, Steffen Ehlert, larmarme Fahrbahnbelége fir den

kommunalen StraBenbau. Bautechnische Empfehlungen fiir das Herstellen von
larmarmen Fahrbahnbeldgen im kommunalen Stralenbau, Ministerium fur Bauen
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 0.D.
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Empfehlung des Landesbetriebs StralRenbau NRW:

- bei 50 km/h: Asphaltbeton 0/8

- 50 bis 70 km/h: Splittmastixasphalt 0/5 oder Asphaltbeton 0/8
- Uber 70 km/h: entsprechend den Regelwerken

- bewéhrte Erhaltungsbauweise: DSH-V, bundesweite Erfahrungen deuten
auf bessere larmtechnische Wirksamkeit als bei Splittmastixasphalt hin

weitere Fahrbahnoberflachen deuten auf gute Wirksamkeiten bei Geschwin-
digkeiten um 50 km/h hin, aber es fehlen Langzeiterfahrungen (LOA 5D,
SMA LA, PMA)

Larmminderungspotential

Fir kirzere Liegezeitrdume liegen verschiedene Messungen vor, in denen
maogliche Pegelminderungen fir die genannten weiteren Fahrbahnbelage
ermittelt wurden. Diese ergaben La&rmminderungspotentiale zwischen 2 und
5 dB(A).

In der nachfolgenden Tabelle sind die in verschiedenen Messreihen ermittelten
Larmminderungspotentiale unterschiedlicher Deckschichten aufgefihrt.

Tabelle 11: Potentiale der Larmminderung fur innerdrtliche StralRenoberflachen

Fahrbahnbelag Larmminderung bei innerorts
Ublichen Geschwindigkeiten

Larmarmer Splitmastixasphalt (SMA-LA) -2 ... -4 dB(A)
Dunnschicht im HeiReinbau mit Versiegelung -3...-5dB(A)
(DSH-V)

Larmtechnisch optimierter Asphalt (LOA 5D) -3...-5dB(A)
Pordser Mastix-Asphalt (PMA) -3...-5dB(A)
Asphaltbeton (AC) -2...-3dB(A)

Quelle: Literaturrecherche verschiedener Quellen

Unter Berucksichtigung einer abnehmenden Wirkung in Abhéngigkeit von der
Liegedauer kann in der Praxis von einer Larmminderung zwischen 2 und
3 dB(A) ausgegangen werden.



6.1.2 MaRBnahmenvorschlage aus der Offentlichkeitsbeteili-
gung

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung werden Fahrbahnsanierungsmaf-
nahmen mit dem Einsatz larmarmer Fahrbahnbel&ge fur die Mallnahmenberei-
che A 1 (Anschlussstelle Wermelskirchen und Im Wolfhagen) und die L 157
(Hunger und Ostringhausen) vorgeschlagen.

Bewertung

Auf der A 1 in Wermelskirchen wurde beim Autobahnausbau bereits [armarmer
Asphalt eingesetzt. Auf dem Ausbaustiick (AS Wermelskirchen bis Rastplatz
Remscheid) wurde Splittmastixasphalt 0/8 verbaut, der mit einer Minderungs-
wirkung von -2 dB (A) angesetzt werden kann. Das erneute Einbringen larmar-
men Asphalts ist friihestens zur nachsten Fahrbahnsanierung denkbar.

Fur die Abschnitte der L 157 (Hinger und Ostringhausen) liegen derzeit Pla-
nungen vor, die Fahrbahn unter Einsatz eines als larmarm eingestuften As-
phalts zu sanieren.

6.1.3 Empfehlungen zur Fahrbahnsanierung und zum Ein-
satz larmarmer Fahrbahnbeldge

Konkrete Planungen zu StralRensanierung liegen fir die MalRnahmenberei-
che L 157 Hinger und Ostringhausen (bis Bandwirkerstraf3e) vor. Stra-
Ben.NRW plant eine Deckenerneuerung von der A 1 bis zur Bandwirkerstral3e
unter Verwendung von Asphaltbeton 0/8, der nach den bautechnischen Emp-
fehlungen als larmarm eingestuft wird (-2 dB(A)).

Aus Sicht der Larmaktionsplanung wird die Umsetzung der Fahrbahnsanierung
mit larmarmem Asphalt empfohlen. Ggf. soll die MaRnahmenempfehlung in ein
von der Stadt angestrebtes Gesamtentwicklungskonzept fur die L 157 (Burger

Stral3e, Ostringhausen und Hinger) eingebunden werden.

Weiterhin wird empfohlen, dass der Einbau von larmarmen Asphalten entspre-
chend den Empfehlungen des Landesbetriebs Strallenbau NRW bei kommen-
den Fahrbahnsanierungen an Straf3en mit hohen Larmbelastungen grundsatz-
lich geprift werden soll, soweit dies aufgrund der Verkehrsbelastungssituation,
insbesondere des Lkw-Anteils, zielfihrend ist. Ein larmarmer Fahrbahnbelag
sollte vorrangig auf StraRen eingesetzt werden, auf denen ein Geschwindig-
keitsniveau von 50 km/h besteht (und auch zukiinftig vorgesehen ist).
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6.2 Geschwindigkeitskonzept

6.2.1 Grundsatze und Wirkung

Die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit ist eine effektive,
kostengunstige und kurzfristig umsetzbare Ma3nahme zur Reduzierung der
Larmemissionen.

Im Vergleich zur Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen von 130 km/h kann die
Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 100 km/h Pegelminde-
rungen von 1,6 dB(A) bewirken, eine zulassige Hochstgeschwindigkeit von

80 km/h kann Minderungen von 2,4 dB(A) erzielen.

Auch bei geringeren Geschwindigkeiten besteht eine hohe Larmminderungswir-
kung. Daneben kann die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit
bei stadtischem Geschwindigkeitsniveau in der Regel auch positiv Einfluss auf
die Verstetigung des Fahrverlaufs nehmen. Dies ermdglicht weitere LArmminde-
rungen insbesondere im Bereich der Spitzenpegel (Effekte beim Mittelungspe-
gel: 1 - 2 dB(A)). Synergieeffekte treten dartiber hinaus mit der Luftreinhaltung
und der Verkehrssicherheit auf.

Die Reduzierung der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit auf 30 km/h kann
darliber hinaus zur Minderung der Trennwirkung von Straf3en und zur Verbes-
serung der Aufenthaltsqualitat beitragen.

Aus Larmgesichtspunkten kann auch eine auf den Nachtzeitraum beschrénkte
Einfuhrung von Tempo 30 sinnvoll sein.

6.2.2 StralBenverkehrsrechtliche Voraussetzungen far
Tempo 30

Rechtsgrundlage fiir die Anordnung von stra3enverkehrsrechtlichen MaRRnah-
men zum Schutz vor Larm ist der § 45 StVO, Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen, wonach ,die Stralenverkehrsbehérden die Benutzung bestimm-
ter Stral3en oder StralRenstrecken aus Grinden der Sicherheit oder Ordnung
des Verkehrs beschréanken oder verbieten und den Verkehr umleiten kénnen.
Das gleiche Recht haben sie [...] zum Schutz der Wohnbevélkerung vor Larm
und Abgasen, [...]%

Die Richtlinien fur straRenverkehrsrechtliche MaRhahmen zum Schutz der
Bevdlkerung vor La&rm (LArmschutz-Richtlinien-StV) sollen den Stral3enver-
kehrsbehoérden als ,Orientierungshilfe zur Entscheidung stralRenverkehrsrechtli-



cher Ma3nahmen [...] zum Schutz der Wohn-/ Bevélkerung vor Stral3enver-
kehrslarm“* dienen.

In den Larmschutz-Richtlinien-StV sind die grundsétzlichen Voraussetzungen
fur die Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen aus Larmschutzgriinden
geregelt. Stralenverkehrsrechtliche LarmschutzmaRnahmen kommen demnach
insbesondere bei Uberschreitung der in Tabelle 19 dargestellten Richtwerte in
Betracht.

Tabelle 19: Richtwerte der Larmschutz-Richtlinien-StV fir straenverkehrsrechtliche
LarmschutzmaRnahmen™

Richtwerte Richtwerte
Immissionsort/ Gebietstyp tags nachts
(6.00 - 22.00 Uhr) (22.00 - 6.00 Uhr)

in reinen und allgemeinen Wohngebieten,
Kleinsiedlungsgebieten sowie an Kranken- 70 dB(A) 60 dB(A)
h&ausern, Schulen, Kur- und Altenheimen

in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 72 dB(A) 62 dB(A)

in Gewerbegebieten 75 dB(A) 65 dB(A)

Gemal den gesetzlichen Vorgaben sind bei straenverkehrsrechtlichen
Larmschutzmal3nahmen die nationalen Berechnungsvorschriften (Richtlinien far
den Larmschutz an StraRe (RLS-90))*" anzuwenden. Firr Wermelskirchen
liegen Berechnungsergebnisse aus der Larmkartierung nach VBUS vor. Eine
Uberschreitung der Richtwerte nach RLS-90 kann hiermit nur annahernd
bestimmt werden.

Die Larmschutz-Richtlinien-StV legen neben den Richtwerten weiterhin fest,
dass ,durch strallenverkehrsrechtliche MalRnahmen [...] der Beurteilungspegel
unter den Richtwert abgesenkt, mindestens jedoch eine Pegelminderung um

3 dB(A) bewirkt werden [soll]“. Grundsatzlich ist die Abwégung der Malinahmen
unter Berlicksichtigung aller Umstande und insbesondere der verkehrlichen

¥ Richtlinien fur straBenverkehrsrechtliche MaRnahmen zum Schutz der Bevdlkerung

vor Larm (Larmschutz-Richtlinien-StV), S 32/7332,9/1/781915, Bonn, November
2007

Die Richtwerte der Larmschutz-Richtlinien-StV dienen als ,Orientierungshilfe®.
Entsprechend verschiedener Gerichtsurteile, z.B. des Verwaltungsgerichtes Berlin,
beginnt der Ermessungsspielraum bereits ab Uberschreiten der Werte aus der

16. BImSchV. Deren Grenzwerte liegen beim Straenverkehr in reinen und allge-
meinen Wohngebieten bei 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts. Bei Uberschreitung
der Richtwerte der Larmschutz-Richtlinien-StV kann sich dieser Ermessensspiel-
raum zu einer Pflicht zum Einschreiten verdichten.

Richtlinien fur den Larmschutz an Strafen (RLS-90), Bundesministerium fur
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Allgemeines Rundschreiben Stralenbau (ARS)
Nr. 8/1990

40

41
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Belange von Bedeutung. Diese Abwagung wurde bereits in verschiedenen
Gerichtsurteilen so interpretiert, dass die Wirksamkeit stral3enverkehrsrechtli-
cher MaBnahmen auch unter 3 dB(A) anerkannt wurde.*?

Zur Prifung der Eignung von geschwindigkeitsreduzierenden Malinahmen in

den MaRnahmenbereichen wurde eine Abwagung entsprechend des nachfol-
genden Kriterien-Trichters durchgefuhrt (soweit Informationen zu den Kriterien
vorliegen).

Abbildung 14: Kriterien-Trichter zur Reduzierung der Geschwindigkeit43

\ Larmbelastung /

\ Larmpegel oberhalb der Richtwerte der ,"
Larmschutz-Richtlinien-StV

\ Betroffenendichte /
Mallnahmenbereiche mit hoher Prioritat

| Funktion der StraBe fiir den Individual-
und Wirtschaftsverkehr

Klassifizierung der Strafte JI

Funktion der StraRe fiir den
offentlichen Verkehr J
OPNV-Frequentierung /

Verkehrsfluss
LSA-Koordinierung, Griine Welle ‘,""

Ortliche Gegebenheiten

‘ StraRenraumaufteilung und
| -nutzung, Unfallgeschehen,
Luftschadstoffbelastung

6.2.3 MaRnahmenvorschlage aus der Offentlichkeitsbeteili-
gung

Die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit wird in der Offentlich-
keitsbeteiligung haufiger fur die A 1 gefordert (Anschluss Wermelskirchen bis
Bereich Im Wolfhagen). Die Bandbreite der Vorschlage reicht von 80 -

100 km/h.

In den Maflinahmenbereichen B 51 Tente und L 157 (HUnger und Ostring-
hausen) werden Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 km/h vorgeschlagen.

2 Entsprechend verschiedener Gerichtsurteile, u.a. Verwaltungsgericht Berlin, Urteil

vom 05.05.2009 wird die Wirksamkeit der stralRenverkehrsrechtlichen MaRnahme
auch unter 3 dB(A) bzw. 2,1 dB(A) anerkannt.

43 Eigene Darstellung, in Anlehnung an das Berliner Konzept: Tempo 30 nachts



Auch die Durchsetzung des Tempolimits wird fur die MalRnahmenbereiche der
L 157 (Hunger, Ostringhausen, Dabringhauser Stral3e) vorgeschlagen.

Bewertung

Entsprechend den vorliegenden Daten der Larmkartierung (VBUS-Werte)
werden die Richtwerte nach Larmschutz-Richtlinien-StV im Bereich A 1 Im
Wolfhagen voraussichtlich nur fur die Nacht erreicht. Darliber hinaus ist in
diesem Bereich die Larmschutzwand nicht in die Kartierung eingegangen, so
dass die Daten nicht aktuell sind.

Fir die Prufung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf der A 1 wird empfohlen,
auf Basis aktualisierter Daten eine Berechnung entsprechend der nationalen
Berechnungsvorschrift durchzuftihren.

Im Bereich B 51 Tente liegen gemaR Larmkartierung keine Uberschreitungen
der Richtwerte zur Anordnung stral3enverkehrsrechtlicher Mal3nahmen vor.

Die L 157 weist zwar im Bereich Hiinger und Ostringhausen Uberschreitungen
der Richtwerte auf. Fur diese Abschnitte liegen aber bereits Planungen zur
Fahrbahnsanierung mit larmarmem Asphalt vor.

Zur Prifung, ob nach Durchfiihrung der Sanierung weiterhin eine Anordnungs-
grundlage fur Tempo 30 vorliegt, wird empfohlen, nach der Sanierungsmalf3-
nahme eine Berechnung entsprechend der nationalen Berechnungsvorschrift
durchzufihren.

6.2.4 Empfehlungen zur Geschwindigkeitsreduzierung

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zur Geschwindigkeits-
reduzierung

Im Nachfolgenden sind die MalRnahmenbereiche der Larmaktionsplanung mit
voraussichtlichen Uberschreitungen der Richtwerte der Larmschutz-Richtlinien-
Stv* mit ihrer Belastungssituation und den verkehrlichen Rahmenbedingungen
dargestellit.

L 157 Burger Stral3e von BandwirkerstralRe bis B 51 (Mal3hahmenbereich 1):

Die Richtwerte der Larmschutz-Richtlinien-StV sind in diesem Bereich so-
wohl tags als auch nachts an rund 37% bzw. 52% der Gebaude am Ab-

** " Die folgenden Angaben zur Uberschreitungen der Richtwerte basieren auf den

VBUS-Berechnung und der Abhangigkeit von der Gebietskategorie nach Flachen-
nutzungsplan der Stadt Wermelskirchen
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schnitt voraussichtlich Uberschritten. Betroffen sind davon etwa 75 Men-
schen. Die Larmbelastung erreicht bis zu 73,4 dB(A) ganztags und

64,2 dB(A) in der Nacht.

Der gesamte MafRnahmenbereich ist 371 m lang, hat eine Verkehrsbelas-
tung von 15.118 Kfz/24h und es verkehren 2 Buslinien (Bus 264 und 266).*°
Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h. Der Streckenab-
schnitt ist Teil des lokalen Radnetzes mit Fiihrung des Radverkehrs auf der
Fahrbahn.

L 157 Dabringhauser Straf3e/ Hilfringhauser Straf3e von 25 m sidlich
Danziger Stral3e bis Luisenstral’e (MalRnhahmenbereich 3):

In einem 150 m langen Teilabschnitt von 25 m stidlich Danziger Stral3e bis
SchillerstraRe liegen Uberschreitungen der Richtwerte an 21% der Geb&aude
im Teilabschnitt fir den Nachtzeitraum voraussichtlich vor. Betroffen sind
davon 29 Menschen. Der hochste Wert Lyigy liegt bei 62,4 dB(A). Weitere 69
Menschen leben in Gebduden mit Werten oberhalb von Lpgy = 65 dB(A)
bzw. Lyigh: = 55 dB(A).

Der Teilabschnitt hat einen DTV von 8.930 Kfz/24h, eine zulassige Hochst-
geschwindigkeit von 50 km/h und es verkehrt eine Buslinie (Bus 263).
Rechts und links neben der Fahrbahn befinden sich Parkplatze (auf der
Westseite mit Gehwegparken). Der Radverkehr wird auf der StraRe gefihrt.

L 157 Ostringhausen von 50 m westlich Ostringhauser Gasse bis Band-
wirkerstral3e (MaRnahmenbereich 4):

Eine Uberschreitung der Richtwerte tritt voraussichtlich an knapp 10% bzw.
30% der Wohngebaude im MalRnhahmenbereich am Tag bzw. in der Nacht
auf. In diesen Gebauden wohnen insgesamt 35 Menschen. Die Maximalwer-
te liegen bei 72,5 dB(A) ganztags und 63,3 dB(A) nachts. Weitere Gebaude
am Abschnitt weisen Werte oberhalb von Lpgy = 65 dB(A) bzw. Lyign: = 55
dB(A) auf. Dort wohnen weitere 74 Menschen.

Der gesamte MaRnahmenbereich hat eine Lange von 288 m, es gilt Tempo
50 und die Verkehrsbelastung betragt 15.118 Kfz/24h. Es verkehren 2 Busli-
nien (264 und 266), die Fuhrung des Radverkehrs erfolgt in Teilseparation
(Gehweg frei und auf der Fahrbahn) und der Abschnitt ist Teil des lokalen
Radnetzes. Fur 2015 ist eine Fahrbahnsanierung mit als larmarm eingestuf-
tem Asphalt vorgesehen.

Die Angaben zum Busverkehr basieren auf dem Liniennetzplan der Stadt Wermels-
kirchen, Stand: Dezember 2009, Linien 264 ist eine Birgerbuslinie



L 157 Hinger von der A 1 bis Bollinghausen (MaRnahmenbereich 5):

Im Tages- und Nachtzeitraum werden die Richtwerte an 75% der Gebaude
im MalRnahmenbereich deutlich Uberschritten. Das betrifft 9 Einwohner in
den Gebauden mit Uberschreitung. Der hiochste Wert liegt fur Lpgy bei 76,8
dB(A), flr Lnign: bei 69,2 dB(A). 2 weitere Menschen sind von Pegeln ober-
halb Lpgn = 65 dB(A) bzw. Lyigh: = 55 dB(A) betroffen.

Der gesamte Maf3nahmenbereich hat eine L&nge von 146 m und eine Ver-
kehrshelastung von 15.118 Kfz/24h bei einer zulassigen Héchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h. Es verkehren 2 Buslinien (264 und 266), die Fihrung
des Radverkehrs erfolgt in Teilseparation (Gehweg frei und auf der Fahr-
bahn) und der Abschnitt ist Teil des lokalen Radnetzes. Fiur 2015 ist eine
Fahrbahnsanierung mit als larmarm eingestuftem Asphalt vorgesehen.

B 51 Neuenhdhe von Am Kirschbaum bis 300 m dstlich Wiistenhof (Mal3-
nahmenbereich 6):

Entlang eines Teilabschnitts von Am Kirschbaum bis ca. 140 m @stlich Wis-
tenhof (230 m) liegen an 25 % der Geb&aude im Teilabschnitt voraussichtlich
Uberschreitungen der Richtwerte im Nachtzeitraum vor. In diesen Geb&uden
wohnen insgesamt 35 Menschen. Der hochste Wert Lyg liegt bei

62,4 dB(A). Weitere 49 Menschen leben in Gebauden mit Werten oberhalb
von Lpey = 65 dB(A) bzw. Lyign: = 55 dB(A).

Der Teilabschnitt hat einen DTV von 12.176 Kfz/24h, eine zuldssige Hochst-
geschwindigkeit von 50 km/h und es verkehren 2 Buslinien (Bus 264 und
268). Die Radverkehrsfiihrung erfolgt auf diesem Streckenabschnitt, der Teil
des Radverkehrsnetzes NRW ist, auf benutzungspflichtigen Anlagen und im
Mischverkehr.
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Abwagung mit verkehrlichen Belangen

Neben der Uberschreitung der Richtwerte sind weitere Faktoren fiir mégliche
Empfehlungen von geschwindigkeitsreduzierenden MaRnahmen abzuwagen.

Beeintrachtigung der verkehrlichen Funktion/ Zeitverlust:

Der theoretische Zeitverlust betragt fir den langsten Abschnitt (370 m) bei
Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h maxi-
mal 18 Sekunden. Fir die weiteren Bereiche ist der Zeitverlust dementspre-
chend geringer. Praktisch ist dieser Zeitverlust meist noch geringer, insbeson-
dere in Zeiten mit hohem Verkehrsaufkommen.

Auch der OPNV (1 bis 2 Buslinien) wird wenig beeintrachtigt, die Zeitverluste
sind bei diesem starker durch Halte (an Bushaltestellen) im geschwindigkeitsre-
duzierten Abschnitt beeinflusst.

Negative Beeinflussung des Verkehrsflusses:

Eine negative Beeinflussung des Verkehrsflusses durch mdgliche Geschwin-
digkeitsreduzierungen wird nicht erwartet. Die L 157 bzw. B 51 werden weiter-
hin vorfahrtsberechtigt gefuhrt. Eine Verkehrsflussoptimierung durch koordinier-
te Lichtsignalanlagen besteht nicht, wird aber von der Stadt Wermelskirchen auf
der B 51 angestrebt.

Verdrangung ins Nebennetz:

Eine Verdrangung ins Nebennetz wird nicht erwartet. Parallel zur L 157 von der
A 1 bis zur B 51 (MaRnahmenbereich 1, 4 und 5) und zur B 51 Neuenhdhe
(MaRnahmenbereich 6) bestehen keine Alternativrouten. Auf der Strecke des
MaRnahmenbereichs L 157 Dabringhauser Stral3e/ Hilfringhauser Stral3e wiirde
die Benutzung anderer Stral3en mit einer deutlichen Verlangerung der Fahrtzeit
einhergehen.

Die Abwagung der verkehrlichen Belange zeigt, dass fir die Reduzierung der
zulassigen Hochstgeschwindigkeit keine absoluten Ausschlusskriterien vorlie-
gen. Es entstehen keine nennenswerten Beeintrachtigungen durch die Anord-
nung von Tempo 30.

DarlUber hinaus wurde auch gepriift, ob es alternativ mégliche MaRnahmen zur
Geschwindigkeitsreduzierung gibt.

Empfehlungen

Fur den Maflnahmenbereich L 157 Burger Straf3e wird die Prifung der Anord-
nung von Tempo 30 ganztags aus Larmschutzgriinden (Uberschreitung der
Richtwerte) und ergénzend zur Erh6hung der Verkehrssicherheit fir Radfahrer
im Mischverkehr auf der lokalen Radroute (Synergieeffekt) empfohlen.

Die MaRRnahmenempfehlung soll in ein von der Stadt angestrebtes Gesamtent-
wicklungskonzept fiir die L 157 (Burger Straf3e, Ostringhausen und Hiinger)



eingebunden werden. Die Umsetzung der Tempo 30 - Anordnung kann dartber
hinaus ggf. als kurzfristige Interimsmafinahme (im Vorfeld eines Gesamtkon-
zeptes) erfolgen.

Die Anordnung von Tempo 30 nachts soll fur Teilabschnitte der MalRnahmenbe-
reiche L 157 Dabringhauser StrafRe/ Hilfringhauser Stral3e und B 51 Neuen-
héhe von Am Kirschbaum bis 140 m &stlich Wistenhof gepriift werden. Die
Tempo 30 - Empfehlung fiir die B 51 Neuenhdhe soll in die angestrebte Ver-
kehrsflussoptimierung auf der B 51 eingebunden werden.

@ Tabelle 20: Prifempfehlungen zur Geschwindigkeitsreduzierung und Begriindung

MaRnahmenbereich Prifempfehlung Begriindung

Larmschutz, Erhéhung
Verkehrssicherheit
(Uberregionale Radroute)

L 157 Burger StralRe von

BandwirkerstralRe bis B 51 Tempo 30 ganztags

L 157 Dabringhauser
StralRe/ Hllfringhauser
StralRe

Larmschutz

Tempo 30 nachts
B 51 Neuenhdhe von Am

Kirschbaum bis 140 m

ostlich Wiistenhof

Larmschutz, ggf. Erh6hung
Verkehrssicherheit
(Radroute NRW)

® Abbildung 17: L 157 Burger Stral3e von Bandwirkerstr. bis B 51 (links), B 51
Neuenhéhe Am Kirschbaum bis 300 m dstlich Wistenhof (rechts)

Fir die MaRBnahmenbereiche
® L 157 Hinger von A 1 bis Bollinghausen und

® L 157 Ostringhausen von 50 m westlich Ostringhauser Gasse bis Band-
wirkerstrafie

wird keine Geschwindigkeitsreduzierung vorgeschlagen, da fir diese MaRR3nah-
menbereiche bereits eine Mal3hahme mit LArmminderungswirkung geplant ist
(Fahrbahnsanierung 2015).
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Alle Malinahmenempfehlungen auf der L 157 sollen in ein von der Stadt
angestrebtes Gesamtentwicklungskonzept fur die L 157 (Burger Stral3e,
Ostringhausen und Hiuinger) eingebunden werden.

Bei Anordnung geschwindigkeitsreduzierender Maf3nahmen wird empfohlen,
folgende unterstitzende MafRnahmen zu deren Einhaltung umzusetzen:

Erganzung der Beschilderung mit einem Hinweis auf Larmschutz

verstarkter Einsatz von Geschwindigkeitsdisplays in den Tempo 30 -
Abschnitten, ebenfalls mit dem Hinweis auf Larmschutz

verstarkte Uberwachung der Tempo 30 - Abschnitte

Daruber hinaus wird empfohlen, auch auf Straf3en mit einer zulassigen Hochst-
geschwindigkeit von 50 km/h deren Einhaltung durch Geschwindigkeitskontrol-
len zu unterstitzen.



6.3 Verkehrsverstetigung

6.3.1 Grundlagen und Wirkung

Abbildung 18: Einfluss des Geschwindigkeitsverlaufes auf die Gerauschemission*®
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Abbildung 18 zeigt, dass bei den im Stadtverkehr zugelassenen Geschwindig-
keiten (bis 50 km/h) ein stetiger Verkehrsfluss deutlich weniger Larm verursacht
als ein Verkehrsablauf mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Bei einem
ungestorten Verkehrsfluss ist das Einhalten einer gleichmafigen Geschwindig-
keit mdglich, ein Fahrzeug kann mit geringen Motordrehzahlen betrieben
werden. Stérungen im Verkehrsablauf bewirken Beschleunigungs- und Brems-
vorgange, die besonders larmintensiv sind. Bei einer Verstetigung von Ver-
kehrsablaufen kann ein Larmminderungspotential von 1 bis 4 dB(A) erreicht
werden. Die héchsten Larmminderungspotentiale weist ein stetiger Verkehrs-
fluss bei geringem Geschwindigkeitsniveau auf.

Wesentliche potentielle Stérfaktoren im Verkehrsablauf sind Verkehrsknoten
(Kreuzungen mit konkurrierenden Verkehrsstromen) und Stérungen in Stre-
ckenabschnitten, die zu Beschleunigungs- und Abbremsvorgangen fuhren. Eine
Verstetigung des Verkehrsflusses an hintereinander liegenden Knoten kann
durch entsprechende Koordination der Lichtsignalanlagen verbessert werden.

48 Heinz Steven, SILENCE - Quieter Surface Transport in Urban Areas, Project funded

by the European Community under the ‘Sustainable Development, Global Change
and Ecosystems’ Programme
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6.3.2 Empfehlungen zur Verkehrsverstetigung

Fur die B 51 wird von Seiten der Stadt Wermelskirchen eine Verbesserung der
Koordination der Lichtsignalanlagen angestrebt. Konkrete Planungen hierfiir
liegen noch nicht vor.

Der Larmaktionsplan empfiehlt dartiber hinaus, eine Verkehrsverstetigung
durch entsprechende LSA-Koordinierung fir die L 157 Dabringhauser Stral3e
(MaRBnahmenbereich 2) zu prifen. Die Verkehrssituation fiir diesen Bereich, der
etwa 40 m nordlich Eich beginnt und sich bis zur Jahnstral3e erstreckt, wird
malf3geblich durch die Lichtsignalanlagen am Knoten Eich/ Dabringhauser
Stral3e sowie in der Folge am Knoten B 51/ Dabringhauser Straf3e beeinflusst.
In verkehrsbelasteten Zeiten kommt es zu Stauerscheinungen mit wiederholten
Anfahr- und Abbremsvorgéangen.

Ein moglicher Beitrag zur Larmminderung kann eine verbesserte Verkehrssteu-
erung zur Vermeidung oder Reduzierung der Staubildungen sein. Dies ist flr
die L 157 auch in den weiteren Ma3hahmenbereichen bis zur Luisenstral3e
relevant. Aus Sicht der Larmaktionsplanung soll fir diese Streckenabschnitte
eine Optimierung der Verkehrssteuerung, ggf. mit Zuflussdosierungen gepruft
werden, die einen gleichmaRigen Verkehrsfluss erméglichen. Erganzend ist -
soweit noch nicht vorhanden - eine verkehrsabhangige Optimierung des
Knotens B 51/ Dabringhauser Straf3e zur Verbesserung des Verkehrsabflus-
ses zu prufen. Bei der Prifung muss der Verkehrsfluss fir die B 51 beriicksich-
tigt werden.

® Abbildung 19: Dabringhauser Straf3e am Knoten Eich (MaBnahmenbereich 2), links
Richtung B 51, rechts Richtung JahnstraRe




6.4 Konzept zu strallenraumlichen Malinahmen

6.4.1 Grundsatze und Wechselwirkung

StralBenrdaumliche MaRnahmen mit dem Oberziel der Larmminderung umfassen
verschiedene Handlungsansétze. Diese wirken nicht nur larmmindernd, son-
dern stellen in der Regel auch Verbesserungen z.B. der Aufenthaltsqualitat im
StralRenraum und des Angebotes fiir die larmarmen Verkehrsarten dar.

Die Verbesserungen der Bedingungen fiir FuR- und Radverkehr haben auch
positive Wirkungen auf die Verkehrssicherheit.

Die grundsatzlichen larmmindernden Wirkungen von stralRenrdumlichen
MaRnahmen kénnen wie folgt beschrieben werden:

VergroRerung des Abstandes von Larmquelle und Bebauung
Verlangsamung und Verstetigung des Verkehrs

Verbesserung der Strallenraumqualitét

Eine zusétzliche, Ubergreifende Zielsetzung der stralBenrdumlichen Maf3nah-
men zur La&rmminderung ist, die Bedingungen fir die nichtmotorisierten Ver-
kehrsteilnenmer und den OPNV zu verbessern. MalRnahmen zur Verbesserung
der Seitenrdume zugunsten des Ful3verkehrs, des Radverkehrs und der
Haltestellensituationen unterstitzen langfristige Strategien zur Verringerung von
Kfz-Verkehren durch Umverteilung auf larmarme Verkehrsarten.

6.4.2 Hinweise zur larmarmen Strallenraumgestaltung

Auf der Grundlage der oben genannten Ziele und Wechselwirkungen larmarmer
StralRenraumgestaltungen werden im Rahmen des Larmaktionsplans folgende
Hinweise fir eine larmarme Verkehrsabwicklung zur Bertcksichtigung bei
straBenraumlichen Mal3nahmen gegeben. Diese Hinweise beziehen auch die
genannten Wechselwirkungen und Synergieeffekte mit dem Ziel integrierter
Planungsempfehlungen ein.

Dimensionierung von Fahrbahnen fir den Kfz-Verkehr

Im Rahmen der Larmaktionsplanung wird empfohlen, Fahrbahnen bzw. Fahr-
bahnbreiten auf ein fir die Abwicklung der vorhandenen oder angestrebten
Verkehrsbelastungen notwendiges aber ausreichendes Maf} zu begrenzen.
Dadurch kénnen insbesondere in beengten StralRenrdumen Handlungsspiel-
raume geschaffen werden, um den Kfz-Verkehr in der Fahrbahnmitte zu
bindeln und ihn damit von den Gebauden abzuriicken.
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Anlage von Radverkehrsanlagen (Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen) auf
der Fahrbahn

Neben der Férderung des Radverkehrs als leises Verkehrsmittel ist bei der
Anlage von Radverkehrsanlagen auf der Fahrbahn zur LA&rmminderung das
Abriicken der Fahrbahnen von der Bebauung (um die Breite des Radfahrstrei-
fens) und Bindeln des flieRenden Kfz-Verkehrs in der Fahrbahnmitte relevant -
hierdurch kann die Larmbelastung um bis zu 1 dB(A) gesenkt werden.*’

Weiterer Effekt kann die Reduzierung der Fahrbahnbreite auf das fiir die
Abwicklung der vorhandenen oder angestrebten Verkehrsmengen notwendige
Mal sein, hierdurch kann eine Verlangsamung und Verstetigung des Verkehrs-
flusses erreicht werden. Insbesondere wenn bei der Anlage von Schutzstreifen
die verbleibende Fahrbahn unter 6,00 m breit ist, kann deutlich auf das Ge-
schwindigkeitsniveau Einfluss genommen werden.

Einsatzgrenzen und Dimensionierung von Radfahrstreifen und Schutzstreifen
sind in der RASt 06 beschrieben.*®

Verbesserung der Bedingungen fir Fuligénger im Langsverkehr

Eine kostenglnstige MalRnahme zur Verbesserung der Bedingungen im Ful3-
gangerverkehr ist die Aufhebung von Gehwegparken oder von Radwegen im
Gehwegbereich.

Aus Sicht der Larmminderung sind diese Malinahme zu unterstiitzen. Eine
Larmminderung kann durch VergroRerung des Abstandes der Bebauung zur
Fahrbahn und einen Verkehrsfluss mit geminderter Geschwindigkeit erreicht
werden.

Verbesserung der Bedingungen fir FulRganger im Querungsverkehr

MaRnahmen zur Verbesserung der Uberquerbarkeit von StraRen (je nach
Verkehrsbelastung signalgeregelte Querungen, Zebrastreifen oder Querungshil-
fen) weisen neben der Forderung des Ful3verkehrs und der Verbesserung der
Verkehrssicherheit Synergieeffekte zur Larmminderung durch Geschwindig-
keitsdampfung auf.

Parkstreifen

Die wahrgenommene Breite der Fahrbahnflache wird von der Fahrbahn selbst
und von den anschlieBenden Flachen bestimmt. Ein unbeparkter oder ein nur
teilweise am Fahrbahnrand benutzter Parkstreifen verbreitert die Fahrbahn

" pei Schutzstreifen ergibt sich keine rechnerische Larmminderung, da diese Bestand-

teil der Fahrbahn sind

Forschungsgesellschaft fiir Stral3en- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Stral3en-
entwurf: Richtlinie fiir die Anlage von Stadtstra3en, Ausgabe 2006, S. 83

48



optisch und fuhrt zu héheren Geschwindigkeiten. Dies kann durch bauliche
Gestaltung/ Pflasterung oder auch Markierung des Parkstreifens vermieden
werden.

6.4.3 Empfehlungen zu stralenrdaumlichen Mainahmen

Diese sollen fir folgende StraRen (Malinahmenbereiche der Larmaktionspla-
nung) geprift werden:

® L 157 Dabringhauser StraRe/ Hilfringhauser Straf3e von 25 m sudlich
Danziger Stral3e bis Luisenstral’e (MaRhahmenbereich 3)
Es liegt ein DTV von rund 8.900 Kfz/24h und ein Schwerverkehrsanteil von
4% (nachts) vor. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit ist 50 km/h, die Fahr-
bahn ist 2-streifig. Im Abschnitt zwischen Danziger StraBe und Schillerstral3e
wird an den Fahrbahnréndern beidseitig geparkt (einseitig auch auf dem
Gehweg). Sidlich der Schillerstra3e wird einseitig auf einem Parkstreifen
geparkt. Die Bushaltestelle Wielstral3e liegt in diesem Bereich.

® Abbildung 20: L 157 Dabringhauser Strafl3e von 25 m sudlich Danziger StralRe bis
Schillerstrafe (links) und von SchillerstralBe bis Luisenstraf3e (rechts)

Es wird empfohlen, fir den Streckenabschnitt zwischen Danziger und Schiller-
stral3e die Verlegung des Gehwegparkens auf die Fahrbahn zu prifen. Im
Bereich SchillerstralRe bis Luisenstral3e sollte die Einrichtung einer Querungshil-
fe (z.B. FuRgangeriberweg) auf Hohe der Bushaltestellen geprift werden.

® L 157 Ostringhausen von 50 m westlich Ostringhauser Gasse bis Band-
wirkerstralRe (MaBnahmenbereich 4)
Auf diesem Streckenabschnitt betragt der DTV rund 15.100 Kfz/24h und der
Schwerverkehrsanteil 4% (nachts). Die Fahrbahn ist 2-streifig und steigt
stadteinwarts an. Es verlauft eine Uberregionale Radroute in diesem Ab-
schnitt und der Radverkehr wird in Teilseparation (Mischverkehr und Geh-
weg frei) gefihrt.

LKgpArgus

Berlin « Hamburg - Kassel

Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplan
StralRenverkehr
Stufe 2

Juni 2015

73



LKgoArgus

Berlin « Hamburg - Kassel

Stadt Wermelskirchen

Larmaktionsplan
StralRenverkehr
Stufe 2

Juni 2015

74

® Abbildung 21: L 157 Ostringhausen von 50 m westlich Ostringhauser Gasse bis
Bandwirkerstral3e

Es wird empfohlen, die Einrichtung eines einseitigen Schutzstreifens stadtein-
warts (bergauf) zu prufen. Bei einer einseitigen Anlage ist die daraus resultie-
rende asymmetrische Anordnung des Stral3enraums zu bertcksichtigen.

Die MaRZnahmenempfehlungen auf der L 157 sollen in ein von der Stadt ange-
strebtes Gesamtentwicklungskonzept fur die L 157 (Burger StralRe, Ostringhau-
sen und Hiinger) eingebunden werden.

® B 51 Neuenhaus von 50 m westlich Kirchweg bis Lange Heide (Mal3nah-
menbereich 10)
Der DTV betragt 9.728 Kfz/24h bei einem Schwerverkehrsanteil von 3,7%
und einer zulassige Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Fahrbahn ist 2-
streifig. An den Seitenrandern gibt es ausschlieRlich einen Seitenstreifen,
keine qualifizierten FuR- oder Radverkehrsanlagen.

® Abbildung 22: B 51 Neuenhaus von 50 m westlich Kirchweg bis Lange Heide

Es wird empfohlen, fur diesen Streckenabschnitt die Fassung des Verkehrs-
raums durch Einrichtung von Seitenanlagen fir Ful3- und Radverkehr sowie von
Querungsanlagen (&hnlich dem Bereich B 51 Tente) zu prifen. Hierzu sind im
Detail die vorhandenen Fahrbahnbreiten zu prifen.



6.5 Konzept aktiver Schallschutz

6.5.1 Grundsatze und Wirkung

Der Einsatz von Schallschutzwanden oder -wéllen kann fiir verlarmte Bereiche
mit Wohnbebauung sinnvoll sein, die nicht direkt angebaut sind oder aufgrund
der stadtebaulichen Situation geeignet erscheinen.

Die mdglichen Wirkungen von Schallschutzwanden auf die Schallimmissions-
pegel ergeben sich insbesondere in Abhangigkeit von der Hohe und dem
Abstand des Emissionsortes zum Immissionsort. Je hoher die Schallschutz-
wand ist oder umso naher sie an der Quelle bzw. dem Empfanger steht, desto
mehr Wirkung kann sie entfalten. Mit zunehmendem Abstand der Bebauung
von der Wand sinkt das Minderungspotential.

+Allgemein gilt, dass eine Abschirmung, die nicht die Sichtverbindung zwischen
Quelle und Empfanger unterbricht, keine bzw. nur eine geringe Larmminderung
erbringt.“*°

® Abbildung 23: Schema zur Wirkung einer Schallschutzwand fiir unterschiedliche
Wandlggjhen fur Abstande zwischen StraBenachse und Immissionsort von 10 m bis
100 m

| 10m ... 100 m

Aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren lasst sich keine definitive Wirkung
von Schallschutzwanden benennen. Die tatsachliche Pegelminderung ist immer
vom Einzelfall abhangig.

49 Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit Nordrhein-Westfalen (APUG NRW),

Vorbeugender Gesundheitsschutz durch Mobilisierung der Minderungspotentiale bei
StraRenverkehrslarm und Luftschadstoffen, Méglichkeiten und Grenzen der Stadt-
planung am Beispiel Bottrop-Ebel, 2006, S. 120

Landerausschuss fur Immissionsschutz - AG Larmaktionsplanung, LAI-Hinweise zur
Larmaktionsplanung, aktualisierte Fassung vom 18. Juni 2012 S. 26

50
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Aus den grundlegenden Aussagen zur Wirkung von Schallschutzwénden
ergeben sich Empfehlungen zum Bau von Schallschutzwanden:>*

Entscheidend fur die Pegelminderung ist die effektive Schirmhdhe, d.h. die
Uberh6hung.

Abschirmungen sollten so nahe wie méglich an der Schallquelle stehen.

Mit Abschirmungen sollten mindestens Pegelminderungen von 5 dB(A)
erreicht werden.

Schirme unmittelbar am Immissionsort sind auch wirksam, werden haufig
aber als stérend empfunden (Sichtbehinderungen, Beschattung, ...).

Neben der erforderlichen Hohe missen Schirme auch in der Lange ausrei-
chend dimensioniert werden.

Sofern der Larm an der Quelle nicht weiter zu begrenzen ist, stellt die fachge-
rechte Errichtung einer Schallschutzwand eine geeignete Mal3nahme zur
Abschirmung vor Larm dar.

Rechtlicher Rahmen (VLarmSchR 97)

Die Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraRen in der
Baulast des Bundes (VLa&rmSchR 97) gelten fir BundesfernstralRen in der
Baulast des Bundes sowohl zum vorsorglichen Schutz vor Verkehrslarm (bei
Planung und Bau von Straf3en) als auch bei der nachtraglichen Minderung von
Larmbelastungen an bestehenden Stral3en (Lé‘trmsanierung).52

,Larmschutz an bestehenden Straflen (Larmsanierung) wird [hierbei] als
freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen ge-
wahrt. Er kann im Rahmen der vorhandenen Mittel durchgefiihrt werden.“> Die
Larmsanierung kann erfolgen, wenn der Beurteilungspegel (nach RLS-90) den
mafgeblichen Immissionsgrenzwert in Abhéngigkeit von der Gebietskategorie
Uberschreitet. Diese sind:

Gebiete um Krankenhauser, Schulen, Kur- und Altenheime, reine und
allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete:
67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts

5t Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit Nordrhein-Westfalen (APUG NRW),

Vorbeugender Gesundheitsschutz durch Mobilisierung der Minderungspotentiale bei
StraRenverkehrslarm und Luftschadstoffen, Moglichkeiten und Grenzen der Stadt-
planung am Beispiel Bottrop-Ebel, 2006, S. 120

%2 VL&rmSchR 97, S. 6
% VLarmSchR 97, S. 26



Kern-, Dorf- und Mischgebiete an Bundesfernstral3en:
69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts

Gewerbegebieten: 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts™

Die Regelungen der VLaArmSchR 97 gelten fur Bundesfernstral3en (Autobahnen
und BundesstralRen) in der Baulast des Bundes.

Fir Landesstral3en gewéhrt das Land Nordrhein-Westfalen La&rmsanierung
(LarmschutzmaRnahmen an bestehenden Stral3en) im Rahmen zur Verfligung
stehender Haushaltsmittel. Voraussetzung ist auch hier die Uberschreitung der
Immissionsgrenzwerte nach VLarmSchR 97. Abweichend davon ist fiir Landes-
stral3en an Kern-, Dorf- und Mischgebieten ein Immissionsgrenzwert von

67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts festgelegt.”

Zur Umsetzung von MalBhahmen des aktiven Schallschutzes aul3erhalb des
StralRenraumes sind die jeweiligen Grundstiickseigentiimer zusténdig. Zur
Umsetzungsunterstiitzung kann ein Beratungs- und Forderprogramm fir
aktiven Schallschutz sinnvoll sein.

6.5.2 MaRBnahmenvorschlage aus der Offentlichkeitsbeteili-
gung

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung wird insbesondere die Errichtung
bzw. Verbesserung des baulichen Larmschutzes in den MaRnahmenbereichen
an der A 1 (Bereich Im Wolfhagen und AS Wermelskirchen) gefordert.56

Einzelne MalRnahmenvorschlage zu baulichem Larmschutz werden fir die B 51
Tente und die L 157 Burger Strafl3e abgegeben.

Bewertung

Aktive SchallschutzmafRnahmen wurden im Rahmen des Ausbaus der A 1
bereits gemal dem Planfeststellungsverfahren gebaut bzw. befinden sich noch
in der Fertigstellung (Hollenbach-Talbriicke). Z.T. sind die Anlagen noch nicht in
die Larmkartierung eingegangen (Bereich Im Wolfhagen). In Bereichen, in
denen durch die aktiven Mal3nahmen die Einhaltung der Grenzwerte (gemafn
Planfeststellung) nicht erreicht wurde, wurde passiver Schallschutz gewahrt.

> VLarmSchR 97, Absenkung der Immissionsgrenzwerte im Jahr 2010

http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html, letzter Zugriff: 02.09.2014

Mehr als eine Nennung.
Im MaRnahmenbereich L 157 Hunger wird 2 Mal baulicher Larmschutz vorgeschla-
gen. Die Vorschlage beziehen sich aber auf Larmschutz an der A 1.

55

56
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Ein wichtiges Kriterium fiir den Bau von aktiven Schallschutzeinrichtungen ist
die Flachenverfugbarkeit. Diese ware fir die B 51 Tente und der L 157 Burger
Stral3e zu prufen.

6.5.3 Empfehlungen zu aktiven SchallschutzmalRnahmen

An der A 1 im Bereich Im Wolfhagen ist im Zuge der Briickenertiichtigung
Hollenbachtal auch der Bau einer Schallschutzwand vorgesehen. Die Umset-
zung dieser geplanten MaRnahme wird aus Sicht der LaArmaktionsplanung
empfohlen.

Weiterhin wird vorgeschlagen, die Errichtung einer Larmschutzwand fir die A 1
im Bereich Hinger/ Pohlhausen (H6he der Anschlussstelle Wermelskirchen)
zu prifen. Insbesondere die raumliche Situation (Béschungen, Hange und
Autobahnabfahrt Wermelskirchen) und die mdgliche Wirkung (Wohngebaude
deutlicher héher als Straenniveau und Einfluss der Autobahnabfahrt auf
Larmentwicklung, Reflexionen) sollten hierbei beachtet werden.

Die Voraussetzungen fiir den Bau einer Schallschutzwand im Rahmen der
Larmsanierung liegen voraussichtlich vor. Die Immissionsgrenzwerte zur
Larmsanierung fur allgemeine Wohngebiete (tags = 67 dB(A), nachts =

57 dB(A)) werden im Bereich des definierten Mal3Bnahmenbereichs Uberschritten
(nach VBUS). Geprft werden muss, ob der Bau einer Larmschutzwand in
diesem Bereich baulich umgesetzt werden kann und die erforderliche Larmmin-
derung ermdglicht. Die Zustandigkeit liegt beim Stra3enbaulasttrager Stra-
Ren.NRW.

6.6 Konzept passiver Schallschutz

6.6.1 Grundsatze und Wirkung

Durch MafZnahmen des passiven Schallschutzes sollen die Umfassungsbautei-
le eines Wohngebaudes so verbessert werden, dass die Innenpegel in schutz-
bedurftigen Raumen®’ von 40 dB(A) am Tage und 30 dB(A) in der Nacht®® nicht
Uberschritten werden. Umfassungsbauteile sind Bauteile, die RGume von
Wohngebauden nach auRen abschlieRen, dazu zahlen insbesondere:

5" schutzbediirftige Raume gemaR den Vorgaben fiir die Larmsanierung im Sinne der

Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraf3en in der Baulast des
Bundes (VLarmSchR 97)

Vgl. 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-SchallschutzmaRnahmenverordnung - 24. BImSchV); die genannten
Werte sind in der amtlichen Begriindung des Regierungsentwurfs zur 24. BImSchV
aufgefuhrt; vgl. auch Strick, Stefan: Larmschutz an StraRen, 2006
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Fenster

Taren
Rollladenk&sten
Wande

Déacher

Decken unter nicht ausgebauten Dachrdumen

Schallschutzfenster/ Schalldammlifter

Bei der Verbesserung der Schalldémmung der AuRenbauteile stellen die
Fenster in der Regel die gré3ten Schwachstellen dar. Alte Einfachfenster mit
Einfachverglasung haben eine Schallddmmung von ca. 20 - 25 dB(A), Einfach-
fenster mit normaler Isolierverglasung weisen eine durchschnittliche Schall-
dammung von 32 dB(A) (Schallschutzklasse 2 (SSK 2)) auf, dies entspricht
einem Standardfenster der letzten 20 Jahre. Ein gut eingebautes Schallschutz-
fenster der SSK 4 dagegen hat ein Schalldamm-MaR von 40 - 44 dB(A) *°,
Fenster mit SSK 6 weisen ein Schalldamm-Malf von 54 dB(A) auf, dies ent-
spricht etwa der Schalldammung einer AuRenwand.

Die Pegelminderung durch Schallschutzfenster wird nur bei geschlossenem
Fenster erreicht. Um ein gesundes Wohnklima sicherzustellen, erfolgt daher
vielfach der kombinierte Einbau von Schallschutzfenstern mit Schalldammlif-
tern.

Daruber hinaus gibt es auch Konzepte fur Larmschutzbausteine an Fenster¢ff-
nungen, die es ermdglichen, auch bei gekipptem Fenster die gewlinschten
Larmminderungen flr einen Innenpegel entsprechend Verkehrswege-Schall-
schutzmaflinahmenverordnung (24. BImSchV) zu erreichen®. Beispiele zur
Larmsanierung wurden hierfur u.a. fir den Mittleren Ring in Muinchen® entwi-
ckelt, weitere konstruktive Mdglichkeiten enthalt der Hamburger Leitfaden Larm
in der Bauleitplanung 2010.%

% ygl. VDI 2719: Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

Wohnraume tags 40 dB(A), SchlafrAume nachts 30 dB(A)

Landeshauptstadt Minchen, Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung: Geférderter
Wohnungsbau in Miinchen, Wohnen am Ring, Handlungsprogramm Mittlerer Ring

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fur Stadtentwicklung und Umwelt: Ham-
burger Leitfaden Larm in der Bauleitplanung, Hamburg; 2010
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Fassadengestaltung und -dammung

Neben den Fenstern tragen inshesondere die oben genannten Fassadenteile
zu einer Schalliibertragung in den Innenraum bei. Die schallddmmende Wir-
kung dieser Umfassungsteile kann tber entsprechende Dammmaterialien
erhoéht werden. Diese werden an Wande, Dacher sowie Verbindungselemente
(Tar- und Fensterrahmen) aufgebracht.

Die zielgerichtete Gestaltung von hochbelasteten Fassaden ist eine weitere
Mdoglichkeit der LArmminderung an Geb&uden. Relevant sind hierbei eine
geeignete Gliederung der Fassade als auch die VergréRerung des Abstandes
zwischen Immissionsort und Wohnraum (z.B. Balkonverglasung).

Grundrissgestaltung

Neben dem Einbau von Schallschutzfenstern und der Verbesserung der Schall-
dammung weiterer Aul3enbauteile, ist es sinnvoll, die Nutzung der einzelnen
Raume innerhalb der Wohnung oder des Hauses entsprechend ihrer Larmemp-
findlichkeit anzupassen. Larmempfindliche Ra&ume, wie Wohn- und Schlafzim-
mer, sollten moglichst zur larmabgewandten Gebaudeseite ausgerichtet
werden.

Synergieeffekte schalldammender MaBhahmen an Gebauden

Die MalBhahmen zum passiven Schallschutz haben den zusétzlichen Effekt,
dass sie in der Regel auch zu einer Verbesserung der Warmedammung der
Gebaude fuhren. Somit besteht hier die Mdglichkeit der Nutzung von Synergie-
effekten von larmmindernden MaRnahmen und Maflinahmen zur Verbesserung
des Klimaschutzes.

6.6.2 MaRnahmenvorschlage aus der Offentlichkeitsbeteili-
gung

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung werden nur vereinzelt (keine Mehr-
fachnennungen) Mal3nhahmenvorschlage zu passiven Schallschutzmaf3nahmen
in den MaRnahmenbereichen abgegeben. Konkret benannt wird die A 1 im
Bereich Im Wolfhagen und im Bereich AS Wermelskirchen.



6.6.3 Empfehlungen zu passiven Schallschutzmalinahmen

Die Forderung passiver Schallschutzmaflinahmen ist fir Bundesfernstraf3en in
der Baulast des Bundes auf der Grundlage der Richtlinien fir den Verkehrs-
larmschutz an Bundesfernstraen in der Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)
moglich. Die Férderung wird als freiwillige Leistung auf Grundlage haushalts-
rechtlicher Regelungen gewahrt.

Fur MalBnahmenbereiche in Wermelskirchen, fiir die
keine aktiven MaRnahmen mdglich sind oder

in denen auch nach Umsetzung der aktiven MaBnahmen hohe Belastungen
verbleiben,

soll die Férderung passiven Schallschutzes durch den Stral3enbaulasttrager
gepruft werden.

Die Uberpriifung der Larmsituation an StraRen in der Baulast des Bundes oder
des Landes erfolgt auf Basis eines formlosen Antrags der Hauseigentiimer
durch den Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-Westfalen.

Die Stadt Wermelskirchen kann den Hauseigentimer ggf. unterstiitzende
Informationen zum passiven Schallschutz anbieten, insbesondere in den vorne
beschriebenen MalRnahmenbereichen.

Der Antrag kann unabhangig von den definierten MaRnahmenbereichen
gestellt werden. Ausschlaggebend ist, ob eine Uberschreitung der Grenzwerte
(VLarmSchR 97) nach RLS-90-Berechnungen vorliegt und ob Haushaltsmittel
zur Verfigung stehen.
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7 Empfehlungen zu weiteren Larmquellen

Die offene Gestaltung der Offentlichkeitsbeteiligung ermaglichte den Teilneh-
menden, auch Larmprobleme aufRerhalb der anhand der Larmkartierung
identifizierten MaBnhahmenbereiche zu benennen.

Zur Beriicksichtigung dieser Larmprobleme und der Entwicklung geeigneter
MafRnahmen sind erganzende Arbeitsschritte notwendig. Diese werden in den
folgenden Kapiteln zu den in der Offentlichkeitsbeteiligung angesprochenen
Problematiken zu Verkehrslarm (aul3erhalb der identifizierten MaRnahmenbe-
reiche) und insbesondere Motorradlarm dargestellt. Eine weitere benannte
Larmquelle ist der Gewerbelarm der Firma Tente Rollen.

7.1 StraRenverkehrslarm (auf3erhalb der MaRnahmenbe-
reiche)

Handlungsbedarf

Besonders haufig®® wurden Manahmenvorschlage auBerhalb von MaRnah-
menbereichen fur die

B 51 im Bereich Tente bis Elbringhausen,
L 101/ L 294 im Bereich Dabringhausen,
K 15 von L 101 bis L 157,
Friedrichstralle,

A 1 im Bereich Pohlhausen,
Elbringhausen und

L 409 im Bereich Berliner und Dhiinner Stral3e
benannt.®*

Die Vorschlage variieren je nach Larmort. Haufig genannt werden die Durchset-
zung von Tempolimits (Kontrollen/ Radar) und der Bau von Larmschutzwénden.
Des Weiteren sind Tempolimits von 50 km/h und der Umbau der Kreuzung

% Mehrals 5 MaRnahmenvorschlége zu einem konkreten Ort

Dariiber hinaus gibt es auch laute Orte ohne MaRnahmenvorschlage, siehe Kapitel
4.2.3

64



L 101/ L 294 zu einem Kreisverkehr genannt worden. Auch Tempolimits von
30 km/h und Verkehrsbeschrankungen werden vorgeschlagen.

AuRerdem gingen Vorschlage zur Anpassung von Lichtsignalanlagen, Ver-
kehrsberuhigung und Anderung des StraRenquerschnitts ein.

Losungsansatze

Die A 1 und die B 51 sind Bestandteil des kartierten StralRennetzes. Dement-
sprechend liegen fir die Abschnitte Verkehrs- und Larmdaten aus der Larmkar-
tierung vor. Die Analyse der Daten ergab nur geringe Betroffenheiten, sodass
es sich nicht um prioritdare MaBnahmenbereiche der Larmaktionsplanung
handelt. Die vorhandenen (Verkehrs-)Daten kénnen zur weiteren Bearbeitung
genutzt werden, ggf. sind Berechnungen nach nationalen Berechnungsvor-
schriften (RLS-90) sinnvoll.

Fur die weiteren genannten MalRnahmenorte liegen keine Verkehrsbelastungs-
daten aus der Larmkartierung vor. Fir eine objektive Betrachtung der Larmbe-
lastungssituation ist zunéchst die Erhebung von Verkehrsdaten erforderlich.
AnschlieRend sind Larmberechnungen (nach nationalen Berechnungsvorschrif-
ten) durchzufihren.

Auf Basis der ermittelten Larmbelastungssituation kénnen dann die Dringlichkeit
larmmindernder MaRnahmen abgeleitet und bei Erfordernis, unter Beriicksichti-
gung der Umsetzbarkeit und Wirksamkeit, MaBhahmen entwickelt werden. Der
MaRnahmenkatalog entspricht hierbei grundsatzlich dem im Larmaktionsplan
bereits Aufgezeigten.

Empfohlen wird eine kommunale Larmbeobachtung. Fir benannte Problemla-
gen sollen die erforderlichen Daten erhoben werden. Alle 2,5 Jahre erfolgt
turnusmafig eine Berichterstattung. Im Rahmen der Larmkartierung 2017
sollten relevante genannte Larmorte nach Mdglichkeit mitbetrachtet werden.
Hierfar sind im Vorfeld entsprechende Verkehrsbelastungsdaten zu erheben.

7.2 Motorradlarm

Handlungsbedarf

Der Motorradlarm wurde in beiden Instanzen der Burgerbeteiligung (Larmforum
und online-Beteiligung) stark diskutiert. Insbesondere in den Sommermonaten
wurde eine hohe subjektive Betroffenheit deutlich.

Die genannten Stralen mit den meisten Problemen durch Motorradléarm (L 409,
L 101 und K 14) liegen aufRerhalb der MalRnahmenbereiche der Larmaktions-
planung. Der Larm durch Motorradverkehr ist nicht explizit Bestandteil der
Larmkartierung.
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Vorschlage zur Minderung des Motorradlarms in den genannten Orten sind vor
allem die Verkehrsbeschréankung fiir Motorrader und die Durchsetzung von
Tempolimits (Kontrollen). Dartiber hinaus gehen Vorschlage zu Tempolimits
und Uberpriifung der Fahrzeugtechnik ein.

Fir ein sinnvolles Vorgehen zur Reduzierung der Motorradlarmproblematik sind
Schritte erforderlich, die es ermdglichen, den Motorradlarm besser zu erfassen
und die geeigneten Mal3nahmen zu entwickeln.

Loésungsansatze

Die Uber die Birgerbeteiligung eingebrachten Larmorte mit der Problematik
Motorradlarm sollen durch Verkehrserhebungen und Messungen verifiziert und
detailliert erfasst werden, um anschlieRend wirksame Malinahmen zu entwi-
ckeln.

Ansétze fur MalBnahmen zur Reduzierung des Motorradlarms kénnen z.B. sein:

Ordnungspartnerschaft Motorradlarm:

Im Hochsauerlandkreis sollen tber eine ,Ordnungspartnerschaft Motorrad-
larm*“, die die Zusammenarbeit der Polizei mit den Ordnungsamtern verbes-
sert, die Kontrollen effektiver werden. Dazu gehort die Mitnutzung von Ge-
schwindigkeitsmessgerate des Ordnungsamtes durch die Polizei wie auch
die Anschaffung von Schallmessgeraten, mit denen nun neben den Ge-
schwindigkeiten auch Motorradlarm bei Stral3enkontrollen erfasst werden
kann. Gleichzeitig besteht durch die Larmmessungen die Méglichkeit, ggf.
schwerwiegendere Sanktionen auszusprechen. Auch Stral3ensperren und
Parkraumbewirtschaftung fiir Motorrader an den besonders belasteten Be-
reichen sind nicht ausgeschlossen und werden im Rahmen der Partner-
schaft gepriift.®®

Leitpfostenzéhlgeréate:

Leitpfostenzahlgerate sind Leitpfosten mit integrierter Larmmesstechnik, die
dazu genutzt werden kénnen, als besonders laut auffallende Motorrader
gezielter zur kontrollieren. Sie dienen den Ordnungsbehdrden als Hilfsmittel
zur effektiveren Kontrolle. Es handelt sich um ein Pilotprojekt der baden-
wurttembergischen Landesregierung, mit dem auch die Bewertungsverfah-
ren und Beurteilungsvorschriften zum Motorradlarm weiterentwickelt und
Kontrollmdéglichkeiten verbessert werden sollen.®®

% Online-Ausgabe der Zeitung ,Der Westen“ vom 01.04.2014, Motorradlarm im

Sauerland wird nicht mehr geduldet, letzter Zugriff: 08.07.2014

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur und Innenministerium, Baden-
Wirttemberg, Pressemittelung vom 06.08.2014
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Runder Tisch: uni

Im Zuge des Larmforums wurde der Wunsch nach einem Runden Tisch zum
Thema Motorradlarm gedufiert. Dieser Runde Tisch kénnte z.B. weitere
Hinweise entgegen nehmen, aufklaren, informieren und ggf. MaRnahmen
erarbeiten.

Es wird empfohlen, dem Birgerwunsch nach einem Runden Tisch durch eine
Arbeitsgruppe Motorradlarm zu entsprechen. In dieser Arbeitsgruppe mit der
Verwaltung und den betroffenen Blrgern sollen die Probleme durch den
Motorradlarm erdrtert, die aufgefihrten moglichen Malinahmen zur Reduzie-
rung des Motorradlarms gepruft und darauf aufbauend fir Wermelskirchen
geeignete MalRhahmen entwickelt und umgesetzt werden.

7.3 Gewerbelarm

Handlungsbedarf

Das Thema Gewerbelarm wurde in der Offentlichkeitsbeteiligung ebenfalls
diskutiert und beschrankt sich auf den Bereich Kolfhausen/ Herrlinghausen, wo
die Firma Tente Rollen ansassig ist.

Vorgeschlagen werden das SchlieRen der Fenster, eine LArmschutzmauer und
die Einstellung der Nachtschicht.

Losungsansatze

Firma Tente Rollen:

Die Firma Tente Rollen versucht bereits nach eigenen Angaben®, den Larm
zu mindern. Es wurden in der Vergangenheit verschiedene Malinahmen
durchgefihrt (z.B. Schallschutzfenster in der Kunststofffertigung, Drehzahl-
begrenzungen, Begrenzung der Luftung, Durchfahrtsperre von 22 - 6 in
Richtung Wareneingang, Anweisungen zur Offnung von Fenstern und Roll-

7 Ministerium fiir Verkehr und Infrastruktur und Innenministerium, Baden-

Wirttemberg, Pressemittelung vom 06.08.2014

Interview mit dem Geschéaftsfiihrer von Tente Rollen im Wermelskirchener General-
anzeiger vom 18. Juli 2014
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toren). Auch in Zukunft soll weiter mit dem Thema Larm gearbeitet werden
(Daueraufgabe).

Runder Tisch:

Im Zuge des Larmforums wurde ebenfalls der Wunsch nach einem Runden
Tisch zum Thema Gewerbelarm ge&uRert. Dieser hat bereits stattgefunden
und es werden L&sungen erarbeitet.



8 Malnahmenprogramm Larmaktionsplan Stufe 2

Auf der Grundlage der Konzepte zur LArmminderung und Empfehlungen zu
weiteren Larmquellen wird im Folgenden ein Programm mit Kurz- bis Mittel-
fristmaRnahmen dargestellt, die méglichst im Geltungszeitraum des Larmakti-
onsplans (bis 2018) umgesetzt werden sollen bzw. die Umsetzung vorbereitet
werden soll.

Die weiteren im Larmaktionsplan empfohlenen Maf3nahmen (langfristige
MaRnahmen) sollen ebenfalls in den kommenden Jahren in den entsprechen-
den Fachplanungen planerisch vertieft werden, um konkrete Umsetzungs-
moglichkeiten der vorgeschlagenen larmmindernden MafRnahmen einschlief3lich
der Finanzierung zu prifen.

Die kurz- bis mittelfristigen sowie die langfristigen MaRnahmenempfehlungen
sind zusammen mit bereits umgesetzten Mafl3nahmen (innerhalb der letzten 5
Jahre) und bereits geplanten Mal3hahmen im integrierten Gesamtkonzept
zusammen gefasst.

8.1 Kurz- bis MittelfristmalRnahmen des Larmaktionsplans
Wermelskirchen

Malnahmen in den MaBnahmenbereichen des Larmaktionsplans

Der Einsatz von larmarmem Asphalt ist fir die L 157 Ostringhausen und
Hinger (MalRnahmenbereiche 4 und 5) im Rahmen der Fahrbahnsanierung
2015 geplant und sollte aus Sicht der Larmaktionsplanung umgesetzt werden.

Ein Schwerpunkt der Kurz- bis Mittelfristmalinahmen des Larmaktionsplans
Wermelskirchen liegt auf MalZnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung.
Empfohlen wird die kurzfristige Prifung und Umsetzung von Geschwindigkeits-
reduzierungen in den MalRnahmen-(teil)bereichen L 157 Burger Stral3e und

L 157 Dabringhauser Straf3e/ Hilfringhauser Stral3e sowie der B 51 Neuen-
hdhe. Hierfir sind schalltechnische Berechnungen nach den nationalen Re-
chenvorschriften (RLS-90) erforderlich.

Die Umsetzung der geplanten MafRnahme zur Errichtung einer Larmschutzwand
auf der Briicke Hollenbachtal (A 1) im Zuge der Briickenertiichtigung wird aus
Sicht der Larmaktionsplanung empfohlen.

In Karte 8 sind die kurz- bis mittelfristigen Empfehlungen dargestellt.

Karte 8: Empfehlungen zu kurz- bis mittelfristige MalRnahmen in den
Mafnahmenbereichen
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Maflnahmenprufung fur weitere Larmquellen

Zu den im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung aufgezeigten weiteren Larm-
quellen auBerhalb der Malnahmenbereiche des Larmaktionsplans werden zur
MaRnahmenpriufung folgende Vorgehensweisen empfohlen:

Einrichtung einer kommunale LArmbeobachtung zur systematischen Daten-
erhebung bei Problemlagen und Berichterstattung im 2,5-jahrigen Turnus

Einrichtung einer Arbeitsgruppe Motorradlarm aus Verwaltung und Biirgern

8.2 LangfristmalBhahmen des Larmaktionsplans Wer-
melskirchen

Die MalBhahmen zur Verkehrsverstetigung (StraRenzug L 157 Dabringhauser
StralRe/ Hilfringhauser StralRe von B 51 bis Luisenstral3e), strallenrdumlichen
Maflinahmen (L 157 Ostringhausen, L 157 Dabringhauser Straf3e/ Hilfringhauser
Stral3e und B 51 Neuenhaus) sowie der Bau einer Larmschutzwand an der A 1
Bereich AS Wermelskirchen werden als langfristige MalRnahmen eingestuft, da
fur diese noch planerische Vertiefungen in den entsprechenden Fachplanungen
erforderlich sind. Darlber hinaus sind die Finanzierungsmaoglichkeiten der
Maflinahmen zu prifen.

Die Forderung passiver Schallschutzmalinahmen wird im integrierten Gesamt-
konzept fir diejenigen MalRnahmenbereiche empfohlen, fir die derzeit keine
aktiven Malinahmen zur Larmminderung vorgeschlagen werden kdénnen. Dies
betrifft die Malinahmenbereiche B 51 Tente (9 und 12).

8.3 Integriertes Gesamtkonzept

Das integrierte Gesamtkonzept gibt einen Uberblick tiber die bereits durchge-
fuhrten oder geplanten MaBnahmen sowie Uber die empfohlenen kurz- bis
mittelfristigen und langfristigen Mal3hahmen zur La&rmminderung in den Maf3-
nahmenbereichen der Larmaktionsplanung.



Tabelle 21: Integriertes Gesamtkonzept Larmaktionsplan Wermelskirchen -
MaRnahmenempfehlungen nach MaRnahmenbereichen
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8.4 Malnahmenwirkung

Zur Beschreibung der MaRnahmenwirkung wird der Frage nachgegangen, wie
hoch die Larmminderungen der Kurz- bis Mittelfristmalinahmen sind und wie
viele Einwohner entlastet werden kénnen.*

Die Wirkungsanalyse zeigt folgendes Ergebnis fiir die kurz- bis mittelfristigen
MaRnahmenempfehlungen:

Der Einbau von larmarmem Asphalt kann je nach Belag Reduzierungen von
2 bis 5 dB(A) bewirken. In den Maflinahmenbereichen L 157 Ostringhausen
und Hiunger (MaRnahmenbereich 4 und 5) werden bei Umsetzung der ge-
planten und empfohlenen Maflnahme 120 Menschen in dieser Grolienord-
nung entlastet.

Mit der Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit sind Larmminde-
rungen um 2,5 dB(A) mdglich. Von den vorgeschlagenen, kurzfristigen Tem-
po 30 - Empfehlungen kdnnten bei Anordnung etwa 315 Menschen an den
MaRnahmenbereichen profitieren.

Bei Larmschutzwénden variieren die Pegelminderungen je nach Hoe und
Ausgestaltung der Larmschutzwand und den Abstdnden zum Emissionsort
sowie zum Immissionsort. Jedoch sollen mit der Einrichtung aktiver Schall-
schutzmaf3hahmen mindestens Pegelminderungen von 5 dB(A) erreicht
werden. Im MalRnahmenbereich A1 Im Wolfhagen kénnen bei Fertigstellung
der L&rmschutzwand bis zu 105 Menschen entlastet werden.

8.5 MaRnahmenkosten

Die kurz- bis mittelfristigen MaBhahmenempfehlungen der Larmaktionsplanung
sind hinsichtlich ihrer Kosten zu unterscheiden nach:

Fahrbahnsanierung / larmarmer Asphalt
geschwindigkeitsreduzierende Malinahmen (Tempo 30)

aktiver Schallschutz

69

Die Larmaktionsplanung bezieht sich auf alle Einwohner eines Geb&udes mit
Larmpegeln = 55 dB(A), (nicht anteilig wie bei der Berechnung der Betroffenenzah-
len in der Larmkartierung). Daher weichen die Zahlen der entlasteten Einwohner von
den Berechnungen ab.
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Die Hohe der Kosten fir den Einbau larmmindernder Belage ist von verschie- Juni 2015

denen Faktoren abhéangig. Insbesondere die GréRe der Baumalinahme und der
Anbaugrad der StralRe wirken sich auf den Preis aus. Auch die Ausschrei-
bungshaufigkeit im Allgemeinen kann sich preismindernd auswirken.

Fur die Kalkulation der Kosten kann daher nur ein grober Anhaltswert gegeben
werden, der in Bezug auf den Einbau einer Standard-Asphaltdecke als Mehr-
kostenaufwand beschrieben wird. Dieser betragt zwischen 10 - 20% im Ver-
gleich zu einer Standarddeckschicht.”

Als absoluter Wert fur innerstadtisch verwendbare Fahrbahnbelage (LOA 5D
und SMA LA 8) kann mit etwa 3 - 5 €/m? fir die Deckschicht angesetzt wer-
den.”

Der Kostentrager fur die Mallnahmen zur Fahrbahnsanierung/ larmarmer Belag
ist StraRen.NRW.

Geschwindigkeitsreduzierende MalBhahmen

Die Kosten fir die Anordnung von Tempo 30 liegen je nach Umfang der Be-
gleitmaflinahmen in unterschiedlicher Hohe. Die reine Beschilderung ist mit
einem geringen Kostenaufwand verbunden. Dieser belauft sich pro Schild (inkl.
Montage) auf etwa 200 €. In einer Uberschlagigen Rechnung mit ca. 16 Schil-
dern (2 pro Einmindung) werden Kosten in Hohe von 3.200 € flr die Umset-
zung der kurzfristigen Geschwindigkeitsreduzierungen kalkuliert.

Diese Kosten fir die MaRnahmen sind vom Landesbetrieb StraRenbau NRW
als zustandiger StraBenbaulasttrager zu tragen.

Zusatzliche Kosten entstehen durch die unterstiitzenden Ma3nahmen mit
Geschwindigkeitsdisplays und / oder Geschwindigkeitskontrollen (stationar,
personell). Hier wird fur ein mobiles Geschwindigkeitsdisplay mit einer Summe
ab 5.000 € kalkuliert, stationare Radargerate kosten ab 65.000 €.

" Landesbetrieb StraRenbau NRW, Steffen Ehlert, larmarme Fahrbahnbelége fir den

kommunalen StraBenbau. Bautechnische Empfehlungen fiir das Herstellen von
larmarmen Fahrbahnbelagen im kommunalen Straf3enbau, Ministerium fiir Bauen
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 0.D., S. 14

Thomas Beckenbauer, Miller-BBM, Planegg, Arbeitsring der DEGA - La&rmarme
Fahrbahnbeléage, Vortrag auf der ALD-Herbstveranstaltung ,Larm in der Stadt“ vom
15.11.2011: Mehrwert bei der Stral3ensanierung, Folie 27, Ursprungsquelle: Stadt
Ingolstadt, Referat fur Hoch- und Tiefbau
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Dazu kommen weitere Personal- und Instandhaltungskosten. Die zuséatzlichen
Kosten sind von der Stadt Wermelskirchen zu tragen.

Aktiver Schallschutz

Die Kosten fiir den Bau einer Schallschutzwand sind in der Statistik des Larm-
schutzes an Bundesstraten 2010 im Mittel mit 345 €/m? angegeben.’” Diese
Kosten variieren jedoch stark in Abhangigkeit vom gewahlten Material, der
Quadratmeteranzahl und weiteren Faktoren.

Der Kostentrager fir die aktiven SchallschutzmalBnahmen ist der Landesbetrieb
StralRenbau NRW.

2 Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Statistik des Larmschut-

zes an BundesstraRen 2010, 2011, S.18



9 Ruhige Gebiete

Bei der Larmaktionsplanung geht es nicht nur um die Kartierung von Larmquel-
len, sondern auch um die Identifizierung von ruhigen Gebieten. GemaR § 47 d
Abs. 2 Satz 2 BImSchG ist es auch ein Ziel der Larmaktionsplane, ruhige
Gebiete vor einer Zunahme des Larms zu schitzen. Als ,ruhige Gebiete®
kommen sowohl bebaute Gebiete, z.B. Wohngebiete, als auch unbebaute
Gebiete in Betracht. Dieser Schutz obliegt den zustéandigen Behdrden im
Rahmen ihrer Planung.

Aktuell sind keine Kriterien wie Ziel- oder Grenzwerte zur Festlegung ruhiger
Gebiete vorgegeben. Wie und in welcher Form der Schutz geschehen kann, ist
ebenfalls noch nicht geregelt. Im Runderlass des Ministeriums fur Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-5 - 8820.4.1 v. 7.2.2008
zur Larmaktionsplanung werden zwar bereits Regelungen zum Larmschutz auf
Ebene des Flachennutzungsplanes und der Bebauungsplane vorgeschlagen.
Jedoch betreffen sie ausschlief3lich den Umgang mit Larmschutz und nicht mit
ruhigen Gebieten. Insofern herrscht hier noch Regelungsbedarf.

Das LANUV hat bereits im Jahr 2003 ein Screening zu ruhigen Gebieten in
NRwW durchgeﬂjhrt.73 In einem sehr groben Mal3stab wurden Gebiete ermittelt,
die grofRer sind als 10 km2 und Mittelungspegel des Gesamtgerauschs von
Stral3en-, Schienen-, Flugverkehr sowie Gewerbe und Industrie unter 40 dB(A)
aufweisen. Aufgrund des grofRen Mal3stabes und der Nichtbetrachtung lokaler
Gegebenheiten sind die Ergebnisse fur lokale Zwecke nicht aussagekraftig
genug.

»Als ruhige Gebiete auf dem Land [(auRRerhalb von Ballungsrdumen)] kommen
groR¥flachige Gebiete in Frage, die keinen anthropogenen Geréuschen (z.B.
Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlarm) ausgesetzt sind. Dies gilt
nicht fir Gerausche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung der
Gebiete. Ruhige Gebiete sind deshalb zunachst in den Bereichen zu suchen,
die gemal § 4 Abs. 4 der 34. BImSchV nicht kartiert wurden. Die Auswahl der
ruhigen Gebiete auf dem Land kann entweder durch Ortskenntnis und Vorwis-
sen Uber die herrschende Larmbelastung (Abwesenheit von relevanten
Larmeinwirkungen) oder durch Berechnung mit einem Larmmodell erfolgen.

Ein Anhaltspunkt fur eine Festlegung ruhiger Gebiete ist zumindest dann

gegeben, wenn Pegelwerte von Lpgy = 40 dB(A) nicht Uberschritten werden.“™

3 Landesamt firr Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

(LANUV), http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/umgebung.htm53

LAl - AG Aktionsplanung: LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung, aktualisierte
Fassung vom 18. Juni 2012, S. 6
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Die Moglichkeit der Definition von ruhigen Gebieten ist u.a. in Abhéngigkeit von
der bestehenden Datenlage zu sehen. Fur die Stadt Wermelskirchen stehen die
Daten der Larmkartierung fir das kartierte Straf3ennetz und der Flachennut-
zungsplan der Stadt Wermelskirchen als Ausgangsdaten zur Verfligung.

Anhand der vorliegenden Daten lassen sich vorrangig Flachen identifizieren, die
geman ihrer Nutzung geeignet erscheinen. AbschlieRende Aussagen zum
Larmpegel auf diesen Flachen kdnnen nicht getroffen werden, da die Larmkar-
tierung nicht alle (moglichen) Larmquellen beriicksichtigt.

Die sich daraus ableitenden Gebietskulissen fiir ruhige Gebiete sind daher sehr
umfassend und bedirfen einer weiterfihrenden Auswahl entsprechend der LAI-
Hinweisen.

Bei einer weiterfihrenden Auswahl wére es denkbar, ausgewiesene Natur-
schutzgebiete in der Auswahl ruhiger Gebiete zu berticksichtigen, da hier in
Bezug auf die Erholungsfunktion eine Schnittstelle besteht.

Darlber hinaus liefern die Ergebnisse der Blrgerbeteiligung weitere Anhalts-
punkte fur die Auswabhl ruhiger Gebiete (vgl. Kapitel 4.2.3).

Karte 9 zeigt die unter Berlicksichtigung der Larmpegel des kartierten Stral3en-
netzes und der Flachennutzung laut Flachennutzungsplan abgeleiteten, mogli-
chen Gebietskulissen fur ruhige Gebiete in Wermelskirchen.

Karte 9: Gebietskulissen ruhiger Gebiete in Landschaftsrdumen
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Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplanung

Karte 6
Larmbetroffenheit (LKZ vign)

LKZ g (auf 100m Abschnittslange
normiert)

mmmm > 0 bis 10
mmmm > 10 bis 25
> 25 bis 50

= > 50 bis 100
= > 100 bis 214

== APschnitte ohne Larmbetroffenheit

Kartengrundlage

Gebaudemodell, Landesamt fur Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2012
StraBennetz, Gewasser OpenStreetMap 2013

Datengrundlage

Larmkartierung 2012, Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen 2012; Korrekturen,
LK Argus 2014

Stand Mai 2014

0 05 1 1,5km @
LKgArgus

Berlin « Hamburg « Kassel

Ludwig-Erhard-StraBe 8 « D-34131 Kassel
Tel. 0561.31 09 72 80 + Fax 0561.31 09 72 89
kassel@LK-argus.de « www.LK-argus.de
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Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplanung

Karte 7

MalRnahmenbereiche der
Larmaktionsplanung und
Prioritaten

Prioritaten
= ] Prioritat
= 2 Prioritat

3. Prioritat

=g=m Nummern der MaBnahmenbereiche

Kartierungsnetz

Kartengrundlage

Gebaudemodell, Landesamt flir Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2012
StraRennetz, Gewasser OpenStreetMap 2013

Datengrundlage
Larmkartierung 2012, Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz

Nordrhein-Westfalen 2012; Korrekturen,
LK Argus 2014

Stand Mai 2014

0 0,5 1 1,5km G
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B 51 Neuenhohe

L 157 Dabringhauser StraRe/
Hilfringhauser Stralle
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Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplanung

Karte 8

Empfehlungen zu kurz- bis
mittelfristigen MaBnahmen in den
MaBnahmenbereichen

Geschwindigkeitsreduzierungen
mmmm Prifung Tempo 30 ganztags
mmmm Prifung Tempo 30 nachts

MaRRnahmen an der Fahrbahn

Fahrbahnsanierung mit larmarmem

I Asphalt (bereits geplant)

aktiver Schallschutz

Bau einer Larmschutzwand
(bereits geplant)

Kartierungsnetz

Kartengrundlage

Gebaudemodell, Landesamt fiir Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2012
StralRennetz, OpenStreetMap 2013

Datengrundlage

Larmkartierung 2012, Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen 2012

Stand Februar 2015

0 0,5 1 1’5km 0
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Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplanung

Karte 9

Gebietskulissen ruhiger Gebiete in
Landschaftsraumen

Pegel L o (StraBenverkehr)
> 55 bis 60 dB(A)
[ >60bis 65 dB(A)
P >65bis 70 dB(A)
[ >700bis 75 dB(A)

[ >75dB(A)

Flachennutzung nach FNP
Flachen fur Verkehr

Siedlungsflachen < 55 dB(A)

Griinflachen < 55 dB(A)

Wald und landwirtschaftliche
Flachen mit Pegeln < 55 dB(A)

Kartierungsnetz

Kartengrundlage

Gebaudemodell, Landesamt fiir Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2012
StraRennetz, Gewasser OpenStreetMap 2013

Datengrundlage
Larmkartierung 2012, Landesamt fur Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz

Nordrhein-Westfalen 2012; FNP 2013,
Stadt Wermelskirchen

Stand Mai 2014
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Tabelle 21: Integriertes Gesamtkonzept Larmaktionsplan Wermelskirchen -
Maflnahmenempfehlungen nach MaRnahmenbereichen

MaRnahmenempfehlun-
gen / Prufauftrage

~ ' ()]
2 £ S
o232 2 5
© 23958 L >
c =l & [2)
- e |398%E,. § &8
c c cC oL@ E 7 o<
c < = =S £ 2 c<c = =9
Q 3] o S ITce2¢8 § 52
2 S > TR0 0coeas5 2 9%
o 5 5 $S|§SEZNET F £5
) @ 9 2|fS03 B > ©0
L 157 Bandwirkerstrale - 371 1 E
Burger Stralie B 51 Dellmannstral3e 30
L 157 Dabring- 40 m nérdlich Eich - 148 1 E
hauser StralRe Jahnstralle
L 157 Dabring- - .
hauser/ Hilfring- 22 M sudlich Danziger = »q4 4 EBo g g
Stralle - Luisenstralle 0@
hauser StralRe
50 m westlich Ostring-
I(_);tiz hausen hauser Gasse - 288 2 ?El E
9 Bandwirkerstrale
L 157 . G/
Hiinger A 1 - Bollinghausen 146 2 E
B 51 Am Kirschbaum - 438 2 Eso G
Neuenhdhe 300 m ostl. Wistenhof (O]
Ra,
A1 Bereich Im Wolfhagen 374 3 R pl
G/E
B 51 Hohe Postweg -
Tente Bahringhausen 291 3 R = P
B 51 50 m westlich Kirchweg
Neuenhaus - Lange Heide 319 3 E G
Bereich Anschlussstel-
AT le Wermelskirchen 274 3 R A
B 51 Tenter Hof - 100 m
nordostlich In den 450 3 R G P
Tente :
Birgden
. Jahnstralle - 25 m
L 157 Dabring- siidlich Danziger 200 3 E

hauser StralRe

Stralte

R: bereits realisierte MaBnahme, G: Geplante MaRnahme bis 2018

E: Empfehlung des Larmaktionsplans bis 2018 (kurz- bis mittelfristige MaRnahmen)
G: geplante Mafinahme (ohne Umsetzungshorizont)
E: Empfehlung des Larmaktionsplans ab 2018 (langfristige MaRnahme)
®: empfohlene Malinahme betrifft Teilbereich des MalRnahmenbereichs

@: nachts

A: Aktiver Schallschutz
P: Passiver Schallschutz

LKgpArgus

Berlin « Hamburg « Kassel

Stadt Wermelskirchen
Larmaktionsplan
StraBenverkehr
Stufe 2

Juni 2015

89



	Vorlage
	Beschlussvorlage - öffentlich -

	Anlage 1: 001_Anlage 1_Ergebnisse Offenlage 2015 Anregungen
	Anlage 2: 002_Anlage_2_Offenlage-2015_ToeB
	Anlage 3: 003_Anlage_ 3_Offenlage-2015_Oeffentlichkeit
	Anlage 4: 004_Anlage_4_LAP Wermelskirchen_Beschluss 2016
	Anlage 5: 005a_Anlage_5a_LAP-Karten 1 bis 4_141017
	Anlage 6: 005b_Anlage_5b_LAP-Karten 5 bis 7_141017
	Anlage 7: 005c_Anlage_ 5c_LAP-Karte 8
	Anlage 8: 005d_Anlage_5d_LAP-Karte  9_141017
	Anlage 9: 006_Anlage_ 6_Auszug LAP Wk Gesamtkonzept-Tab 21



